
 
 

 
Einladung 

 

Stadt Erlangen 

Jugendhilfeausschuss 
5. Sitzung      Donnerstag,  13.10.2016      16:00 Uhr      Ratssaal, Rathaus 
 
 
Nicht öffentliche Tagesordnung 
- siehe Anlage - 

 

Öffentliche Tagesordnung  -  16:00 Uhr Inhaltsverzeichnis 
siehe letzte Seite(n) 

 
1. Mitteilungen zur Kenntnis 

 
 
 

1.1. Bearbeitungsstand der Fraktionsanträge 
 

51/112/2016 
Kenntnisnahme 

1.2. Investitionskostenförderung von Kindertageseinrichtungen: 
Erhöhung des Kostenrichtwertes und der Förderquote 
 

512/036/2016 
Kenntnisnahme 

1.3. Bildungsbericht 2016 
 

51/103/2016 
Kenntnisnahme 

1.4. Umweltpreis 2016 für Grundschule Brucker Lache 
 

511/033/2016 
Kenntnisnahme 

1.5. KS:ER-Innovationspreis 2016 der Sparkasse Erlangen 
an Jugendlernstube 
 

511/032/2016 
Kenntnisnahme 

1.6. Auszeichnung für Pflegeeltern 
 

511/031/2016 
Kenntnisnahme 

1.7. Bolzplatz zwischen Martin-Luther-King-Weg und 
Geschwister-Vömel-Weg 
Antrag 32/2016 der FDP Fraktion 
 

412/023/2016 
Kenntnisnahme 

1.8. Verwendung von KiTa-Streikgeldern aus 2015 in Vollzug 
des Stadtratsbeschlusses vom 29.10.2015 
 

512/031/2016 
Kenntnisnahme 

1.9. Start des Präventionsprojektes Dyskalkulie 
 

513/009/2016 
Kenntnisnahme 

1.10. Erlangen weiterdenken - Best practice - Beispiele 
 

511/034/2016 
Kenntnisnahme 

1.11. Ergebnisse der AbsolventInnenbefragung an den Erlanger Mittel-, 
Realschulen und der Städt. Wirtschaftsschule 2015 

IV/BB/012/2016 
Kenntnisnahme 
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1.12. Jugendtreff Innenstadt mit Fahrradwerkstatt, Bühne und Ausschank 
 

242/164/2016 
Kenntnisnahme 

2. Die Mitarbeiterinnen des "Streetwork Innenstadt" stellen sich und ihre 
Arbeit vor 
 

51/091/2016 
Kenntnisnahme 

3. Einbringung des Arbeitsprogramms 2017 des Jugendamts - Amt 51 
 

51/104/2016 
Einbringung 

4. Vorstellung des Erlanger Bündnis für Familien 
 

51/097/2016 
Kenntnisnahme 

5. Budgetrücklage 2016 des Jugendamts 
 

51/101/2016 
Beschluss 

6. Zwischenbericht des Amtes 51  
Budget und Arbeitsprogramm 2016  - Stand 30.09.2016 
 

51/107/2016 
Gutachten 

7. Vorstellung des Modellversuches "Pädagogische Qualitätsbegleitung" 
in Kindertageseinrichtungen 
 

512/027/2016 
Kenntnisnahme 

8. Wahl eines stimmberechtigten Mitglieds des Jugendhilfeausschusses 
 

51/105/2016 
Gutachten 

9. Ehrenamtliche Vormundschaften für minderjährige Flüchtlinge 
Fraktionsantrag Nr. 219/2015 der Stadtratsfraktion der Grünen Liste 
 

51/114/2016 
Beschluss 

10. Verbesserung der Kinderbetreuung in Randzeiten 
 

51/108/2016 
Beschluss 

11. Kommender Bedarf an Kindertagesbetreuungsplätzen in Erlangen - 
Prognose der Jugendhilfeplanung 
 

51/109/2016 
Gutachten 

12. Konzepterstellung für eine moderne Kinder- und Jugendbeteiligung - 
Fraktionsantrag zum Arbeitsprogramm JA,161/2015 
 

51/115/2016 
Beschluss 

13. Investitionskostenförderung für die Generalsanierung der Waldorf-
krippe und des Waldorfkindergartens mit Anbau, Noetherstr. 2; 
hier: Änderung des Förderantrags 
 

512/035/2016 
Gutachten 

14. Bedarfsfeststellung für eine zweigruppige Spielstube in Bruck 
 

511/030/2016 
Gutachten 

15. Investitionskostenförderung für die Generalsanierung mit Anbau des 
Evang. Kindergartens Maluki, Büchenbacher Anlage 1; hier: Ände-
rung des Finanzierungsplans 
 

512/033/2016 
Gutachten 
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16. Neubau Bürger-, Begegnungs- und Gesundheitszentrum (BBGZ)
Hartmannstraße, Erlangen; Vorplanung nach DABau 5.4 Vorentwurf /
weitere Vorgehensweise;  Beantwortung Fraktionsantrag Bündnis 90 /
Die Grünen vom 21.07.2015

242/096/2015/1 
Gutachten 

17. Unterbringung von Flüchtlingen im Rahmen der Jugendhilfe; Umbau
und Sanierung von Teilen des städtischen Gebäudes Schillerstr. 52a;
Beschluss der Entwurfsplanung gemäß DA - Bau 5.5.3

242/145/2016 
Gutachten 

18. Anfragen

Ich darf Sie hiermit zu dieser Sitzung einladen. 

Erlangen, den 4. Oktober 2016 
STADT ERLANGEN 
gez. Dr. Florian Janik 
Oberbürgermeister 

Falls Tagesordnungspunkte dieser Sitzung aus Zeitgründen auf den nächsten Termin verschoben werden 
müssen, bitten wir Sie, die entsprechenden Unterlagen aufzubewahren und erneut mitzubringen. 

Die Sitzungsunterlagen können auch unter www.ratsinfo.erlangen.de abgerufen werden. 
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Mitteilung zur Kenntnis 
 
Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
51/510/HP003 Stadtjugendamt 51/112/2016 
 
Bearbeitungsstand der Fraktionsanträge 
Beratungsfolge Termin N/Ö Vorlagenart Abstimmung 
 
Jugendhilfeausschuss 13.10.2016 Ö Kenntnisnahme  
 
 
Beteiligte Dienststellen 
 
 
 

I. Kenntnisnahme 
Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis.  
 
 

II. Sachbericht 
Die beiliegende Übersicht zeigt den Bearbeitungsstand der noch nicht abschließend erledigten 
Fraktionsanträge für Amt 51.  
 
 
Anlagen: Liste  
 
 

III. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 
IV. Zum Vorgang 

Ö  1.1
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Liste Stadtrats- und Fraktionsanträge des Jugendamtes 
ab 2014 

 

Nr./Jahr Datum Antragssteller Partei Betreff Zuständig 

keit 

Erledigung 

095/2014 02.07.2014 Hr. Höppel Ödp Freie Träger in der Kinderbetreuung 
partnerschaftlich unterstützen 

IV/51 JHA 12.02.15 

Nicht abschließend behandelt 

031/2015 24.02.15 Fr. Pfister/ 
Fr. Hartwig 

SPD Notschlafstelle für Jugendliche IV/51 In Bearbeitung 

033/2015 24.02.15 Fr. Pfister/ 
Fr. Hartwig 

SPD Verbesserung der Kinderbetreuung IV51 Vorlage zur Sitzung am 13.10.2016 

103/2015 23.06.2015 Fr. Pfister SPD Entwicklung eines Mathematik-
Förderunterrichts für von Dyskalkulie 
betroffene Kinder 

IV/51 

IV/40 

Vorlage zur Sitzung am 13.10.2016 

161/2015 20.10.2015 Fr. Pfister SPD Antrag zum Arbeitsprogramm des Ju-
gendamtes 

Beteiligungsprojekt für Kinder und Ju-
gendliche 

IV51 Vorlage zur Sitzung am 13.10.2016 

219/2015 29.10.2015 Fr. Bailey/ 
Fr. Herzberger-
Fofana 

GL Ehrenamtliche Vormundschaften für 
minderjährige Flüchtlinge 

IV/51 Vorlage zur Sitzung am 13.10.2016 

022/2016 17.03.2016 Fr. Pfister,  
Hr. Winkler 

GL 

SPD 

Renovierung Frankenhof – Netz für 
Kinder 

IV/51 

VI/24, IV/47 

Vorlage zur Sitzung am 13.10.2016 

035/2016 25.04.2016 Fr. Aßmus, 
Hr. Lehrmann 

CSU Bedarfsgerechte Planung von Räumen 
für die Kinderbetreuung 

IV/51 Vorlage zur Sitzung am 13.10.2016  

036/2016 25.04.2016 Hr. Höppel,  
Fr. Grille 

Ödp Sicherstellung von KiTa Plätzen für die 
Jahre 2018 plus 

IV/51 Vorlage zur Sitzung am 13.10.2016  

085/2016 26.07.2016 Fr. Pfister/ 
Fr. Hartwig/ 
Fr. Lanig 

SPD Auf Messers Schneide - Jugendliche 
zwischen Entwicklungsirritationen und 
pathologischen Prozessen 

IV/51 In Bearbeitung 

Ö
  1.1
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Mitteilung zur Kenntnis 
 
Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
IV/512-3/GS013 T. 2729 Stadtjugendamt 512/036/2016 
 
Investitionskostenförderung von Kindertageseinrichtungen: Erhöhung des 
Kostenrichtwertes und der Förderquote 
Beratungsfolge Termin N/Ö Vorlagenart Abstimmung 
 
Jugendhilfeausschuss 13.10.2016 Ö Kenntnisnahme  
Haupt-, Finanz- und Personalaus-
schuss 19.10.2016 Ö Kenntnisnahme  

 
 
Beteiligte Dienststellen 
 
 
 

I. Kenntnisnahme 
Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis.  
 
 

II. Sachbericht 
 
1.  Der Kostenrichtwert, der bei Neubauten von Kindertageseinrichtungen zur Berechnung der Hö-

he der Baukostenförderung herangezogen wird, wurde mit Bekanntmachung des Bayerischen 
Staatsministeriums der Finanzen vom 11.05.2016 erhöht. Die Erhöhung erfolgte rückwirkend 
zum 01.01.2016:   

 
Kostenrichtwert seit 01.01.2014 3.883,00 € je m² zuweisungsfähige Nutzfläche 
Kostenrichtwert seit 01.01.2016 4.102,00 € je m² zuweisungsfähige Nutzfläche 

 
Dies hat zur Folge, dass die Baukostenförderung für den Neubau von Kindertageseinrichtungen 
in Zukunft höher ausfallen wird. Bei Maßnahmen freier Träger betrifft dies sowohl den staatli-
chen als auch den städtischen Anteil an der Baukostenförderung. Für die Fördermittel, die nach 
dem 01.01.2016 bewilligt wurden und bewilligt werden, wird die Erhöhung des Kostenrichtwer-
tes auch nachträglich berücksichtigt.  

 
2.  Zudem wurde laut Rundschreiben des Bayerischen Städtetags vom 11.08.2016 der Orientie-

rungswert für die Baukostenförderung von Kindertageseinrichtungen von 40 auf 50 v. H. ange-
hoben. Unter Berücksichtigung der Entwicklung der Finanztätigkeit Erlangens ergibt sich aus 
dem Orientierungswert ab 08/2016 eine Förderquote von 55 v. H.:  

 
 

bisher: Orientierungswert Bayern laut FAZR = Förderquote Erlangen  40 v. H. 
ab 08/2016: Orientierungswert Bayern laut Rundschreiben 50 v. H. 
ab 08/2016: Förderquote Erlangen  55 v. H. 

 
 Die höhere Förderquote führt zu einer höheren staatlichen Zuweisung für alle Baumaßnahmen 

von Kindertageseinrichtungen. Für freie Träger ändert sich dadurch nichts: sie erhalten weiter-
hin 80 % Baukostenzuschuss (davon nun 55 % als staatliche Zuweisung und 45 % als Anteil 
der Stadt Erlangen).  

 
 
 
 

Ö  1.2
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3.  Beispielrechnung für den Neubau einer Krippengruppe (vorher/nachher): 
 

bis 2015 zwf. Kosten     128 m² x 3.883 €/m²  =  497.024 € 
  Baukostenzuschuss an Träger 80 % (staatl. + städt.) = 397.600 € 
   davon staatl. Zuweisung 40 %   = 159.000 € 
   davon städt. Anteil  60 %   = 238.600 € 

 
 

ab 08/2016  zwf. Kosten     128 m² x 4.102 €/m²  =  525.056 €  
  Baukostenzuschuss an Träger 80 % (staatl. + städt.) = 420.000 € 
   davon staatl. Zuweisung 55 %   = 231.000 € 
   davon städt. Anteil  45 %   = 189.000 € 
 
 
 
 
 
Anlagen:  
 
 

III. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 
IV. Zum Vorgang 
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Mitteilung zur Kenntnis 
 
Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
  51/103/2016 
 
Bildungsbericht 2016 
Beratungsfolge Termin N/Ö Vorlagenart Abstimmung 
 
Jugendhilfeausschuss 13.10.2016 Ö Kenntnisnahme  
 
 
Beteiligte Dienststellen 
 
 
 

I. Kenntnisnahme 
Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis.  
 
 

II. Sachbericht 
Das Bildungsbüro im Referat für  Bildung, Kultur und Jugend hat den Bildungsbericht 2016 fertig 
gestellt. Die gebundene Fassung wird in der Sitzung verteilt.  
 
 
Anlagen:  
 
 

III. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 
IV. Zum Vorgang 

Ö  1.3
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Mitteilung zur Kenntnis 
 
Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
IV/51/511/009  511/033/2016 
 
Umweltpreis 2016 für Grundschule Brucker Lache 
Beratungsfolge Termin N/Ö Vorlagenart Abstimmung 
 
Bildungsausschuss 06.10.2016 Ö Kenntnisnahme  
Jugendhilfeausschuss 13.10.2016 Ö Kenntnisnahme  
 
 
Beteiligte Dienststellen 
 
 
 

I. Kenntnisnahme 
Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis.  
 
 

II. Sachbericht 
Der "Umweltpreis Erlangen" richtet sich an Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. Bewerben 
können sich Einzelpersonen ebenso wie Gruppen, Initiativen, Vereine und Schulklassen mit ihren 
Projekten. Der Preis wird gestiftet von den Erlanger Stadtwerken. Er umfasst eine Gesamtsumme 
von 5000 €. Die zu vergebenden Preise sind mit 500 € bis maximal 2500 € dotiert.. 
Das Kooperationsprojekt der Grundschule Brucker Lache, Jugendsozialarbeit an Schulen (JaS), 
der Firma Omicron und Arche e.V. unter der Gesamtkoordination von Frau Hamper, Jugendsozial-
arbeiterin an der Grundschule an der Brucker Lache, hat eine Bewerbung zum Umweltpreis einge-
reicht und erreichte den mit 2.000,00  dotierten 1. Platz. Thema ihrer Bewerbung: „Unser grüner 
Pausenhof. Das Konzept findet sich unter Anlagen. 
 
 
 
Anlagen: Konzept  
 
 

III. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 
IV. Zum Vorgang 

Ö  1.4
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Unser grüner Pausenhof 
 

Bewerbung für den Umweltpreis der Stadt Erlangen 2016  
 

Ein Kooperationsprojekt der Grundschule Brucker Lache, Jugendsozialarbeit an Schulen (JaS), 
der Firma Omicron und Arche e.V.  

 

 

Koordination des Projektes:   

Claudia Hamper 

Jugendsozialarbeit an der Grundschule Brucker Lache 

Zeißstraße 51 

91058 Erlangen 

 

09131 6859807 

claudia.hamper@stadt.erlangen.de 

Ö  1.4
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Am 16./17. Juni 2016 haben wir gemeinsam am Pausenhof der Grundschule Brucker Lache Gro-
ßes geleistet. Die Grundschule Brucker Lache wird momentan von 150 Kindern besucht und liegt 
in einem Stadtteil mit großer Vielfalt. So liegt der Anteil an Kindern mit Migrationshintergrund bei 
fast 50 Prozent. Bereits im Vorfeld wurde mit den Kindern überlegt, was sie sich für den Pausenhof 
wünschen. Gemeinsam mit Omicron und der Arche wurden die Vorschläge geprüft und weitere 
Ideen entwickelt. Im Vordergrund stand dabei immer das Erleben in und mit der Natur. Bereits im 
letzten Schuljahr wurde der Schulgarten mit Hilfe einer AG wieder ins Leben gerufen und fleißig 
gepflanzt, gejätet, gesät und geerntet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das diesjährige Pausenhofprojekt ist die Weiterentwicklung des Pausenhofes zu einer lebendigen 
und ökologischen Außenfläche mit der einhergehenden Übernahme von Verantwortung für sich 
und die Umwelt.  

 

Das Insektenhotel  

In den zwei Tagen wurde gemeinsam mit Eltern, Lehrern, Kindern, JaS, Omicron und der Arche 
viel auf die Beine gestellt. So entstand z.B. ein Insektenhotel, für das die Kinder im Vorfeld fleißig 
im Wald der Brucker Lache unterschiedliche Naturmaterialien gesammelt haben. Ziel ist es, den 
Kindern den Gedanken des Naturschutzes näher zu bringen, neue Lebensräume für Nutzinsekten 
zu schaffen und Kindern die „Angst“ vor den kleinen Lebewesen zu nehmen. Täglich stehen nun 
Kinder vor dem Hotel um zu erkunden, ob schon jemand eingezogen ist.  
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Sitzgelegenheiten 

Aus Naturholzstämmen und Brettern entstanden vier Bänke und ein Tisch für den grünen Pausen-
hof um den Kindern die Möglichkeit zu geben, in der Pause in Ruhe ihre Brotzeit zu essen. Ge-
spannt verfolgten die Kinder den Weg vom Holzbrett zur fertigen Bank. Dafür wurde die Rinde ab-
geschält, das Holz geschliffen und danach eingelassen. Viele kleine Helfer unterstützten die Ar-
beitsgruppe tatkräftig.  

 

 

Auch unter unserem Weidenzelt haben kleine Baustämme als Hocker Einzug erhalten. Vorher 
wurde das Weidenzelt allerdings neu gebunden und in Form gebracht.  
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Der Riechbrunnen 

Ein alter Brunnen wurde in ein Riechbeet umfunktioniert. Dafür wurde er mit Erde aufgefüllt und 
kunterbunte Riechkräuter und Gewürze eingepflanzt. Als Schutz kamen noch die abgehobelten 
Späne der Bänke zum Einsatz. Die Kinder haben die Kräuter schon ausgiebig beschnuppert und 
betastet. Im Werkunterricht sollen noch Schilder mit den Pflanzennamen hergestellt und Rezepte 
ausprobiert werden.  

 

Der Hühnerstall 

Gemeinsam mit Arche e.V. entsteht momentan noch ein mobiler Hühnerstall, der nach Beendigung 
erst einmal an der Grundschule seine Heimat finden wird. Und mit ihm natürlich auch Hühner. Die 
Kinder lernen so ganz lebenspraktisch viel über artgerechte Haltung, das richtige Futter, den Um-
gang mit lebenden Tieren und übernehmen vor allem Verantwortung. Auf dieses Projekt freuen 
sich die Kinder ganz besonders und fiebern dem Tag des Einzugs der neuen Schulbewohner 
schon entgegen.  

 

Wir bedanken uns herzlich bei allen Helfern und Unterstützern für dieses tolle Projekt und werden 
es im Laufe der Jahre weiterführen.  

 

E. Lalla (Schulleitung) und C. Hamper (Jugendsozialarbeiterin an Schulen)  

 

Koordination des Projektes: Claudia Hamper (09131-6859807, claudia.hamper@stadt.erlagen.de) 
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Zeitungsartikel 
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Mitteilung zur Kenntnis 
 
Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
IV/51/511/SWI Stadtjugendamt 511/032/2016 
 
KS:ER-Innovationspreis 2016 der Sparkasse Erlangen an Jugendlernstube 
Beratungsfolge Termin N/Ö Vorlagenart Abstimmung 
 
Jugendhilfeausschuss 13.10.2016 Ö Kenntnisnahme  
Bildungsausschuss 10.11.2016 Ö Kenntnisnahme  
 
 
Beteiligte Dienststellen 
  
 
 

I. Kenntnisnahme 
Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis. 
 
      
 
 

II. Sachbericht 
Im Rahmen „Kultur. macht. stark“, Unterabschnitt „Lesen macht stark“, haben sich die drei Jugend-
lernstuben in enger Abstimmung und mit viel Unterstützung der Stadtbibliothek, Frau Kessler, an 
dem Wettbewerb um den Innovationspreis, der von der Stadtsparkasse Erlangen in Zusammenar-
beit mit dem Erlanger Kulturservice ausgelobt wurde, beteiligt. Die Jury vergab drei erste Plätze 
mit je 1000 € Preisgeld – einer dieser ersten Plätze ging an den Beitrag der Jugendlernstuben. 
Die Kinder und Jugendlichen, insgesamt 20, entwickelten im Rahmen des Ferienprogramms in den 
Herbstferien 2015 mit der Bibliothek und der Unterstützung eines Medienentwicklers eine App, 
eine Art digitaler Schnitzeljagd durch die Bibliothek, die auch für Führungen und Orientierung in 
der Bibliothek genutzt werden kann.  
Die Jugendlichen, nicht unbedingt wöchentliche Nutzer dieser Einrichtung, „eroberten“ für sich die 
Stadtbibliothek und lernten gleichzeitig, wie digitale Medien auch eingesetzt werden können. Die-
ses medienpädagogische Projekt war ein Aufbruch mit einem Ziel und doch ungewissem Ausgang, 
einem erfolgreichen Abschluss und mit Auszeichnung.   
 
Anlagen:  
 
 

III. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 
IV. Zum Vorgang 

Ö  1.5
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Mitteilung zur Kenntnis 
 
Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
IV/51/511/SWI Stadtjugendamt 511/031/2016 
 
Auszeichnung für Pflegeeltern 
Beratungsfolge Termin N/Ö Vorlagenart Abstimmung 
 
Jugendhilfeausschuss 13.10.2016 Ö Kenntnisnahme  
 
 
Beteiligte Dienststellen 
 
 
 

I. Kenntnisnahme 
Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis.  
 
 

II. Sachbericht 
Die Stiftung EmMi Luebeskind (Die Stiftung "EmMi Luebeskind" ist fördernd und operativ tätig zu-
gunsten von Kindern und Jugendlichen, die nicht in ihrer Ursprungsfamilie leben können.) zeichnet 
Pflegefamilien, die sich in der Begleitung und Betreuung von Pflegekindern hervorragend engagie-
ren, aus. An der Ausschreibung 2016 beteiligte sich unser Fachdienst Vollzeitpflege mit zwei Vor-
schlägen. Ein Vorschlag erreichte den 11.- 20. Preis. Der zweite Vorschlag konnte aufgrund von 
technischen Problemen nicht in die Auswahl genommen werden. Wir freuen uns sehr, dass die 
engagierte und qualifizierte Arbeit dieser Pflegefamilie ausgezeichnet wurde.  
 
 
Anlagen: keine  
 
 

III. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 
IV. Zum Vorgang 

Ö  1.6
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Beschlussvorlage 
 
Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
I/412 Amt für Soziokultur 412/023/2016 
 
Bolzplatz zwischen Martin-Luther-King-Weg und Geschwister-Vömel-Weg 
Antrag 32/2016 der FDP Fraktion 
Beratungsfolge Termin Ö/N Vorlagenart Abstimmung 
 
Kultur- und Freizeitausschuss 05.10.2016 Ö Beschluss  
Jugendhilfeausschuss 13.10.2016 Ö Kenntnisnahme  
 
 
Beteiligte Dienststellen 
611, EB 773 
 
 

I. Antrag 
 
Der Grünzug zwischen Martin-Luther-King-Weg und Geschwister-Vömel-Weg soll als öffentliche 
multifunktional nutzbare Parkanlage weitgehend von einer Möblierung freigehalten werden. Die 
Ausstattung mit Bolzplatztoren wird daher nicht weiterverfolgt. 
Der Antrag 32/2016 der FDP-Fraktion ist damit abschließend bearbeitet.  
 
 

II. Begründung 
 
Laut Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan stellt der Grünzug im Röthelheimpark 
zwischen Martin-Luther-King-Weg und Geschwister-Vömel-Weg eine öffentliche Grünfläche mit 
der Zweckbestimmung Parkanlage dar, nicht mit der Zweckbestimmung Freizeitanlage oder Bolz-
platz. Der Entwurfsgedanke bei der Planung des Grünzugs war die Schaffung eines Parks mit ei-
ner offenen, multifunktionalen Nutzung je nach Bedürfnis und eine freie, unverbaute Sicht vom 
Zentrum des Röthelheimparks am George-Marshall-Platz zum Naturschutzgebiet mit unterschied-
lich gestalteten Randbereichen.  
 
Dieser Gedanke wurde umgesetzt und der Grünzug ist somit die einzige freie, großzügige und 
nicht vorbestimmte Grünfläche der Stadt, wirkt sowohl grünplanerisch als auch städtebaulich ver-
bindend zwischen dem George-Marshall-Platz und dem Naturschutzgebiet und dient als Naherho-
lungsgebiet für Bürgerinnen und Bürger über den Stadtteil Röthelheimpark hinaus. Auch der Ge-
danke einer Multifunktionalität findet in der Realität statt. Der Park wird von allen Generationen 
genutzt, sei es zum Fußballspielen (mit improvisierten oder ambulanten Toren), Federball, Frisbee 
und Mölkky spielen oder sei es für ein Picknick, einen Spaziergang oder einen Plausch auf einer 
der zahlreichen Parkbänke.  
 
Aus stadtplanerischer und grünplanerischer Sicht würde die Bebauung des Grünzuges mit der 
Infrastruktur eines Bolzplatzes der aktuellen Weitläufigkeit und Vielfachnutzung des Parks zuwider-
laufen und auch dem ursprünglichen Entwurfsgedanken widersprechen.  
 
Auch das Spielplatzbüro sieht keinen dringenden Bedarf, einen Bolzplatz mit fest installierten Fuß-
balltoren und eventuell auch noch Ballfangzäunen auf dem Gelände des Grünzugs zu errichten. 
 
In fußläufiger Entfernung zum Grünzug befinden sich zwei Freizeitanlagen, auf denen auch Fuß-
ball gespielt werden kann. So kann an der Freizeitanlage Silbergrasweg ein Hartplatz mit Toren  
zum Fußballspielen genutzt werden. Auch an der Freizeitanlage Paul-Gordan-Straße gibt es ein 
Ballspielfeld, wenn auch ohne Tore. Zudem kann auch wie bisher schon der Grünzug auch zum 
Fußballspielen genutzt werden. 
 

Ö  1.7
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Das Spielplatzbüro empfiehlt gerade jüngeren Kindern und deren Eltern, günstige Einfachtore zu 
beschaffen und flexibel nach Bedarf auf den Rasenflächen aufzustellen. Gerade jüngere Kinder 
kommen auf festangelegten Bolzplätzen zu kurz, da immer wieder auch eine Verdrängung durch 
ältere Kinder, aber auch Jugendliche und Erwachsene zu beobachten ist.  
 
Daher wird vorgeschlagen, den Grünzug sowie bisher zu belassen und nicht mit Toren auszustat-
ten. 
 
 
 
Anlagen:   
 
 

III. Abstimmung 
siehe Anlage 
 

IV. Beschlusskontrolle 
V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 
VI. Zum Vorgang 
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FDP-Fraktion im Erlanger Stadtrat 

Rathausplatz 1 ● Zimmer 131 ● 91052 Erlangen 
Telefon: 09131 / 86 22 91 ● Fax: 09131 / 86 15 97 ● Email: fdp-stadtraete@stadt.erlangen.de 

Sprechzeiten: nach Vereinbarung 

 

 

 

 

FDP-Stadtratsfraktion ● Rathausplatz 1 ● 91052 Erlangen 

Herrn Oberbürgermeister  

Dr. Florian Janik 

Rathausplatz 1 

91052 Erlangen 

 

 

 

                                                                                                                               04.04.2016 

Bolzplatz zwischen Martin-Luther-King-Weg und Geschwister-Vömel-Weg 

 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 

 
in Anbetracht der Tatsache, dass die Fläche zwischen Martin-Luther-King-Weg und 
Geschwister-Vömel-Weg bereits heute intensiv zum Fußballspielen genutzt wird, beantragen 
wir an dieser Stelle zur Errichtung eines Bolzplatzes zwei Fußballtore aufzustellen. 
 

Begründung 
 
Die Fläche wird heute schon als Bolzplatz genutzt; der Bedarf, an unterschwelliger und nicht 
Vereins gebundener sportlichen Betätigung, ist offensichtlich gegeben. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. 
 
Lars Kittel 
Fraktionsvorsitzender 
 
 

Stadträte: 

Lars Kittel; Vorsitzender 

Dr. Elisabeth Preuß; Bürgermeisterin 

Dr. Jürgen Zeus 

Felix Pierer von Esch 

Geschäftsführung: 

Gudrun Owesle 

Fraktionsantrag gemäß § 28/ § 29 GeschO 
Eingang: 14.04.2016 
Antragsnr.: 032/2016 
Verteiler: OBM, BM, Fraktionen 
Zust. Referat: I/41 
mit Referat:  

Ö  1.7
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Mitteilung zur Kenntnis 
 
Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
51 Stadtjugendamt 512/031/2016 
 
Verwendung von KiTa-Streikgeldern aus 2015 in Vollzug des Stadtratsbeschlusses 
vom 29.10.2015 
Beratungsfolge Termin N/Ö Vorlagenart Abstimmung 
 
Jugendhilfeausschuss 13.10.2016 Ö Kenntnisnahme  
 
 
Beteiligte Dienststellen 
 
 
 

I. Kenntnisnahme 
Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis.  
 
 

II. Sachbericht 
 
Am 29. Oktober 2015 hat der Stadtrat beschlossen, dass die städtischen Kindertageseinrichtungen 
zusätzliche Gelder zur Verfügung gestellt bekommen, die aus Gebühreneinnahmen an bestreikten 
Tagen resultieren. 
 
Die Mittel wurden entsprechend berechnet und auf die Einrichtungen verteilt. Der folgenden Über-
sicht ist zu entnehmen, was jeweils angeschafft wurde.  
 
Der Beschluss vom 29.10.2015 ist damit vollzogen. 
 
 
 
Anlagen: Übersichten über die Mittelverwendung in den Einrichtungen der Abteilungen 511 
und 512 
 
 

III. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 
IV. Zum Vorgang 

Ö  1.8
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Verwendung der Streikgelder 2015

Abt. 512

Aufteilung nach 

Kita Verwendungsgrund

Verwendungs- 

betrag

A51                                            

(Schweinfurter Str. 11) Anschaffung eines Spielhauses mit Aufbau und Untergrundarbeiten 1.364,00 €

B51                              

(Gaisbühlstr. 4) Ampelschirme mit Bodenhülsen und Fahrzeuge für Kinder 6.762,00 €

C51                      

(Sandbergstr. 6) Fahrzeuge, Weidenzelt, Kinderbank und -tisch 3.534,30 €

D51                                                

(Anna-Goes-Str. 13) Sonnensegel 4.866,30 €

F51                                

(Wasserturmstr. 16) Transportwagen, Sitzbagger, Sandspielzeug 501,30 €

G51                                             

(Wiener Str. 30) Fahrzeuge für Kinder 1.473,30 €

I51                                                  

(Isarstr. 12) Spielpodest Landschaft, Regale, Spiel- und Beschäftigungsmaterial 2.418,75 €

L51                                    

(Turnstr. 8) Mobiliar für gelbe Gruppe 4.312,00 €

M51                         

(Reinigerstr. 7)  Ampelschirme mit Bodenhülsen 2.448,00 €

P51                                             

(Äußere Brucker Str. 54) Nichts! 0,00 €

R51                                           

(Sandbergstr. 6) Fahrzeuge für Kinder 848,00 €

S51                                             

(Schillerstr. 54) Basketballständer, Tschoukball-Trainer 264,00 €

T51                                            

(Liegnitzer Str. 22) Klangkugelbahn 640,00 €

W51                                        

(Michael-Vogel-Str. 32) Fahrzeuge, Digitalbilderrahmen und Sandspielzeug 2.692,80 €

X51                                           

(Donato-Polli-Str. 7) Bank-Set, Lichterhimmel, Lego, Servierwagen, Kissen 2.268,00 €

Z51                                           

(Hans-Sachs-Str. 2)

Sandspielzeug, Fahrzeuge, Tukluk Bausteine, Fallschutz um 

Hangrutsche 5.402,10 €

Gesamt: 39.794,85 €

Stand: 29.08.2016

Ö  1.8
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Verwendung der Streikgelder 2015

Abt. 511

Einrichtung

Betrag an 

Einrichtung zusätzliche Erläuterungen Verwendung

Spst Bruck 347,00 €

"Leseburg" - Rückzugsecke zum Bücherlesen 

(Teilfinanzierung)

Spst Röthelheim 305,00 €

LST Michael-Vogel 3 115,00 €

LST Hertleinstr. 59a 238,00 € Ausflüge, Material für Experimente und Garten

LST Zeißstr. 51 800,00 €

Gärtnerzubehör, Bücher als Weihnachtsgeschenke 

für Kinder

LST Junkersstr. 1, OG 880,00 €

LST Max-Planck 42 375,00 €

LST Goldwitzer 27 330,00 €

LST Schenkstr. 87 400,00 €

LST Schenkstr. 174 360,00 € Kapla-Bausteine und Computerspiele

JuLe Odenwaldallee 250,00 € Sinnesparcour und Balanceboard

4.400,00 €

Die genannten Beträge wurden von den Spiel- und Lernstuben und vom Jugendlernhaus für 

Spielmaterialien, Bücher und im Rahmen von Projekten, Ausflügen und Fahrten ausgegeben. 

Spezielle Verwendungszwecke wurden unter "zusätzliche Erläuterungen" angegeben.

Ö  1.8
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Mitteilung zur Kenntnis 
 
Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
IV/513/MM022 Stadtjugendamt 513/009/2016 
 
Start des Präventionsprojektes Dyskalkulie 
Beratungsfolge Termin N/Ö Vorlagenart Abstimmung 
 
Jugendhilfeausschuss 13.10.2016 Ö Kenntnisnahme  
 
 
Beteiligte Dienststellen 
 
 
 

I. Kenntnisnahme 
 
Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis.  
 
 

II. Sachbericht 
 
Die konzeptionellen Vorbereitungen für das „Präventionsprojekt Dyskalkulie“ liefen bereits seit Mit-
te des Jahres 2015. Das Projekt konnte nun im September 2016 erfolgreich starten.  
 
Es nehmen drei Erlanger Grundschulen teil (Grundschule Büchenbach-Nord Mönauschule, Grund-
schule an der Brucker Lache und die Heinrich-Kirchner-Schule). Nach einer eingehenden För-
derdiagnostik werden insgesamt 16 Zweitklässler in Kleinstgruppen (zu je 2 Schülern) zweimal die 
Woche mit je 45 Minuten gefördert. Acht Lehrkräfte  erklärten sich bereit, sich schulen zu lassen, 
an regelmäßigen Supervisionstreffen teilzunehmen und die Förderung schuljahresbegleitend 
durchzuführen. Von schulischer Seite wird das Projekt durch Frau Neudörfer-Oyntzen und Frau 
Rödl betreut. Herr Meyer (Integrierte Beratungsstelle Stadt Erlangen) begleitet das Projekt mit sei-
ner Expertise als Dyskalkulietherapeut. Bei Fragen zum Projekt können sich Interessierte jederzeit 
an Herrn Meyer unter der Telefonnummer 09131-862295 wenden. 
  
    
 
 
Anlagen: keine  
 
 

III. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 
IV. Zum Vorgang 

Ö  1.9

23/196



 Seite 1 von 1 

Mitteilung zur Kenntnis 
 
Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
512 Stadtjugendamt 511/034/2016 
 
Erlangen weiterdenken - Best practice - Beispiele 
Beratungsfolge Termin N/Ö Vorlagenart Abstimmung 
 
Jugendhilfeausschuss 13.10.2016 Ö Kenntnisnahme  
 
 
Beteiligte Dienststellen 
 
 
 

I. Kenntnisnahme 
Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis.  
 
 

II. Sachbericht 
Die Stadt Erlangen hat im Juli 2016 die Broschüre „Erlangen weiterdenken – Handbuch Bürgerbe-
teiligung“ veröffentlicht. Die umfangreiche Handreichung informiert alle interessierten Bürgerinnen 
und Bürger und auch alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der kommunalen Verwaltung, wo und 
wie Beteiligung sowohl in formellen als auch informellen Formaten möglich ist. 
Abschließend werden drei Beispiele Best Practice aufgezeigt. Zwei der drei Beispiele kommen aus 
dem Bereich der Spiel- und Lernstuben. Aus der Spielstube Bruck das Projekt „Alles was mir gut 
tut“ und aus der Jugendlernstube Bruck „Kindern das Wort geben“. Das Handbuch kann als Down-
load auf der städtischen Homepage unter www.erlangen.de/buergerbeteilgung heruntergeladen 
werden.  
 
 
Anlagen: keine  
 
 

III. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 
IV. Zum Vorgang 

Ö  1.10
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Mitteilung zur Kenntnis 
 
Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
IV/StratÜm Bildungsbüro IV/BB/012/2016 
 
Ergebnisse der AbsolventInnenbefragung an den Erlanger Mittel-, Realschulen und 
der Städt. Wirtschaftsschule 2015 
Beratungsfolge Termin N/Ö Vorlagenart Abstimmung 
 
Bildungsausschuss 06.10.2016 Ö Kenntnisnahme  
Jugendhilfeausschuss 13.10.2016 Ö Kenntnisnahme  
 
 
Beteiligte Dienststellen 
 
 
 

I. Kenntnisnahme 
Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis.  
 
 

II. Sachbericht 
Die Ergebnisse werden in Form einer Präsentation vorgestellt.  
 
 
Anlagen:  
 
 

III. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 
IV. Zum Vorgang 

Ö  1.11
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Kurzpräsentation der Auswertungen  

Jugendhilfeausschuss 13. Oktober 2016 

Befragung der Absolventinnen und 
Absolventen der Erlanger Mittelschulen, 
Realschulen und der Wirtschaftsschule 

2015 

Ö  1.11
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Informationen zur Einführung 

• Um für Erlangen eine Datenbasis zur Situation  von Jugendlichen am Übergang Schule – Beruf zu 
generieren, hat das Strategische Übergangsmanagement in Zusammenarbeit mit der Abteilung 
Statistik und Stadtforschung 2015 eine Befragung der Erlanger Mittelschul-, Realschul- und 
WirtschaftsschulabsolventInnen durchgeführt.  Die Ergebnisse der Befragung geben einen 
umfangreichen Überblick über die persönliche und schulische Situation, beruflichen Pläne und  
Übergänge in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt der SchulabsolventInnen.  

• Befragt  wurden im Mai/Juni 2015 Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen der Erlanger 
Mittel-, Real- und Wirtschaftsschule, dazu gehörten auch die Schülerinnen und Schüler des 
sogenannten M-Zugs der Mittelschulen. Beteiligt haben sich 477 SchülerInnen, die Rücklaufquote 
lag damit insgesamt bei 70%.  

• Im Juni/Juli 2016 wurde die Befragung an den selben Schulen wiederholt, diesmal mit 537 
Teilnehmenden. 

• Die Erhebung wurde mit Hilfe eines zuvor getesteten Fragebogens  mit insgesamt 49 Fragen 
durchgeführt, den die Teilnehmerinnen und Teilnehmer selbständig ausfüllten. Bei der Entwicklung 
des Fragebogens waren auch die einzelnen Schulleitungen mit einbezogen.  

• Die Fragen wurden durchgängig ernsthaft beantwortet, das Thema scheint den SchülerInnen 
wichtig zu sein, sie fühlen sich als Experten ihrer Lebenssituation ernst genommen. 

• Dank an die Schulleitungen und die Lehrerinnen und Lehrer für die Unterstützung! 
 
 

2 
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Einleitung 

Aufbau der Befragung 
 
A) Beschreibung SchülerInnengruppe  
• soziodemographisch z.B.: Alter, Geschlecht, Migrationshintergrund , Geburtsland Eltern, Zuzug wann, gesprochene Sprachen in der Familie, Bildung 

Beschäftigungsstatus und Berufe der Eltern  
• Familiensituation der Jugendlichen z.B. Familienkonstellation , Zusammenleben mit wem, Geschwister   
B) Schulische Situation 
• z.B. Schulbiograhie , außerschulische Unterstützung 
C) Vorbereitung auf Verlassen der Schule 
• Berufsberatung, Praktika: wie werden die Angebote angenommen, kennen und nutzen die Jugendlichen die Angebote und wie werden sie bewertet, 

Einschätzung der Berufsorientierung, wer waren die wichtigsten Unterstützer/Ratgeber  
D) Berufliche Pläne der Jugendlichen 
• Wie viele wollen überhaupt eine Ausbildung machen oder auf weiterführende Schulen gehen – auch in Abhängigkeit zu den Schulnoten 
• Berufswünsche 
• haben sie Hilfe beim Erstellen der Bewerbungsunterlagen /Üben von Bewerbungsgesprächen, von wem 
• Bewerbungsaktivitäten, Kennen die Jugendlichen die Beratungs- und Unterstützungsangebote  
• Erfolg bei der Ausbildungsplatzsuche bzw. Bewerbungsgesprächen, wo wird Ausbildung stattfinden 
 
Anhand der erhobenen Daten wurde versucht, signifikante Unterschiede z.B. nach Geschlecht, Migrationshintergrund, sozialem Status und Bildung der 
Eltern, nach einzelnen Schularten etc. zu identifizieren und dadurch wichtige „Baustellen“ für Erlangen herauszuarbeiten; diese können angesichts der 
kurzen Zeit, die zur Verfügung steht, nur angerissen werden.  
 
In der heutigen Präsentation Konzentration auf die Punkte: 
 - Schulbiographie (v.a. auch im Hinblick auf die sogenannte „Erlanger Karriere“/Abwärtsmobilität im Schulsystem) 
 - Berufsorientierung –  Schwerpunktthema von StratÜm in Kooperation mit den Schulleitungen Mittelschulen, Jugendamt, GGFA, JAZ, Arbeitsagentur 
-  Situation bei der Ausbildungsplatzsuche 
 
Hinweis: hier werden die Daten/wird die Meinung der Befragten zum Zeitpunkt der Befragung abgebildet  

3 
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Klassenwiederholungen 
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ja, einmal ja, mehrmals

26 % der RealschülerInnen und 30 % der WirtschaftsschülerInnen 
waren in ihrer Schulbiographie bereits auf einem Gymnasium,   
21 % der WirtschaftsschülerInnen auf der Realschule. 
 
MittelschülerInnen: 10% zuvor auf einer Realschule, 6% auf der 
Wirtschaftsschule und 5% auf einem Gymnasium. 
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Berufsberatung 
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Berufsberatung- Einschätzung der Schülerinnen und Schüler 
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Ratgeber/Unterstützung von Institutionen 
 für die Zeit nach der Schule 
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Ratgeber für die Zeit nach der Schule 
Differenzierung Migrationshintergrund/Beschäftigungsstatus der Eltern 
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Die Eltern sind - über alle 
Schulformen hinweg - die Ratgeber, 
die von den Jugendlichen am 
häufigsten genannt wurden.  
 
  

33/196



Praktikum 
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nein, keine Praktika gemacht ja, während der Schulzeit

ja, während der Ferien

Hinweis : absolvieren von Praktika je nach Schultyp unterschiedlich. 
In allen drei Schultypen werden Praktika von den Jugendlichen sehr positiv bewertet. 
Etwa drei Viertel der Jugendlichen (74% der Mittel Schülerinnen, 77% der 
RealschülerInnen und 78% der Wirtschaftsschule) bewerten die Praktika als sehr 
hilfreich für die Entscheidungsfindung, was man im Herbst in Sachen Schule, 
Ausbildung oder Beruf machen möchte.  
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Pläne nach diesem Schuljahr 
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Pläne nach diesem Schuljahr 
in Abhängigkeit zu Noten in Deutsch, Englisch und Mathematik 
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Übung Bewerbungsunterlagen -Vorstellungsgespräch 
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Übung Bewerbungsunterlagen –Vorstellungsgespräch- 
Migrationshintergrund/Beschäftigungsstatus der Eltern 
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Zusage Ausbildungsplatz 
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Noch keine Zusage für einen Ausbildungsplatz 
„Problemgruppen“ 
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Mitteilung zur Kenntnis 
 
Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
Ref. VI Amt für Gebäudemanagement 242/164/2016 
 
Jugendtreff Innenstadt mit Fahrradwerkstatt, Bühne und Ausschank 
Beratungsfolge Termin N/Ö Vorlagenart Abstimmung 
 
Bauausschuss / Werkausschuss für 
den Entwässerungsbetrieb 11.10.2016 Ö Kenntnisnahme  

Jugendhilfeausschuss 13.10.2016 Ö Kenntnisnahme  
 
 
Beteiligte Dienststellen 
Amt 51, Amt 41 
 
 
 

I. Kenntnisnahme 
Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis.  
 
 

II. Sachbericht 
Aufgrund von Problemen bei den Hauptgewerken Rohbau-, Stahlbau- und Zimmerarbeiten  
verzögert sich die Fertigstellung des Projekts um 3 Monate von bisher 31.12.2016 auf den 
31.03.2017. 
Trotz Verkürzung der Ausführungsfristen und parallelem Arbeiten am Hauptgebäude Jugendtreff 
und am Bühnenhaus für das E-Werk ist diese Verzögerung nach ausgiebigen Verhandlungen mit 
dem bauleitenden Architekturbüro unvermeidlich. 
Im Einzelnen entstand die Verzögerung aus folgenden Gründen: 
 
Rohbauarbeiten: 

Entwickeln einer baukonstruktiv zulassungskonformen Lösung zur Anhängung der Terras-
se an den Baukörper, da eine Gründung durch Fundamente wegen vorhandener Bäume 
und Leitungstrassen nicht möglich war, einschließlich der Abstimmung mit dem Prüfstati-
ker. 
Erneuerung des Absenkungsschachtes für Grundwasser wegen des schlechten Zustands 
des vorhandenen. 
Entsorgung von nicht in den Spartenplänen eingezeichnetem Öltank, Kabeln und Rohren. 

Stahlbauarbeiten: 
Verspäteter Arbeitsbeginn der Stahlbaufirma. Sie legte die erforderlichen Werkstattzeich-
nungen nicht rechtzeitig vor. 
Ursprünglich sollte die Firma am 1.8.16 am Bau beginnen. Da sie nicht erschien, wurde sie 
in Verzug gesetzt. 
Die Werkstattzeichnungen der Terrassenkonstruktion liegen zwischenzeitlich vor. Neuer 
Baubeginn am 17.10.16. 

Zimmer- und Klempnerarbeiten: 
Die Ausschreibungen mussten aus wirtschaftlichen Gründen aufgehoben werden. Es wurde je-
weils ein zweites Ausschreibungsverfahren in Gang gesetzt. 
 
 
 
Anlagen:  
 
 

III. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 
IV. Zum Vorgang 

Ö  1.12
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Mitteilung zur Kenntnis 
 
Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
IV/51/OIA -T.1795  51/091/2016 
 
Streetwork Innenstadt stellt sich und ihre Arbeit vor 
Beratungsfolge Termin N/Ö Vorlagenart Abstimmung 
 
Jugendhilfeausschuss 14.07.2016 Ö Kenntnisnahme  
 
 
Beteiligte Dienststellen 
 
 
 

I. Kenntnisnahme 
Der mündliche Bericht im Jugendhilfehausschuss zum Thema „Streetwork Innenstadt“ dient zur 
Kenntnis.  
 
 

II. Sachbericht 
 
Das Team der Streetwork Innenstadt besteht derzeit aus Frau Skerra und Frau Ohlmeier. 
Im Ausschuss erfolgt ein mündlicher Bericht von beiden, der die Arbeitsschwerpunkte, die Arbeits-
prinzipien, das Klientel sowie die aktuelle Situation aufzeigen wird.  
  
 
 
Anlagen:  
 
 

III. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 
IV. Zum Vorgang 

Ö  2
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Mitteilung zur Kenntnis 
 
Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
IV/51/510/HP003 Stadtjugendamt 51/104/2016 
 
Einbringung des Arbeitsprogramms 2017 des Jugendamts - Amt 51 
Beratungsfolge Termin N/Ö Vorlagenart Abstimmung 
 
Jugendhilfeausschuss 13.10.2016 Ö Einbringung  
 
 
Beteiligte Dienststellen 
 
 
 

I. Kenntnisnahme 
Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis.  
 
 

II. Sachbericht 
Das Jugendamt hat das Arbeitsprogramm 2017 erstellt. Bestandteil des Programms sind: 
- Budgetdokumentation (Anlage) 
- Sachmittelbudget (Anlage) 
- Teilfinanzhaushalt (Anlage) 
- Investitionen (Anlage) 
- Stellenplan (Anlage). 
In der Anlage Stellenplan wird in der 4. Spalte der Tabelle auf die Ziffer der einzelnen Formulare 
im Arbeitsprogramm hingewiesen.  
 
 
Anlagen: s.o.  
 
 

III. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 
IV. Zum Vorgang 

Ö  3
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Budgetdokumentation

Erträge Aufwendungen

Zeile 704 24.374.600,00 -40.297.100,00 -15.922.500,00 beschlossenes Sachmittelbudget Vorjahr (ohne APL/ÜPL)
Entwicklung des Kämmereientwurfs für 2017

Zeile 706 2.758.400,00 -2.758.400,00 Übernahme der Planansätze aus Vorjahr - aber Planansätze sind (haushaltsneutral) an das Ergebnis 2015 heranzuführen
Zeile 707

Zeile 708 -500.000,00 Anrechnung des im Vorjahr eingebrachten Sparpotentials auf der Aufwandsseite in voller Höhe

Zeile 709 760.500,00 Kürzung Planansätze für Aufwendungen in Höhe des im Jahr 2015 erzielten Budgetüberschusses nach Bereinigung (Budgetabrechnung 2015)

Zeile 710

Zeile 711

Zeile 712

Zeile 713

Zeile 714

Zeile 715 0,00 0,00 Übertrag aus Beiblatt

Zeile 716 27.133.000,00 -42.795.000,00 -15.662.000,00 Kämmereientwurf für 2017

Änderungsanträge

Fachamt: 500.000 EUR Mehrausgaben bei Hilfen zur Erziehung, Tagespflege und Gebührenübernahmen

1.000.000 EUR Mehrausgaben für Flüchtlingsfamilien, nicht begleitete minderj., sondern Familien und alleinerziehende Mütter, die einen Anspruch auf Leistungen der Jugendhilfe 
Zuschüsse für Ferienbetreuung des Bündnisses für Familien: 9.500 EUR Mehrbedarf wegen steigender Nachfrage

667.000,00 2.769.300 EUR Zuschussmehrbedarf Kindertagesstätten (hochgerechnet auf Grundlage des Arbeitsprogramms 2016, Mehrerträge 667.000 EUR) 
690.000 EUR Zuschussmehrbedarf aufgrund zunehmender Zahl Flüchtlingskinder (Planungsgrundlage Jugendhilfeplanung) 

15.000 EUR mehr für interkulturelle Elternarbeit

-1.705.000,00 Kämmerei: teilw. Abhilfe, darunter 9.500 EUR für Ferienbetreuung und 15.000 EUR für interkulturelle Elternarbeit: Budgetvolumen auf 16,7 Mio EUR erhöht.

Wenn anhand von Ist-Zahlen die Planwerte für das Folgejahr aktueller berechnet werden können, wird Fehlbetrag von Verwaltung nachgemeldet.

-974.600,00 Amt 51 vom 12.07.2016: Clearingstelle wurde zum 31.03.2016 geschlossen; "Refinanzierung" der Stellenplankosten entfällt 

0,00 0,00 Übertrag aus Beiblatt

Zeile 731 26.825.400,00 -44.500.000,00 -17.674.600,00 Verwaltungsentwurf zum Haushalt 2017

Änderungsanträge Stadtrat/Fraktionen

0,00 0,00 Übertrag aus Beiblatt

Zeile 749 26.825.400,00 -44.500.000,00 -17.674.600,00 Budgetvolumen nach Abschluss der Haushaltsberatungen

Amt 51 Haushaltsjahr 2017Ö  3
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Amts- 

Prior. 

Amt 

Abt. 

Umfang / Kosten  Formular im Arbeitsprogramm 

1 511-6 

JaS, WvS, 0,5 S12, (Übernahme bisherige 

Clearingstelle S14) 

18.770 € netto (Refinanzierung 8.180 €) 

 

7a Jugendsozialarbeit in Einrichtungen 

und Schulen 

2 510-2 Sachbearbeiter, 1,0, EG 6, 47.100 € Wirtschaftliche Jugendhilfe ohne Formular 

3 511 

Soz.Päd. im ASD für 

Flüchtlingsarbeit/SPRINGER, 1,0,  

S 14, 65.200 € 

5 ASD 

 

4 511 

Soz.Päd. im ASD für 

Flüchtlingsarbeit/Springer, 1,0, S 14,  

65.200 € 

 

5 ASD 

5 510-2 
Sachbearbeiter/in, 1,0 (10 h Sperrung 

möglich) A 9, 29.200 € 

Wirtschaftliche Jugendhilfe ohne Formular 

6 512 

Kita-Koordinierungsstelle Flüchtlingskinder, 

1,0, S 12, 57.700 € 

 

8b Tageseinrichtungen für Kinder in städt. 

Trägerschaft und 9 Tageseinrichtungen für 

Kinder in freier Trägerschaft 

7 512 
Päd. Fachkraft 1, KiGa M.-Vogel-Straße, 1,0, 

S 08a,  

8b Tageseinrichtungen für Kinder in städt. 

Trägerschaft 

8 512 
Päd. Fachkraft 1, KiGa M.-Vogel-Straße, 1,0, 

S 08a,  

8b Tageseinrichtungen für Kinder in städt. 

Trägerschaft 

9 511 

Springerstelle ASD, 1,0, S 14, 65.200 € 

(vorhandene Planstelle ZbV, befristet bis 

30.04.2017) 

 

5 ASD 

10 513-2 

SGL der Drogen- und Suchtberatung, 1,0, EG 

13, 56.400 €, Aufstockung vorh. Stelle mit 

10 h Sperre 

 

10b Leistungen der Integrierten 

Beratungsstelle-Drogen und 

Suchtberatung 

11 511 

Soz. Päd. Für 2 Familienstützpunkte, 0,5 je 

9,75 h, S 11, 20.325 € 

 

7b Familienpädagogische Einrichtungen 

12 512-2 

SB Soz. Bereich pädagog. 

Bauprojektsteuerung, Aufstockung auf 1,0, 

S 15, Wegfall kW,  45.250 € 

 

8b Tageseinrichtungen für Kinder in städt. 

Trägerschaft und 9 Tageseinrichtungen für 

Kinder in freier Trägerschaft 

13 512-2 

Sachbearbeitung Verwaltung Baumanager, 

1,0, A 10, 43.000 € 

 

8b Tageseinrichtungen für Kinder in städt. 

Trägerschaft und 9 Tageseinrichtungen für 

Kinder in freier Trägerschaft 

14 511-0 
Leitungsassistenz in der Kindertagespflege, 

0,5, EG 5, 9.046 €, 11,5 h Sperre 

6 BSD 

15 511-0 
Leitungsassistenz für Spiel- und Lernstuben, 

0,5 h, EG 5, 22.095 € 

8a Tageseinrichtungen für Kinder in städt. 

Trägerschaft (Spiel- und Lernstuben) 

16 512-3 
Rechts- und Fachaufsicht Freie Träger, 1,0,  

S 17, 73.400 € 

9 Tageseinrichtungen für Kinder in freier 

Trägerschaft 

17 512 
Qualitative Kita-Fachplanung, 1,0,  

S 17, 73.400 € 

9 Tageseinrichtungen für Kinder in freier 

Trägerschaft 

18 511-4 

Soz.Päd (Fachkraft in Familienpäd. 

Einrichtungen), 1,0 S12 – 57.700 € 

(Einsparung durch Umsetzung) 

 

7b Familienpädagogische Einrichtungen 

19 511-4 

Soz.Päd (Fachkraft in Familienpäd. 

Einrichtungen), 0,5 S 11 – 26.800 € 

(Einsparung durch Umsetzung) 

7b Familienpädagogische Einrichtungen 

20  511 Pädagogische Fachkraft, 1,0, SuE 08b,  8a Tageseinrichtungen für Kinder in städt. 

Ö  3
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25.800 € € netto (50 % Refinanzierung)  Trägerschaft (Spiel- und Lernstuben) 

21 511 

Pädagogische Fachkraft, 1,0, SuE 08b, 13 

Std. Sperre 17.200 € netto (50 % 

Refinanzierung) 

8a Tageseinrichtungen für Kinder in städt. 

Trägerschaft (Spiel- und Lernstuben) 

22  511-4 

Pädagogische Fachkraft in den Spielstuben, 

1,0, S 08, 25.800 € netto (50% 

Refinanzierung), Bruck 

8a Tageseinrichtungen für Kinder in städt. 

Trägerschaft (Spiel- und Lernstuben) 

23 511-4 

Pädagogische Fachkraft in den Spielstuben, 

0,5, S 08, - 2 Std. gesperrt 11.600 € netto 

(50% Refinanzierung), Bruck 

8a Tageseinrichtungen für Kinder in städt. 

Trägerschaft (Spiel- und Lernstuben) 

24 512 

Fachdienst Integrative Plätze, 1,0, SuE 11,  

0 €, Refinanzierung 53.600 € Bezirk Mfr 

 

8b Tageseinrichtungen für Kinder in städt. 

Trägerschaft 

25 511 

Fachdienst Integrative Plätze, 1,0, SuE 11,  

0 €, Refinanzierung 53.600 € Bezirk Mfr 

 

8a Tageseinrichtungen für Kinder in städt. 

Trägerschaft (Spiel- und Lernstuben) 

     26 511-0 

SB Verwaltung, 0,5, A 9, 15.075 €, Sperrung 

4,5 h 

 

Verwaltung Soziale Dienste ohne Formular 

27 512-2 

IT-Systemadministration, Aufstockung auf 

VZ, Wegfall kw-Vermerk, 24.900 € 

 

8b Tageseinrichtungen für Kinder in städt. 

Trägerschaft 

28 512 

Kita-Platzvermittlung, 1,0, S 06/EG 8,  

49.100 € 

8b Tageseinrichtungen für Kinder in städt. 

Trägerschaft und 9 Tageseinrichtungen für 

Kinder in freier Trägerschaft  

29 512-2 

SB Verwaltung – Unternehmerpflichten, 

Aufstockung auf VZ, A 10, Wegfall-kW-

Vermerk 

 

8b Tageseinrichtungen für Kinder in städt. 

Trägerschaft    

30 512-2 

SB Verwaltung – Aktenplan/Organisation, 

1,0,  A 10, 43.000 € 

 

8b Tageseinrichtungen für Kinder in städt. 

Trägerschaft    

31 512-2 

SB Verwaltung – Finanz/Fachcontrolling, 

1,0, QE3, A 10, 43.000 € 

 

8b Tageseinrichtungen für Kinder in städt. 

Trägerschaft    

32 512 

Opti-Prax – päd. Ausbildungsbegleitung, 0,5, 

S 12, 28.850 €, befristet bis 08.2020 

 

8b Tageseinrichtungen für Kinder in städt. 

Trägerschaft    
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Mitteilung zur Kenntnis 
 
Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
IV/50/OIA - T.1795  51/097/2016 
 
Vorstellung des Erlanger Bündnis für Familien 
Beratungsfolge Termin N/Ö Vorlagenart Abstimmung 
 
Jugendhilfeausschuss 13.10.2016 Ö Kenntnisnahme  
 
 
Beteiligte Dienststellen 
 
 
 

I. Kenntnisnahme 
Der mündliche Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis.  
 
 

II. Sachbericht 
Das Erlanger Bündnis für Familien ist am Stadtjugendamt angedockt und seit 1.09.2016. ist Frau 
Monika Michali dessen Geschäftsführerin. Im Frühjahr startet die Steuerungsgruppe des Bündnis-
ses mit einem Evaluations- und Zielfindungsworkshop in eine neue Arbeitsphase. 
Frau Michali wird die aktuellen und geplanten Arbeitsfelder sowie die Zielsetzungen des Bündnis-
ses kurz im Ausschuss vorstellen.  
 
 
Anlagen:  
 
 

III. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 
IV. Zum Vorgang 

Ö  4
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Beschlussvorlage 
 
Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
  51/101/2016 
 
Budgetrücklage 2016 des Jugendamts 
Beratungsfolge Termin Ö/N Vorlagenart Abstimmung 
 
Jugendhilfeausschuss 13.10.2016 Ö Beschluss  
 
 
Beteiligte Dienststellen 
 
 

I. Antrag 
 
Aus der Budgetrücklage  des Jugendamts für 2016 können 32.000,00 Euro für die Beschaffung 
eines softwaregestützten Fachcontrolling in verschieden Bereichen entnommen werden.  
 
 

II. Begründung 
 
1. Ergebnis/Wirkungen 

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?) 
Verbesserung der Steuerungsmöglichkeiten von Leistungen der Jungendhilfe und der damit 
verbunden passgenauer Angebote und effizienter Mitteleinsatz. 
 

2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen 
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?) 
Installation eines softwaregestützten Fachcontrolling in verschieden Bereichen des Jugend-
amts. 
 

3. Prozesse und Strukturen 
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?) 
Die Umsetzung des Fachcontrolling erfolgt bislang auf der Basis von durch Macros erweiterten 
Excel-Sheets. Diese haben sich in der Praxis zunehmend als sehr pflegeaufwändig und in der 
Auswertung als zu unflexibel und langsam erwiesen. Dem Fachcontrolling wird so als Mittel der 
Steuerung im Jugendamt viel von seiner Effizienz genommen. 
Eine externe Softwarelösung stellt hier nach einhelliger Auffassung des Entscheidungsgremi-
ums die langfristig bessere und sinnvollerer Alternative dar. 
Die Einführung der neuen Software geht mit der Besetzung einer halben Stelle „Fachcontrol-
ling“ beim Jugendamt einher. 
 
Die Finanzierung aus der Budgetrücklage ist möglich geworden, da die Entnahme von 
645.911,08 Euro zu Gunsten des Budgets von GME für die Finanzierung des II. Bauabschnitts 
der Schillerstraße nach Verhandlungen von Amt 51 mit der Kämmerei rückgängig gemacht 
wurde. Der Betrag von 645.911,08 Euro wurde wieder in die Budgetrücklage eingebucht. 
 
 

4. Ressourcen  
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?) 
Investitionskosten: 32.000,00€  
   
   
   

Ö  5
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Haushaltsmittel  

   werden aus der Budgetrücklage benötigt 
 
 
 
Anlagen: keine  
 
 

III. Abstimmung 
siehe Anlage 
 

IV. Beschlusskontrolle 
V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 
VI. Zum Vorgang 
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Beschlussvorlage 
 
Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
IV/51/510/HP003  51/107/2016 
 
Zwischenbericht des Amtes 51  
Budget und Arbeitsprogramm 2016  - Stand 30.09.2016 
Beratungsfolge Termin Ö/N Vorlagenart Abstimmung 
 
Jugendhilfeausschuss 13.10.2016 Ö Gutachten  
Haupt-, Finanz- und Personalaus-
schuss 19.10.2016 Ö Beschluss  

 
 
Beteiligte Dienststellen 
 
 

I. Antrag 
 
Das Budget und Arbeitsprogramm 2016 – Stand: 30.09.2016 – wird zur Kenntnis genommen. 
 
Die unter Punkt 3.3 des Zwischenberichtes aufgeführten Konsolidierungsvorschläge zur Vermei-
dung eines möglichen Defizits werden beschlossen.  
 
 

II. Begründung 
 
1. Ergebnis/Wirkungen 

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?) 
Einhaltung des Budgetrahmens 
 

2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen 
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?) 
Maßnahmen einleiten, Wege finden, um mit den bewilligten Budgetmitteln auszukommen 
 

3. Prozesse und Strukturen 
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?) 
siehe Anlage „Budget und Arbeitsprogramm 30 09 2016“ 
 
 

4. Ressourcen  
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?) 
Investitionskosten: € bei IPNr.:  
Sachkosten: € bei Sachkonto:  
Personalkosten (brutto): € bei Sachkonto: 
Folgekosten € bei Sachkonto: 
Korrespondierende Einnahmen € bei Sachkonto: 
Weitere Ressourcen  
 
Haushaltsmittel  

   werden nicht benötigt 
  sind vorhanden auf IvP-Nr.       

  bzw. im Budget auf Kst/KTr/Sk         
         sind nicht vorhanden 
 

Ö  6
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Anlagen: siehe Anlage „Budget und Arbeitsprogramm 30 09 2016“  
 
 

III. Abstimmung 
siehe Anlage 
 

IV. Beschlusskontrolle 
V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 
VI. Zum Vorgang 
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Amt: 51 Bezeichnung: Stadtjugendamt 
 

 

1. Budgetabrechnung 2015 (Vorjahr) 

Hat das Budget 2015 negativ abgeschlossen? 
  Nein 
  Ja 

 
Abrechnung gemäß Budgetierungsregeln - Verlustvortrag        Euro 

Vom Stadtrat beschlossener Verlustvortrag        Euro 
 

2. Budget und Arbeitsprogramm 2016 

 Wie wird das Budget aus heutiger Sicht unter Einbeziehung von Verlustvorträgen und Haushaltssperren am 
Jahresende voraussichtlich abschließen? 

  wie im Plan vorgesehen 
  besser als geplant, und zwar voraussichtlich um circa        Euro 
  schlechter als geplant, und zwar voraussichtlich um circa ca. 800.000  Euro 
 

3. Sind Ereignisse / Entwicklungen eingetreten oder absehbar, die die Einhaltung des Budgets gefährden? 

  Nein 
  Ja 
 

3.1 Welche sind das? 

3.1.1 

Das Budget des Jugendamtes hängt neben einer sparsamen Ausgabenbewirtschaftung insbesondere von 
der erfolgreichen Realisierung von Kostenerstattungen und Zuschüssen ab. Erfolgt eine verspätete Zahlung 
fehlen die Erträge im laufenden Jahr. Werden Nachzahlungen für die Vorjahre geleistet, kann es, wie im 
Jahr 2015, zu einem Budgetüberschuss kommen. 

 

3.1.2 

Die Aufwendungen enthalten auch Jugendhilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer (umA). Bislang 
wurde davon ausgegangen, dass eine volle Kostenerstattung erfolgen wird. Die Realisierung dieser Erträge 
ist jedoch fraglich, weil der Bezirk und die Regierung von Mittelfranken als Kostenerstatter absprachewidrig 
immer neue Hindernisse aufbauen. Nach Intervention durch die Kommunen zeichnet sich zwar eine Lösung 
ab, jedoch ist nicht auszuschließen, dass ein Teil der erwarteten Kostenerstattung von ca. 2,3 Mio. Euro 
gefährdet ist. Ein möglicher Fehlbetrag ist in der Hochrechnung nicht berücksichtigt. 

 

3.1.3 

Für die Clearingstelle für umA wurden Erträge in Höhe von 974.000 Euro vorgesehen. Die geplante 
Belegung der Clearingstelle konnte nur im Januar 2016 voll erreicht werden. Die Clearingstelle wurde zum 
31.03.2016 geschlossen. Dadurch kann der vorgegebenen Jahreserträge in einer Hohe von ca. 810.000 
Euro nicht erzielt werden.  
Unabhängig von der Clearingstelle betreibt STEP e.V. als Träger im Frankenhof eine zweigruppige 
Einrichtung für umA. Es gibt deshalb weitere laufende Aufwendungen für einen Sicherheitsdienst im 
Frankenhof i. H. v. ca. 350.000 Euro, die für die es keine Erstattung gibt.  Die Notwendigkeit des 
Sicherheitsdienstes begründet sich zum Einen zum Schutz der unbegleiteten minderjährigen Ausländer, 
zum Anderen  aus der Tatsache, dass im Frankenhof immer noch viele Veranstaltungen durchgeführt 
werden. Über die Kostenverantwortung dieser Aufwände wird derzeit noch verhandelt. 

 

3.1.4 
Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung wurde eine Kürzung der Aufwendungen i. H. v. 500.000 Euro 
vorgenommen, die den Budgetansatz verringert hat. 

 

3.1.5 

In den Einigungsgesprächen hat das Amt 51 nur einen Teil der beantragten zusätzlichen Haushaltsmittel für 
das Jahr 2016 erhalten. Es wurde jedoch vereinbart, dass bei Bedarf weitere Mittel bis zu einer Höhe von 
1.700.000 Euro durch eine Mittelbereitstellung zur Verfügung gestellt werden können. 
 

 

 

3.2 Welche finanziellen Auswirkungen haben sie? 

3.2.1 Voraussichtliche Mehrkosten 800.000  Euro 

3.2.2 Gegenfinanzierung: 
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Die Deckung des Fehlbetrages soll gemäß der Abstimmung in den 
Einigungsgesprächen über eine Mittelbereitstellung erfolgen.   Euro 

 

3.3 Folgende Maßnahmen werden ergriffen, um den Budgetrahmen einhalten zu können:  

3.3.1   

 Erwartete Einsparung   Euro 

3.3-2   

 Erwartete Einsparung    Euro 

3.3.3        

 Erwartete Einsparung         Euro 

3.3.4        

 Erwartete Einsparung        Euro 

3.3.5        

 Erwartete Einsparung        Euro 
  

4. Sind Ereignisse / Entwicklungen eingetreten oder absehbar, die die Einhaltung des Arbeitsprogramms 
gefährden? 

 

   Nein 
   Ja 
 

4.1 Welche sind das? 

4.1.1   

4.1.2        

4.1.3        

4.1.4        

4.1.5        

 

4.2 Welche Auswirkungen auf das Arbeitsprogramm haben sie? 

   

 

4.3 Folgende Maßnahmen werden ergriffen: 

   

 

5. Fortbildungscontrolling 

 Anzahl der Beschäftigten, die bis zum Stichtag 30.09.2016 an externen*, aus 
dem Amtsbudget finanzierten** Fortbildungen teilgenommen haben 
* gemeint sind Fortbildungen außerhalb der Städteakademie und nicht stadtinterne Fortbildungen, 
wie z. B. die Teilnahme an speziellen Fachschulungen, aber auch Fachkongresse 
** auch anteilig bezahlte Fortbildungen 

 
 
 

      

 

 Budgetaufwendungen für Fortbildungen (Stichtag 30.09.2016) 84.745  Euro 
 
 
 Datum: 16.09.2016 Bearbeitet von: Paul Höfler Amt: 51  
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Mitteilung zur Kenntnis 
 
Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
IV/512/PKJ T.2729 Stadtjugendamt 512/027/2016 
 
Vorstellung des Modellversuches "Pädagogische Qualitätsbegleitung" in 
Kindertageseinrichtungen 
Beratungsfolge Termin N/Ö Vorlagenart Abstimmung 
 
Jugendhilfeausschuss 13.10.2016 Ö Kenntnisnahme  
 
 
Beteiligte Dienststellen 
 
 
 

I. Kenntnisnahme 
Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis.  
 
 

II. Sachbericht 
Das Sachgebiet Freie Träger und Zuschusswesen der Abteilung Kindertageseinrichtungen hat sich im 
Frühjahr 2015 zur Teilnahme am Modellversuch „Pädagogische Qualitätsbegleitung in Kindertages-
einrichtungen (PQB)“ des Bayerischen Staatsministeriums für Arbeit und Soziales, Familie und 
Integration beworben. Schwerpunkt der Bewerbung ist die Beratung von Einrichtungen, welche durch 
Initiativen und Elternvereine betrieben werden und somit nicht an größere Trägerverbände ange-
schlossen sind. Nach der Zusage der Förderung (bis zu 90% der Personalkosten) wurde die Stelle im 
Sommer 2015 ausgeschrieben und zum 01. November 2015 besetzt. Inhaltlich gestaltet und wissen-
schaftlich begleitet wird der Modellversuch vom Institut für Frühpädagogik (IFP). Grundlagen sind das 
Bayerische Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz samt Ausführungsverordnung, der Bayerische 
Bildungs- und Erziehungsplan sowie die dazugehörige U3-Handreichung und die Anknüpfung an 
bereits abgeschlossene Projekte wie die „Sprachberatung“, das Netzwerk „Konsultationseinrichtun-
gen“ und die Fortbildungskampagne „Dialog Bildung“.  
 
Es handelt sich bei dem Modellversuch PQB um ein Unterstützungsangebot für Kindertageseinrich-
tungen, welche nach dem BayKiBiG arbeiten und gefördert werden. Die Inanspruchnahme ist freiwillig 
und erfolgt innerhalb vorgegebener Rahmenbedingungen. Die Begleitung der KiTas hat Prozesscha-
rakter und zielt auf eine nachhaltige Wirkung im Bereich Qualitätssicherung und -weiterentwicklung, 
mit dem Schwerpunkt Interaktionsqualität. Mit diesem Projekt soll dem hohen Unterstützungs- und 
Vernetzungsbedarf der Praxis Rechnung getragen werden, ein zuverlässiger Transfer zwischen 
Wissenschaft und Praxis sowie eine landesweite Sichtbar- und Nutzbarmachung von guter Praxis in 
Kindertageseinrichtungen gewährleistet werden. Das Kind mit seinen Bedürfnissen und Rechten als 
aktiver und kompetenter Mitgestalter seiner Bildungsprozesse steht hierbei im Mittelpunkt ebenso wie 
das Voneinander- und Miteinanderlernen der Kinder in heterogenen Kleingruppen. Die PQB-Tätigkeit 
wird als systematische Beratung verstanden und orientiert sich an sozialkonstruktivistischen Grunds-
ätzen, die Methoden sind in erster Linie Coaching und Training-on-the-Job. Die durch die PQB 
angestoßenen Prozesse werden im Miteinander von Team, Fachberatung und weiteren Beteiligten 
getragen und durch die Etablierung von Qualitätsnetzwerken nachhaltig unterstützt.  
 
Frau Andrea Derksen hat nach Dienstantritt zum 01. November 2015 als Pädagogische Qualitätsbe-
gleitung neben der vorgegebenen Teilnahme an der Eingangsqualifizierung durch das IFP mit der 
Vorstellung des Modellversuchs und der damit verbundenen Akquise in unterschiedlichen Bespre-
chungen und Präsentationsterminen für die Kindertageseinrichtungen begonnen, sodass in 2016 
nach Klärung aller Formalitäten (Verträge, Umfang, Datenschutz usw.) mit den Einrichtungsträgern 
und -leitungen die PQB-Prozesse in den teilnehmenden Kindertageseinrichtungen starten können. 
Aktuell stehen noch Kapazitäten für weitere Teilnehmer zur Verfügung. Die vorhandene Vollzeitstelle 
soll für den Modellversuch 30 Kindertageseinrichtungen begleiten.  

Ö  7
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Im Mai startet im Rahmen der PQB-Arbeit das Netzwerktreffen Inklusion, zu dem alle Kindertagesein-
richtungen in Erlangen eingeladen werden, um eine Plattform für kollegiale Beratung und inhaltliche 
Weiterentwicklung des Inklusionsgedankens zu schaffen.  
 
Im Übrigen besteht selbstverständlich auch für die städtischen Einrichtungen die Möglichkeit, an 
einem PQB-Prozess teilzunehmen.  
 
Der Modellversuch ist vorerst befristet bis Ende 2018. 

 
 
 
Anlagen: PQB-Info-Flyer, PQB-Kurzkonzeption  
 
 

III. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 
IV. Zum Vorgang 
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Wo finden Sie weitere Informationen?

Allgemeine Fragen zum Modellversuch 
Bayerisches Staatsministerium für Arbeit und Soziales, 
Familie und Integration (StMAS)
www.stmas.bayern.de//kinderbetreuung 

Fragen zur fachlichen Begleitung und  
wissenschaftlichen Evaluation 
Staatsinstitut für Frühpädagogik (IFP) 
www.ifp.bayern.de

Fragen zur Umsetzung vor Ort 
Trägerverbände, Fachberatung und 
Aufsichtsbehörden 

Impressum
Staatsinstitut für Frühpädagogik (IFP)
Winzererstr. 9, Eckbau Nord
80797 München
www.ifp.bayern.de
Gefördert durch: Bayerisches Staatsministerium für  
Arbeit und Soziales, Familie und Integration
www.stmas.bayern.de
Gestaltung: fsg3 
Stand: April 2015

Das Wichtigste auf einen Blick!

• PQB ist ein trägerübergreifendes Angebot. 

• Die Inanspruchnahme ist für Kindertages- 
 einrichtungen freiwillig. 

• PQB umfasst Beratung und Coaching für Leitung  
 und Team. 

• In der Modellphase sind bis zu 60 (bei Teilzeit   
 entsprechend mehr) qualifizierte pädagogische  
 Qualitätsbegleiterinnen und -begleiter bayernweit  
 im Einsatz.

• Der Modellversuch dauert bis zu vier Jahre.

• In der Laufzeit des Modellversuchs soll jede  
 Einrichtung mindestens achtmal vor Ort beraten  
 werden.

• PQB ergänzt bestehende Unterstützungssysteme  
 (z. B. Fachberatung).

• Der Modellversuch PQB ist ein Kooperationsprojekt  
 und wird vom Bayerischen Staatsministerium  
 für Arbeit und Soziales, Familie und Integration  
 gefördert und gesteuert.

• Das IFP ist verantwortlich für die konzeptionell- 
 inhaltliche Gestaltung, methodische Entwicklung  
 und wissenschaftliche Begleitung.

Staatsinstitut für  
Frühpädagogik

Modellversuch
Pädagogische
Qualitätsbegleitung in
Kindertageseinrichtungen  
(PQB)

Informationen für
Kindertageseinrichtungen  
und deren Träger

www.ifp.bayern.de

Ö  7
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Was ist der Modellversuch PQB?

Der Modellversuch Pädagogische Qualitätsbegleitung 
(PQB) ist ein Angebot an bayerische Kindertages- 
einrichtungen und umfasst: 

• Die systematische Beratung und Begleitung von  
 Kindertageseinrichtungen bei der Qualitäts- 
 entwicklung und -sicherung im Bereich der Interak- 
 tionsqualität 

• Die Stärkung von Kindertageseinrichtungen in ihrer  
 professionellen Lern- und Weiterentwicklungs- 
 fähigkeit 

• Die Vernetzung von PQB mit bestehenden  
 Systemen (z. B. Träger, Fachberatung, Fortbildung)  
 und in einem Qualitätsnetzwerk auf Landesebene.

Die pädagogischen Qualitätsbegleiterinnen und  
-begleiter unterstützen die am Modellversuch teilneh-
menden Kindertageseinrichtungen, ihre pädagogische 
Prozessqualität weiter zu entwickeln. Grundlagen hier-
für sind der Bayerische Bildungs- und Erziehungsplan 
und die Bayerischen Bildungsleitlinien.

Was ist der Gewinn der Kita? 
 

PQB ist die Antwort auf den Wunsch vieler Kinder- 
tageseinrichtungen, noch intensiver in ihrer päda- 
gogischen Arbeit unterstützt zu werden.

Im Beratungs- und Coachingprozess werden aktuelle  
Fragen und Themen der Kindertageseinrichtung auf-
gegriffen. So kann jede Einrichtung ihre Qualität aktiv 
sichern und weiterentwickeln und damit allen Kindern  
und ihren Familien in ihrer Vielfalt gerecht werden.

Der Beratungs- und Coachingprozess stärkt die Leitung 
und die Kompetenzen eines jeden pädagogischen 
Teams, professionell miteinander zu lernen und sich  
gemeinsam weiterzuentwickeln. Teams, die sich auf 
den PQB-Prozess einlassen, werden noch stärker 
zusammenwachsen und sich als eine Gemeinschaft 
erleben, die an einem Strang zieht.

Alle teilnehmenden Kindertageseinrichtungen können 
den Modellversuch durch die Rückmeldung ihrer  
Erfahrungen, Erfolge und Bedarfe im Rahmen der 
Evaluation aktiv mitgestalten.

Interaktionsqualität im Fokus! 
 
 
Erfolgreiche Bildungsprozesse in Kindertagesein- 
richtungen brauchen gute Beziehungen zwischen Fach-
kräften und Kindern. Die Qualität ihrer Interaktionen  
ist entscheidend für die gute Gestaltung von Lern-  
und Entwicklungsprozessen der Kinder. 

Die qualifizierten Beraterinnen und Berater treten mit 
den Leitungen und Teams in einen Dialog und unter-
stützen sie hierbei fachkompetent und praxisnah. Der 
Prozess der Qualitätsbegleitung orientiert sich dabei an 
den aktuellen Bedarfen, Frage- und Themenstellungen 
der Kindertageseinrichtung. Ziel ist es, einen Prozess 
anzustoßen, in dem interaktionsrelevante Themen der 
Einrichtung gemeinsam betrachtet und qualitativ wei-
terentwickelt werden, beispielsweise zu Aspekten wie: 

• emotional unterstützende und lernanregende  
 Atmosphäre in der Einrichtung

• Partizipation der Kinder als aktive Mitgestalter des  
 pädagogischen Alltags

• denk- und lernanregendes Sprachverhalten 

Pädagogische Qualitätsbegleitung
begleitet – berät – unterstützt
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1. Rechtliche und struktu-
relle Grundlegung 

Der PQB-Modellversuch basiert auf folgenden Grundlagen: 

(1) BayKiBiG und AVBayKiBiG – BayBL, BayBEP und U3-Handreichung 
zum BayBEP  

(2) Anknüpfung an die bereits abgeschlossenen Projekte „Sprachbe-
ratung in Kindertageseinrichtungen“ und „Aufbau eines Netz-
werks von Konsultationseinrichtungen in Bayern“ und an die 
Fortbildungskampagne „Dialog Bildung“ 

2. Charakter des PQB-
Modellversuchs 

PQB ist ein Unterstützungsangebot für Kindertageseinrichtungen in 
Bayern, dessen Inanspruchnahme freiwillig ist, das auf nachhaltige 
Wirkungen abzielt und im Rahmen eines Modellversuchs erprobt wird  

3. Chancen des PQB-
Modellversuchs für die 
Praxis 

Für die Praxis beinhaltet der PQB-Modellversuch folgende Chancen: 

(1) Antwort auf den hohen Unterstützungs- und Vernetzungsbedarf 
der Praxis, der mit den stetig wachsenden Anforderungen an Kin-
dertageseinrichtungen kontinuierlich gestiegen ist, und Ergänzung 
des bestehenden Unterstützungssystems der Fachberatung  

(2) Zuverlässiger Transfer wichtiger fachlicher Entwicklungen und 
Forschungserkenntnisse ins Praxisfeld durch eine enge Anbindung 
an die Wissenschaft 

(3) Landesweite Sichtbar- und Nutzbarmachung von guter Praxis, die 
das Kind mit seinen Bedürfnissen und Rechten als aktiven und 
kompetenten Mitgestalter seiner Bildungsprozesse in den Mittel-
punkt stellt sowie das Voneinander- und Miteinanderlernen der 
Kinder in heterogenen Kleingruppen betont  

4. Ziele des PQB-
Modellversuchs 

Leitziel des PQB-Modellversuchs ist auf der Grundlage der BayBL und 
des BayBEP, dass PQB und pädagogische Kräfte der Einrichtung ge-
meinsam auf die Qualität der pädagogischen Arbeit schauen, diese 
gemeinsam reflektieren und dadurch Entwicklungsprozesse ansto-
ßen. Daraus resultierende Ziele sind: 

(1) Systematische Beratung und kontinuierliche Begleitung der Kin-
dertageseinrichtungen bei der Qualitätssicherung und -weiter-
entwicklung mit Fokus auf den Bereich der Interaktionen zum 
Wohle des Kindes und seiner Familie; die Sicherung und Weiter-
entwicklung der Qualität unterstützt das pädagogische Personal in 
seiner Arbeit  

(2) Stärkung der Kindertageseinrichtungen in ihrer professionellen 
Lern- und Weiterentwicklungsfähigkeit  

(3) Etablierung von Qualitätsnetzwerken auf lokaler, regionaler und 
Landesebene unter Einbeziehung bestehender Netzwerke 

5. Profil und 
Charakteristika der 
PQB-Tätigkeit 

Die PQB-Tätigkeit versteht sich als Coaching und zielgerichtete Bera-
tung, die an sozialkonstruktivistischen Grundsätzen (Ko-Konstruktion) 
orientiert sind und auf einem modellhaften Qualitätsverständnis ba-
sieren. Sie besitzt ein klares Profil, das die Rollenklarheit der PQB si-
chert; zugleich ermöglicht es den Trägern die eigene Fachberatung 
dazu in Beziehung zu setzen. 

 

 

 

128/196



3 

Das Profil beschreibt sich wie folgt: 

(1) Definiertes Anforderungsprofil und einheitliche Eingangsqualifi-
zierung 

(2) Eindeutige und transparente Rollen- und Aufgabendefinition, 
die frei von Fach- und Dienstaufsicht ist 

(3) Modellhaftes Qualitätsverständnis, das dem PQB-
Modellversuch zugrunde liegt 

(4) Tätigkeit unter Berücksichtigung eines Orientierungsrahmens 
für den Ablauf des PQB-Prozesses 

(5) Tätigkeit auf der Basis eines bereit gestellten Methoden- und 
Materialienpools, der im Sinne von BayBL und BayBEP konzi-
piert ist und auch einen Qualitätskompass als Unterstützungs-
instrument beinhaltet  

(6) Trägerübergreifende Perspektive 

(7) Wissenschaftliche Einbettung und Begleitung der Tätigkeit 

(8) Feste Mitgliedschaft im Landesnetzwerk PQB, um die durch die 
PQB-Tätigkeit gewonnenen Erkenntnisse für die Weiterentwick-
lung des PQB-Modellversuchs und des Kita-Systems nutzbar zu 
machen 

6. Rolle und  
Arbeitsweise der PQB 

Die Tätigkeit basiert auf einer sozialkonstruktivistischen, ressourcen-
orientierten und weitgehend prozessoffenen Haltung und entspre-
chenden Vorgehensweise. Die Methoden Coaching einschließlich 
Training-on-the-Job sind fester Bestandteil der PQB-Tätigkeit und ggf. 
auch Video-Interaktions-begleitung, deren Eignung im Rahmen des 
Modellversuchs wissenschaftlich überprüft wird. 

(1) Als Training-on-the job-Maßnahme erfolgen Ausbau und Erpro-
bung praktischer Kenntnisse und Fertigkeiten als anregende und 
rückkoppelnde Arbeitsbegleitung direkt im laufenden Einrich-
tungsbetrieb. Damit wird das Lernen unmittelbar durch die prak-
tische Tätigkeit bestimmt und auf diese ausgerichtet. Die Durch-
führung von Fortbildungen (Training off the job) ist nicht Aufgabe 
der PQB, jedoch ggf. die Ermittlung des Weiterbildungsbedarfs 
der pädagogischen Kräfte gemeinsam mit dem Team und das Auf-
zeigen von Lösungen für die Weiterentwicklungsbedarfe der ein-
zelnen Kitas. 

(2) PQB besitzen eine impulsgebende, aktive und aktivierende Rolle. 

(3) Zwischen PQB und Kindertageseinrichtungen besteht eine part-
nerschaftliche Zusammenarbeit in gemeinsamer Verantwortung 
für das Gelingen des PQB-Prozesses. 

(4) Mit der Leitung der Kindertageseinrichtung spricht die PQB den 
Ablauf des PQB-Prozesses regelmäßig ab und reflektiert diesen. 
Der Leitung kommt im PQB-Prozess eine wichtige Rolle zu, da sie 
in Abstimmung mit dem Träger die Verantwortung für die Quali-
tätssicherung und -weiterentwicklung der Einrichtung trägt.  

(5) Der Träger der Kindertageseinrichtung, der den Einsatz einer PQB 
genehmigt, wird regelmäßig über den Ablauf informiert und ein-
bezogen. 

(6) Unter Wahrung eines geschützten Rahmens wird in Absprache 
mit Leitung und Team eine Transparenz des PQB-Prozesses für 
den Träger wie auch für Eltern hergestellt.  

129/196



4 

7. Aufgabenbereiche der 
PQB 

Die Arbeit der PQB bezieht sich grundsätzlich auf fünf Bereiche: 

(1) Akquise der Kindertageseinrichtungen in Kooperation mit dem 
Anstellungsträger und mit Unterstützung durch Instrumente der 
Öffentlichkeitsarbeit des IFP/StMAS (Flyer, PP-Präsentation für 
den PQB-Modellversuch) 

(2) Unterstützung der Weiterentwicklung von Qualität in den Kinder-
tageseinrichtungen durch Coaching und Beratung 

Unter Wahrung einer systemischen Sicht- und Arbeitsweise be-
steht ein konkreter Aufgabenzuschnitt mit dem Fokus auf den 
Bereich der Interaktionsqualität in Kindertageseinrichtungen.  

Coaching und Beratung zielen dabei, dem DQR1-Rahmen folgend, 
sowohl auf die Fachkompetenz (Wissen und Fertigkeiten) als 
auch auf personale Kompetenzen (Sozial- und Selbstkompetenz). 
Begleitend dazu bezieht es sich immer auch auf die Team-, Orga-
nisations- und Kontextqualität der Einrichtungen. 

Die konkrete Schwerpunktsetzung erfolgt innerhalb dieses Rah-
mens in Abstimmung mit den Kindertageseinrichtungen vor Ort. 

(3) Auf- und Ausbau sowie Moderation von lokalen Netzwerken für 
Kindertageseinrichtungen, die Prozessen des Voneinanderlernens 
dienen und bei Bedarf auch Grundschulen mit einbeziehen  

(4) Vernetzung der eigenen Arbeit mit den bestehenden Systemen 
(z.B. Träger, Fachberatung, Aus- und Fortbildung), um synergeti-
sche Prozesse zu ermöglichen.  

(5) Dokumentation des PQB-Prozesses und Informationsweitergabe 

Bei der Dokumentation im Rahmen der wissenschaftlichen Be-
gleitung geht es um Prozessevaluation und -steuerung; evaluiert 
wird der PQB-Prozess durch Befragungen der PQB und der Lei-
tung der Einrichtung. In gemeinsamer Reflexion entscheiden Lei-
tung und PQB, welche der dokumentierten Informationen über 
den PQB-Prozess an den Einrichtungsträger zeitnah übermittelt 
werden. 

8. Ablauf des PQB-
Modellversuchs in den 
Kindertagesein- 
richtungen 

Der PQB-Prozess ist so gestaltet, dass er Leitungen und Teams bei der 
Bewältigung der gestiegenen Anforderungen an die pädagogische 
Arbeit gezielt unterstützt und auch entlastet vor allem auch mit Blick 
auf die positiven Effekte, die durch realisierte Veränderungsprozesse 
eintreten können. Der idealtypische Ablauf umfasst insbesondere 
folgende Schritte: 

(1) Schaffung von Sicherheit und Vertrauen 

(2) Themenfindung: Gemeinsame Formulierung eines Themas, das 
für die Qualitätsentwicklung der Einrichtung bedeutsam ist und 
einer prozesshaften Unterstützung durch die PQB bedarf 

(3) Bilanz: Gemeinsame Feststellung und Reflexion von Ist-Stand, 
Stärken, Weiterentwicklungsbedarf bzw. Verbesserungspotenzial 
und Interessenslagen der Kita zum ausgewählten Thema 

(4) Zielvereinbarung: Gemeinsame Festlegung von Zielen und geeig-
neter Maßnahmen mit Leitung und Team 

(5) Erprobung 

(6) Reflexion: Gemeinsame Überprüfung und Reflexion des Verände-
rungsprozesses und von dessen Ergebnissen 
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9. Begleitung durch das 
IFP in Kooperation 
mit dem StMAS, den 
Regierungen und den 
Modellversuch  be-
gleitenden Gremien 

Die Begleitung des PQB-Modellversuchs durch das IFP in Kooperation 
mit den genannten Partnern umfasst folgende Maßnahmen: 

(1) Entwicklung der Konzeption für den  PQB-Modellversuch  

(2) Entwicklung eines PQB-Koffers, der insbesondere einen Metho-
den- und Materialienpool enthält, unter Berücksichtigung der 
rechtlichen Grundlagen und wissenschaftlichen Erkenntnisse und 
nach Erfordernissen der Praxis  

(3) Eingangs- und Weiterqualifizierung 

(4) Unterstützung des lokalen und regionalen Netzwerkaufbaus von 
Kindertageseinrichtungen und PQB 

(5) Koordination und Moderation eines Qualitätsnetzwerkes auf Lan-
desebene 

(6) Ermittlung novellierungsrelevanter Erkenntnisse für BayKiBiG, 
AVBayKiBiG, BayBL und BayBEP im Rahmen des PQB-
Modellversuchs 

(7) Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Flyer, Internetauftritt) 

(8) Formative Evaluation der Eingangsqualifizierung und des PQB-
Modellversuchs 

 

1
DQR = Deutscher Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen 
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Beschlussvorlage 
 
Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
IV/51/510/HP003 Stadtjugendamt 51/105/2016 
 
Wahl eines stimmberechtigten Mitglieds des Jugendhilfeausschusses 
Beratungsfolge Termin Ö/N Vorlagenart Abstimmung 
 
Jugendhilfeausschuss 13.10.2016 Ö Gutachten  
Stadtrat 27.10.2016 Ö Beschluss  
 
 
Beteiligte Dienststellen 
 
 

I. Antrag 
 
Für die Katholische Jugend (Jugendamt der Erzdiözese Bamberg im Dekanat Erlangen wird Frau 
Christine Taistra zum stimmberechtigten Mitglied gewählt  
 
 

II. Begründung 
 
1. Ergebnis/Wirkungen 

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?) 
Umbesetzung des Jugendhilfeausschusses: Für die nicht mehr zur Verfügung stehenden Ver-
treterin der Katholischen Jugend (Jugendamt der Erzdiözese Bamberg) im Dekanat Erlangen 
Frau Nicole Freund wird Frau Christine Taistra vorgeschlagen. 
 

2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen 
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?) 
Bestellung von Frau Christine Taistra zum stimmberechtigten Mitglied des Jugendhilfeaus-
schusses. 
 
 

3. Prozesse und Strukturen 
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?) 
Frau Taistra wurde vom Dekanat Erlangen der Erzdiözese Bamberg vorgeschlagen.  
Die stimmberechtigten Mitglieder des Jugendhilfeausschusses (Art. 18 Abs. 2 des Gesetzes 
zur Ausführung der Sozialgesetze (AGSG)) werden gem. § 4 Abs. 2 der Satzung des Jugend-
amts der Stadt Erlangen durch Beschluss des Stadtrats gewählt. 
Frau Taistra ist kein Mitglied des Stadtrats. Die Wahl erfolgt in offener Abstimmung. 
 

4. Ressourcen  
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?) 
Investitionskosten: € bei IPNr.:  
Sachkosten: € bei Sachkonto:  
Personalkosten (brutto): € bei Sachkonto: 
Folgekosten € bei Sachkonto: 
Korrespondierende Einnahmen € bei Sachkonto: 
Weitere Ressourcen  
 
Haushaltsmittel  

   werden nicht benötigt 
  sind vorhanden auf IvP-Nr.       
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  bzw. im Budget auf Kst/KTr/Sk         
         sind nicht vorhanden 
 
 
Anlagen:  
 
 

III. Abstimmung 
siehe Anlage 
 

IV. Beschlusskontrolle 
V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 
VI. Zum Vorgang 
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Beschlussvorlage 
 
Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
51/510-1/FDV Stadtjugendamt 51/114/2016 
 
Ehrenamtliche Vormundschaften für minderjährige Flüchtlinge 
Fraktionsantrag Nr. 219/2015 der Stadtratsfraktion der Grünen Liste 
Beratungsfolge Termin Ö/N Vorlagenart Abstimmung 
 
Jugendhilfeausschuss 13.10.2016 Ö Beschluss  
 
 
Beteiligte Dienststellen 
 
 

I. Antrag 
 
Der Sachbericht dient zur Kenntnis. 
 
Der Antrag der Stadtratsfraktion der Grünen Liste Nr. 219/2015 vom 29.10.2015 ist damit ab-
schließend bearbeitet.  
 
 
 

II. Begründung 
 
Auch wenn der Gesetzgeber der ehrenamtlichen Vormundschaftsführung den Vorrang einräumt, 
ist die Verstärkung von Werbeaktivitäten zur Gewinnung bürgerschaftlich Engagierter für die Füh-
rung von ehrenamtlichen Vormundschaften für unbegleitete minderjährige Ausländer problema-
tisch, da diese Funktion schnell in der Überforderung engagierter Menschen insbesondere hin-
sichtlich zu fällender rechtserheblicher Entscheidungen münden kann. Wie die Praxis der Mitarbei-
ter/innen im Fachdienst Vormundschaften des Stadtjugendamtes zeigt, bedarf die sachgerechte 
kindeswohlorientierte Führung von Vormundschaften für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 
eines umfangreichen verwaltungsverfahrens-, asyl- und aufenthaltsrechtlichen Hintergrundes, der 
bei allgemeiner Lebenserfahrung trotz allem sozialen Engagements und vorhandener Frustrations-
toleranz so gut wie nie vorhanden ist. 
Die gesetzliche Vertretung eines unbegleiteten minderjährigen Ausländers setzt ein herausfor-
dernd hohes Maß an Verantwortlichkeit voraus, da hier nicht nur Sprachprobleme die Sache er-
schweren, sondern eben zudem das Asyl- und Aufenthaltsrecht zusammen mit einigen wichtigen 
anderen Gesetzen richtig anzuwenden sind, um die Belange der Kinder und Jugendlichen verant-
wortungsvoll zu vertreten. Die Amtsgerichte – Abteilungen für Familiensachen – und das Bundes-
amt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) erwarten durchaus zu Recht, dass seitens des Vor-
munds in den genannten Bereichen alles richtig gemacht wird. Damit ist ein ehrenamtlicher Vor-
mund, der sich hier – wenn auch sehr engagiert – einsetzen möchte, aber sonst keine Berührung 
mit dem Recht schlechthin hatte, sehr schnell überfordert. 
Die Personalsituation im Bereich des Fachdienstes Vormundschaften des Stadtjugendamtes gibt 
es bedauerlicherweise nicht her, dass dessen Mitarbeiterinnen diese Aufgaben zusätzlich im 
Rahmen von steter, „an die Hand nehmender“ Beratung und Unterstützung leisten können.  Daher 
ist es zum Wohle der betroffenen Kinder und Jugendlichen notwendig, deren rechtliche Vertretung 
durch erfahrene Amtsvormünder mit einschlägigen Spezial- und Rechtskenntnissen sicherzustel-
len. 
Diese Auffassung teilen inzwischen auch Obergerichte, wie das OLG Schleswig (Beschluss vom 
11.04.2016 – 14 UF 32/16: „Im Übrigen dürften Mitarbeiter/innen von Jugendämtern inzwischen 
auch hinreichend geschult sein, um fachlich mit besonderen Herausforderungen verbundene Vor-
mundschaften für minderjährige unbegleitete Ausländer zu übernehmen. Dies gilt insbesondere 
auch für besondere Kenntnisse von Integrations- und Ausbildungsangeboten, die einer Einzelper-
son … nicht so ohne weiteres zur Verfügung stehen.“) und das OLG Nürnberg (Beschluss vom 

Ö  9

134/196



 Seite 2 von 2 

01.07.2016 – 11 WF 548/16: „Stets ist eine Person auszuwählen, die das Wohl des Mündels am 
besten fördern kann, wobei zu berücksichtigen ist, in welcher Betreuungssituation sich der Minder-
jährige befindet und welche Aufgaben von dem Vormund zu erledigen sind….. Die Bestellung des 
Stadtjugendamtes Erlangen als Vormund dient daher derzeit dem Wohl des Mündels am besten, 
da beim Fachdienst Vormundschaften Fachkenntnisse vorhanden sind, die dem Mündel 
(=unbegleiteter Minderjähriger) in der derzeitigen Situation von besonderem Nutzen sind, so Erfah-
rungen mit traumatisierten Kindern, besondere Kenntnisse im Ausländer- und Asylrecht, Organisa-
tion von Deutschkursen u.a.m.“). 
In einem mittelfränkischen Landkreis gab es schon ein spezielles Ehrenamtlichenprojekt zur Über-
nahme von Vormundschaften von unbegleiteten minderjährigen Ausländern. Das Ergebnis war 
letztlich ernüchternd. Nach einem zeit- und arbeitsintensiven Aufbau (die Mitarbeiter/innen konnten 
für ein halbes Jahr keine Mündelbesuche mehr wahrnehmen und standen für Ihre bislang „anver-
trauten“ Kinder und Jugendlichen nur noch in Notfällen zur Verfügung) sind von anfangs 75 Inte-
ressierten nur 25 tatsächlich als ehrenamtliche Vormünder übriggeblieben. Der Aufwand lohnte 
sich somit nicht, da zum einen 25 Vormundschaftsverfahren genau die adäquate Menge für das 
eingesetzte Vollzeitäquivalent darstellt und zum anderen junge Flüchtlinge ab dem ersten Tag der 
Vormundschaft die volle kindswohlfördernde Begleitung benötigen und nicht einer Experimentier- 
und Anlernzeit seitens der neuen ehrenamtlichen Vormundspersonen ausgesetzt werden sollten.  
Das Stadtjugendamt Erlangen ging auch dem Hinweis der Stadtratsfraktion der Grünen Liste auf 
das einschlägige Bundesprogramm „Menschen stärken Menschen“ nach. Hier sollen in einem vom 
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend geförderten Projekt zur Gewinnung 
von Gastfamilien, ehrenamtlichen Vormundschaften und Patenschaften in zehn Modellregionen in 
ganz Deutschland Schulungskonzepte entwickelt und erprobt werden. Leider blieben alle diesbe-
züglichen Anfragen des Stadtjugendamtes vom Ministerium unbeantwortet. Das vom Ministerium 
beauftragte Bundesamt für zivilgesellschaftliche Aufgaben in Köln verweist unter seinem „Wegwei-
ser-Telefon 0 800 200 50 70“ letztlich nur auf die örtlich zuständigen Jugendämter. Der Fachdienst 
Vormundschaften wird sich weiter um diese Schulungskonzepte bemühen und ebenso die ange-
kündigten Regionalkonferenzen im Fokus behalten. 
Ein eigenes Erlanger Projekt zur intensiven Anwerbung, Schulung und dauerhaften fachlichen Be-
gleitung/Unterstützung von ehrenamtlichen Einzelvormündern für unbegleitete minderjährige Aus-
länder ist ohne eine entsprechende Verstärkung durch fachlich versiertes und hochgradig empha-
tisches Personal nicht durchführbar. Bezüglich einer Projektdurchführung ohne personelle Verstär-
kung wird auf die oben geschilderten, anderenorts gemachten Erfahrungen verwiesen.  
 
 
 
 

III. Abstimmung 
siehe Anlage 
 

IV. Beschlusskontrolle 
V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 
VI. Zum Vorgang 
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Grüne Liste  Rathausplatz 1  91052 Erlangen 
 
 

Herrn 
Oberbürgermeister 
Dr. Florian Janik 
Rathausplatz 1 
91052 Erlangen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antrag: Ehrenamtliche Vormundschaften  
für minderjährige Flüchtlinge 
 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 

 
wir beantragen: 
Die Stadt Erlangen wird sich intensiv um die Anwerbung von geeigneten Personen 
bemühen, die als ehrenamtliche Einzelvormünder vom Vormundschaftsgericht für 
unbegleitete minderjährige Flüchtlinge bestellt werden können. 

 
Begründung: 
Ehrenamtlichen Einzelvormündern ist bereits qua Gesetz der Vorrang vor Amtsvormund-

schaften zu geben. Außerdem leisten ehrenamtliche Einzelvormünder einen wesentlichen 

Beitrag zur Integration der minderjährigen Flüchtlinge und stellen eine Entlastung für die 

Stadtverwaltung dar. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. Julia Bailey, Dr. Pierrette Herzberger-Fofana 

 
 
 
 

F.d.R.:  Wolfgang Most 
 

 

 
 
 
 
 

Stadtratsfraktion 
 

Rathausplatz 1, 91052 Erlangen 
Zimmer 130 

tel 09131/862781 fax 09131/861681 
e-mail: buero@gl-erlangen.de 
http://www.gl-erlangen.de 

Bürozeiten: 

Mo 10-13, 14-18  Di, Mi, Do 10-13  

Erlangen, den 30.10.2015 

Fraktionsantrag gemäß § 28/ § 29 GeschO 
Eingang: 29.10.2015 
Antragsnr.: 219/2015 
Verteiler: OBM, BM, Fraktionen 
Zust. Referat: IV/51 
mit Referat:  
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Beschlussvorlage 
 
Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
IV/51/MMM Stadtjugendamt 51/108/2016 
 
Verbesserung der Kinderbetreuung in Randzeiten 
Beratungsfolge Termin Ö/N Vorlagenart Abstimmung 
 
Jugendhilfeausschuss 13.10.2016 Ö Beschluss  
 
 
Beteiligte Dienststellen 
 
 

I. Antrag 
 
Der Fraktionsantrag 033/2015 der SPD vom 24.02.2015 ist durch den Sachbericht der Verwaltung 
des Jugendamts abschließend bearbeitet.  
 
 

II. Begründung 
 

1. Bisherige Anträge und Stellungnahmen 
 
Die SPD hat mit ihren Anträgen Nr. 042/2012 vom 27.03.2012 und Nr. 141/2013 vom 
10.09.2013 „Verbesserung der Kinderbetreuung“ ein Expertengespräch für die Ermittlung des 
Bedarfs für erweiterte Öffnungszeiten sowie eine Arbeitgeberanhörung beantragt. 
 
Dem Jugendhilfeausschuss wurde am 17.10.2013 ein ausführlicher Sachbericht des Stadtju-
gendamts zum qualitativen Ausbau der Kinderbetreuung vorgelegt. In diesem wurden die Er-
gebnisse der Elternbefragung 2012, des Expertengesprächs und der Arbeitgebergespräche 
präsentiert. Der Fraktionsantrag der SPD 14/2013 wurde damit abschließend behandelt. 
 
Das Jugendamt machte im Sachbericht deutlich, dass es die Bedarfs- und Nachfragesituation 
weiter sehr genau beobachten und in den Grenzen des Kindeswohls bedarfsgerechte Angebo-
te entwickeln will sowie in Einzelfällen kreativ gemeinsam mit den Betroffenen nach Lösungen 
suchen wird.  
 
Die Ergebnisse der weiteren Expertengespräche und Arbeitgeberanhörungen durch das Ju-
gendamt und die Geschäftsführung des Erlanger Bündnisses für Familien sowie die Angebote 
zur Randzeitenbetreuung und Kindernotfallbetreuung des Erlanger Bündnisses für Familien 
werden im Folgenden dargestellt. Damit wird dem neuen Fraktionsantrag der SPD, der inhalts-
gleich mit den SPD-Anträgen von 2012 und 2013 ist, in vollem Umfang entsprochen. 
 
2. Auswertung weiterer Expertengespräche 
 
Austauschgespräche mit Vertretern von Beratungsangeboten für Alleinerziehende – Bedarfssi-
tuation von Alleinerziehenden: 
 
IBA – Integriertes Beratungsangebot für Alleinerziehende – war ein Projekt der GGFA, das aus 
Bundesmitteln gefördert wurde. Nach Abschluss der zweijährigen Projektphase wurde der Aus-
tausch zwischen dem Jugendamt und den anderen Beteiligten, dem Fallmanagement für Al-
leinerziehende des Jobcenters GGFA, Vertretungen aus dem Netzwerk Alleinerziehender so-
wie der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Erlangen als regelmäßiger Arbeitskreis kontinu-
ierlich fortgeführt. Ziel war, die Bedarfssituation von Alleinerziehenden insbesondere in Bezug 
auf Erschwernisse bei der Berufsausübung in Folge unzureichender Kinderbetreuungsangebo-
te differenziert zu ermitteln und darzustellen. Besonders im Blick genommen wurde die Situati-
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on von Alleinerziehenden, die im unteren Lohnsektor beschäftigt sind oder Arbeit suchen, da 
gerade diese Tätigkeiten mit ungünstigen Arbeitszeiten verbunden sind. Die Austauschtreffen 
sollen regelmäßig fortgeführt werden. 
 
Außerdem wurden auch Austauschgespräche mit dem Grünen Sofa, Zentrum für Alleinerzie-
hende Erlangen e.V., geführt. 
 
Nach den Rückmeldungen aus den Expertengesprächen erschweren insbesondere ungünstige 
Arbeitszeitbedingungen Alleinerziehenden die Berufsausübung bzw. die Vereinbarkeit von Be-
ruf und Kinderbetreuung, z.B.: 
 
• Kurzfristig wechselnde Arbeitszeiten, die eine verlässliche Planung behindern 
• Wochenend- bzw. Sonntagsarbeit 
• Schichtdienste 
• Spätes Arbeitsende bzw. sehr früher Arbeitsbeginn 
 
Als weitere schwierige Situation in Bezug auf die Kinderbetreuung wurde z.B. die Durchführung 
eines Praktikums bzw. einer Hosptiation genannt: 
 
In Einzelfällen haben Alleinerziehende infolge dessen einen Betreuungsbedarf außerhalb der 
regulären Öffnungszeiten von Einrichtungen, die Betreuung ist jedoch meist nur punktuell nö-
tig, wie z.B. gelegentlich an Wochenenden, an bestimmten Wochentagen für bestimmte Zeit-
fenster oder ist kurzfristig nötig für einen begrenzten überschaubaren Zeitraum (Praktikum).  
Bei spätem Arbeitsende bzw. sehr frühen Arbeitsbeginn besteht hingegen ein regelmäßiger 
Kinderbetreuungsbedarf zu ungünstigen Zeiten.  
 
Tatsächlich werden bestehende Betreuungsangebote für Krippenkinder mit längeren Öff-
nungszeiten jedoch an den Abenden kaum genutzt. Wie die Rückfrage bei der Städtischen 
Kinderkrippe Isarstraße 12 ergeben hat, die eine Betreuung bis 20 Uhr anbietet, wird Kinderbe-
treuung nach 18 Uhr kaum gebucht. Im Jahr 2014 wurden zwei Kinder bis 19 Uhr betreut, im 
Jahr 2015 ein Kind nach Absprache an einzelnen Tagen bis 19 Uhr und im Jahr 2016 liegt kei-
ne Buchung nach 18 Uhr vor. Die Betroffenen finden offensichtlich dann andere Betreuungslö-
sungen in ihrem Umfeld.  
 
Bei frühem Arbeitsbeginn scheinen die bestehenden Betreuungsangebote auszureichen. Auf 
das Stadtgebiet verteilt gibt es sowohl Krippen, wie auch Kindergärten und Horte die mindes-
tens eine Betreuung ab 7 Uhr oder auch früher anbieten, siehe Anlage „Aktuelle Öffnungszei-
ten von Kindertageseinrichtungen“.  
 
Schwierigkeiten bereiten berufstätigen Alleinerziehenden auch folgende Situationen: 
 
• Regelmäßige Therapietermine  des Kindes (z.B. Logopädie, Ergotherapie, Sprachtherapie),  
      wenn das Kind zu den Terminen begleitet werden muss 
• Besuch von Sportangeboten oder Musikunterricht, wenn das Kind diese nicht alleine errei- 
      chen/besuchen kann 
 
Hier benötigen alleinerziehende Elternteile eine Begleitung ihres Kindes zu den Terminen 
durch eine dem Kind vertraute Person. 
 
Austauschgespräch mit dem Betreuungsteam Känguru und Pinguin beim DHB, Netzwerk 
Haushalt, OV Erlangen - Betreuungsbedarf in Notfallsituationen: 
 
Kurzfristig und für begrenzte Zeiträume wird Kinderbetreuung außerhalb von Einrichtungen ge-
legentlich von folgenden Personenkreisen benötigt: 
• Neu zugezogene Familien  
• Familien mit wenig sozialem Netz 
• Alleinerziehende 
Für diese Personenkreise ist es schwierig, kurzfristig eintretende Notfälle oder auch besondere 
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Situationen zu überbrücken, wie z.B.: 
 
• Familie mit einem schwer kranken Kind. Ein Elternteil begleitet das kranke Kind häufig bei  
      Krankenhausaufenthalten oder ambulanten Therapien. Der andere Elternteil kann aufgrund  
      seiner Arbeitszeiten die Betreuung des Geschwisterkindes zu Hause außerhalb der Öff 
      nungszeiten des Kindergartens nicht vollständig gewährleisten.  
 
• Eine Mutter von vier Kindern erkrankt plötzlich (Beinbruch), jedoch besteht kein Anspruch 
      auf Haushaltshilfeleistungen durch die Krankenkasse. Der berufstätige Vater kann auf 
      Grund seiner beruflichen Termine die Kinderbetreuung nicht vollständig übernehmen. 
 
Zusammenfassung der Expertenbefragungen: 
 
In den allermeisten der beschriebenen Situationen werden vor allem individuelle auf den kon-
kreten Bedarf zugeschnittene Lösungen benötigt. Kinderbetreuung außerhalb der Öffnungszei-
ten der Kindertageseinrichtungen wird von den beschriebenen Personenkreisen gelegentlich, 
in bestimmten Zeitfenstern, flexibel und wohnortnah benötigt.  
 
Die Anforderung einer solchen hohen Flexibilität und die Vorhaltung von Angeboten, die nur 
hin und wieder genutzt werden, sind institutionell jedoch schwer umsetzbar. Die beschriebenen 
Bedarfssituationen können nicht vollständig durch längere Öffnungszeiten von Kindertagesein-
richtungen abgedeckt werden.  
 
Angebote des Erlanger Familienbündnisses bieten jedoch Unterstützung für o.g. Bedarfssitua-
tionen, wie nachfolgend (Punkt 5) noch dargestellt wird: 
 
3. Arbeitgeberbefragung 
 
Große Erlanger Arbeitgeber wie die Firma Siemens und die Universität sind Partner im Erlan-
ger Bündnis für Familien. Mit ihnen, sowie der IHK und unter Beteiligung vom DHB, Netzwerk 
Haushalt, und der Kirche fanden in einem eigenen Arbeitskreis Austauschgespräche zum 
Thema „Randzeitenbetreuung/Kinderbetreuung in Notsituationen“ statt. Siemens und Universi-
tät meldeten zurück, dass die eigenen Beschäftigten keine zeitlich erweiterten Betreuungsan-
gebote benötigen. Die bestehenden Kindertageseinrichtungen in Erlangen sowie die eigenen 
Einrichtungen bzw. Angebote decken den vorhandenen Kinderbetreuungsbedarf für Kinder der 
eigenen Beschäftigten ab. Die angebotenen Öffnungszeiten reichen laut Siemens und der Uni-
versität/des Universitätsklinikums aus bzw. werden durch eigene zusätzliche Kinderbetreu-
ungsangebote für Randzeiten optimal ergänzt. Der Familienservice der Universität und des 
Universitätsklinikums stellt seinen Beschäftigten und Studierenden für Betreuungsbedarfe au-
ßerhalb der Öffnungszeiten einen Betreuer*innen-Pool mit ca. 80 Betreuungskräften zur Verfü-
gung, über den zeitnah und flexibel Kinderbetreuung angeboten werden kann. Die IHK bestä-
tigt die punktuellen Betreuungsbedarfe für die Kinder von alleinerziehenden Berufstätigen, wie 
sie in den IBA-Gesprächen formuliert wurden, bringt aber auch vor, dass viele Arbeitgeber ge-
rade im Einzelhandel bei der Aufstellung der Dienstpläne die Wünsche der Beschäftigten mit 
Kinder gut berücksichtigen. 
 
4. Position der Familienbündnisse 
  
Die lokalen Bündnisse für Familie engagieren sich bundesweit für eine gute Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf. Eltern wollen und sollen verantwortungsvoll für ein ausreichendes Einkom-
men ihrer Familie sorgen. Auch das Erlanger Bündnis für Familie setzt sich dafür ein, dass El-
tern sich qualifizieren können und Arbeit finden, um ihre Familien gut versorgen zu können und 
dass die Rahmenbedingungen für eine gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf ausgebaut 
werden.  
 
 
 
Das Engagement hat zwei Zielrichtungen: 
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Auf der einen Seite geht es darum, ausgehend von den individuellen konkreten Bedarfen pra-
xistaugliche Kinderbetreuungslösungen mit zu gestalten. Auf der anderen Seite engagieren 
sich die Familienbündnisse für die Förderung einer familienorientierten Personalpolitik in Un-
ternehmen. Familienbündnisse unterstützen Unternehmen dabei, gute Rahmenbedingungen 
zu schaffen, die den Bedürfnissen von Familien und Kindern Rechnung tra-gen und nicht ein-
seitig nur die größtmögliche Flexibilität der Arbeitnehmer einfordern.  
 
5. Angebote des Erlanger Familienbündnisses zur Unterstützung besonderer Kinderbe-
treuungsbedürfnisse 
 
Das Erlanger Bündnis für Familien engagiert sich dafür, Familien mit wenig sozialem Netz vor 
Ort und Alleinerziehende, die nicht auf familiäre Hilfe zurückgreifen können, zu unterstützen 
und bedarfsgerechte flexible Einzellösungen für Kinderbetreuung mit zu gestalten. Es ist aus 
Sicht des Erlanger Familienbündnisses wichtig, Betreuungslücken für Alleinerziehende, vor-
wiegend Frauen, zu schließen, um gerade Nachteile in der Berufsbiografie von Frauen zu ver-
meiden. Unbestritten haben auch Familien mit wenig sozialem Netz einen besonderen Kinder-
betreuungsbedarf, besonders, wenn sie kurzfristig in eine Notsituation geraten. 
 
Durch die konstruktive Kooperation vieler Partner im Erlanger Bündnis für Familie sind wertvol-
le Projekte und Angebote entstanden. 
 
Känguru und Pinguin sind Angebote, die beim DHB Erlangen Netzwerk Haushalt, Partner im 
Erlanger Bündnis für Familien, angesiedelt sind.  
 
Känguru bietet berufstätigen Eltern, wenn ihr Kind plötzlich krank wird, eine schnelle Notfallbe-
treuung  ihres Kindes zu Hause. Alle Erlanger Familien können dieses Angebot nutzen. Durch 
die Subventionierung durch die beteiligten Unternehmen (Siemens, Universität, Universitätskli-
nikum, Areva) bzw. durch das Erlanger Bündnis für Familien müssen die Eltern einen Stunden-
satz von nur 6,50 € selbst aufbringen. Dieser kann bei nachweislich geringem Einkommen 
durch einen weiteren Zuschuss des Familienbündnisses auf die Hälfte reduziert werden. Kän-
guru soll ausgebaut werden und weitere Notsituationen  bzw. Unterstützungsbedarfe abde-
cken. Der Ausbau erfolgt unter der Voraussetzung, dass weitere Betreuungskräfte gewonnen 
werden können. Das Angebot ist deshalb auch nicht beliebig erweiterbar, da es schwierig ist, 
Betreuungskräfte zu gewinnen, die unter den vorliegenden Rahmenbedingungen so flexibel 
arbeiten wollen. 
 
Pinguin bietet bei dienstlicher Verhinderung flexible Kinderbetreuung außerhalb der Kita-
Öffnungszeiten. Die Nutzung ist begrenzt auf Beschäftigte von Uni, Uni-Klinik und AREVA. 
Das Projekt Familienpatenschaften ist angebunden an den Kinderschutzbund. Familienpaten 
unterstützen Familien und gerade auch Alleinerziehende, denen das soziale Netz fehlt oder die 
in schwierigen Lebenssituationen sind. Sie helfen auch bei der Kinderbetreuung, sind aber 
nicht als Betreuungskräfte zu sehen, die man für bestimmte Zeiten „buchen“ kann, sondern 
bieten den Fa-milien umfassende kontinuierliche Unterstützung und sind Ansprechpartner  für 
diese in unter-schiedlichen Bereichen, dem jeweiligen Bedarf der Familien entsprechend (Er-
ziehungsfragen, Lernunterstützung, Haushaltsorganisation etc.). Aktuell laufen 46 Familienpa-
tenschaften im Projekt. 
 
Eine neue Kooperation mit dem Familienservice der Universität ermöglicht es dem Erlanger 
Familienbündnis, den Betreuer*innenpool des Familienservices der Universität/des Universi-
tätsklinikums für Anfragen von Alleinerziehenden mit Kinderbetreuungsbedarf in Randzeiten 
mit zu nutzen. Die Anfrage ist an die Geschäftsführung des Erlanger Bündnisses für Familien 
zu stellen, die diese dann an den Familienservice der Universität weiterleitet. Dort wird dann 
abgefragt, ob eine Betreuungskraft verfügbar ist und den Einsatz übernimmt.  
 
 
 
Eine weitere Unterstützungsmöglichkeit ist ein finanzieller Zuschuss für Alleinerziehende für 
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selbst organisierte Einzellösungen zur Kinderbetreuung, die über eine Spende der Bürgerstif-
tung realisiert werden kann. Voraussetzung ist, dass die Kinderbetreuung wegen der berufli-
chen Qualifizierung bzw. Berufsausübung erforderlich ist und der alleinerziehende Elternteil 
über zu wenig Einkommen verfügt, die Kinderbetreuung selbst zu finanzieren. 
   
   
   
   
   
  
 

 
 
 
Anlagen: 3 Tabellen zur Öffungszeit  
 
 

III. Abstimmung 
siehe Anlage 
 

IV. Beschlusskontrolle 
V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 
VI. Zum Vorgang 
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Übersicht zu den Öffnungszeiten der Einrichtungen mit U3-Betreuung 

1 Frühgruppe ab 06:00 Uhr und Spätgruppe bis 20:00 Uhr ab fünf Kindern 
2 Früh- und Spätdienst nach Vereinbarung 6:00 Uhr bzw 18:00 Uhr 
3 Ab 6:15 geöffnet, dienstags bis 16:30 Uhr 

 

Daten nach Stand 01/2016 nach http://www.kita-bayern.de 

An allen Wochentagen An einigen Wochentagen 

Ö  10
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Öffnungszeiten von Betreuungseinrichtungen für Kinder im Kindergartenalter 

Waldkindergarten "Die Pfifferlinge e.V“1 

Waldorfkindergarten 

Waldkindergarten "Die Laubfrösche" 

Kindergarten Mooswichtel: 

Katholischer Kindergarten - "Herz Jesu" 

Evangelischer Kindergarten "Altstadt" 

Kindergarten - "Kindergärtnerei" 

Städt. Kindergarten - "Stadtinsel" 

Kindergarten - St. Martin 

Kindergarten im Ev. Familienzentrum 

Netz für Kinder - Frankenhof 

Kath. Kindergarten - "St. Heinrich" 

Städt. Kindergarten - "Flohkiste" 

Evangelischer Kindergarten - Johanneskindergarten 

Katholischer Kindergarten - "St. Nikolaus" 

Kath. Kindergarten "St. Theresia" 

Evang. Kindergarten - "Tausendfüßler" 

Evang. Löhe Kindergarten 

Evangelischer Kindergarten "Am Röthelheim" 

Kindergarten Kleiner Stern 

Kindergarten KIOSK 

Integrativer Kindergarten im Röthelheimpark 

Siemens Kinderlaube - HFK 

Städt. Spielstube - "Röthelheimpark" 

Evangelisches Kindergarten -Thomizil 

SieKids Kinderinsel 

Haus für Kinder St. Sebald  

Kindergarten - AWO "Erna-Zink" 

Ö
  10
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Evangelischer Kindergarten - "PerLe" 

Städt. Kindergarten - "Haus der kl. Strolche" 

"ERBA-Haus für Kinder" Äußere Brucker Str. 54 

Katholischer Kindergarten - "St. Bonifaz" 

Evangelischer Kindergarten - "St. Matthäus" 

Katholischer Kindergarten - "Heilig Kreuz" 

Städt. Kindergarten - "Sandbergstr." 

Katholischer Kindergarten "St. Marien" 

Evangelischer Kindergarten "St. Peter und Paul" 

Städt. Spielstube Bruck 

Kath. Kindergarten - "St. Kunigund" 

Haus für Kinder - Kinderland Storchennest 

Kindergarten SieKids Kindernest 

Evang. Kindergarten - "Arche" 

Kath. Kindergarten - "Hl. Familie" 

Katholischer Kindergarten "Albertus-Magnus" 

Städtisches Haus für Kinder - "Löwenzahn" 

Städt. Kindergarten - Kriegenbrunner Fröschla 

Stadt-Land-Kindergarten 

Katholischer Kindergarten - "St. Xystus" 

Kindergarten Diakonisches Zentrum 

Diakonisches Zentrum - Schulkindergarten 

Kindergarten Diakonisches Zentrum - Spielstube2 

Evangelischer Kindergarten MaLuKi 

Städt. Kindergarten "Rasselbande" 

Kindergarten  Regenbogen 

Integrativer Kindergarten Lebenshilfe DOPO 

Kindergarten Montessori e.V. Büchenbach 

Kath. Kindergarten '"Unsere Liebe Frau" 

Integrativer Montessori Kindergarten Eidechsen 

An allen Wochentagen An einigen Wochentagen 
1 Im Sommerhalbjahr bis 15:00 Uhr 

2 Bei Bedarf von 6:45 bis 17:00 Uhr 
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Übersicht über die Öffnungszeiten der Einrichtungen mit Schulkindbetreuung 

Schulzeit: An allen Wochentagen

Schulzeit: An einigen Wochentagen 

Während der Ferien 

Daten: KitaBayern.de, Stand 03/2016 

Ö
  10
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Beschlussvorlage 
 
Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
KSY-T.2845 Stadtjugendamt 51/109/2016 
 
Kommender Bedarf an Kindertagesbetreuungsplätzen in Erlangen - Prognose der 
Jugendhilfeplanung 
Beratungsfolge Termin Ö/N Vorlagenart Abstimmung 
 
Jugendhilfeausschuss 13.10.2016 Ö Gutachten  
Haupt-, Finanz- und Personalaus-
schuss 19.10.2016 Ö Gutachten  

Stadtrat 27.10.2016 Ö Beschluss  
 
 
Beteiligte Dienststellen 
Amt 20 
 
 

I. Antrag 
 
1. Der Bedarf  an Kinderbetreuungsplätzen wird wie in der Prognose beschrieben anerkannt 
2. Die Verwaltung wird beauftragt die zur Realisierung des Bedarfes notwendigen Maßnahmen 
umzusetzen und insbesondere die notwendigen Haushaltsmittel, wie unter Punkt 4 beschrieben, 
zu beantragen 
3. Der Fraktionsantrag der Freien Wählergemeinschaft Erlangen vom 04.07.2016, 074/2014, 
Schaffung von zusätzlichen Krippen- und Hortplätzen in Kriegenbrunn ist damit abschließend be-
arbeitet 
 
 
 

II. Begründung 
 
1. Ergebnis/Wirkungen 

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?) 
Im April 2016 wurde seitens der Jugendhilfeplanung der Bestandsbericht „Kindertagesbetreu-
ung in Erlangen 2016“ vorgelegt. Die in ihm aufgezeigten Entwicklungen wiesen aufgrund von 
gestiegenen Geburtenzahlen, den Auswirkungen der Flüchtlingssituation und einem veränder-
ten Nachfrageverhalten seitens der Eltern auf die Notwendigkeit einer Bedarfsüberprüfung hin.  
Im Zuge dessen wurden seitens der Erlanger Kommunalpolitik drei Fraktionsanträge gestellt. 
035/2016 der CSU-Fraktion, Bedarfsgerechte Planung von Räumen für die Kindertagesbetreu-
ung 
036/2016 der ÖDP, Sicherstellung der Kindergartenplätze für die Jahre 2018 plus 
074/2016 der FWG, Schaffung von zusätzlichen Krippen- und Hortplätzen in Kriegenbrunn. 
Letztgenannter ist aus Sicht der Verwaltung mit dieser Vorlage abschließend bearbeitet. 
 
Die Situation im U3 Bereich 
Aktuelle Situation 
 
Mit Stichtag zum 30.06.2016 lebten in Erlangen 3256 Kinder im Alter von unter drei Jahren. 
Dies stellt gegenüber dem Wert drei Jahre zuvor (2850) einen Zuwachs von ca. 14% dar.  
In 54 Einrichtungen1 und in der Kindertagespflege stehen insgesamt. 1434 ausgewiesene Plät-
ze zur Betreuung von unter Dreijährigen zur Verfügung. Dies entspricht einer Quote von  

                                                
1 Die Einrichtung AREVA-Kleine Strolche stellte zum Ende des vergangen Kindergartenjahres ihren Betrieb ein. Aus 
diesem Grund wird sie in dieser Bedarfsbetrachtung nicht mehr berücksichtigt 

Ö  11
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44,1%. 
Im März 2016 waren von diesen Plätzen, 96 Plätze nicht belegt (Formal: Differenz zwischen 
Plätzen laut Betriebserlaubnis und belegten Plätzen, dies entspricht ca 6,6 % aller genehmig-
ten Plätze) 
Die Gründe für die Nicht-Belegung sind aus der Statistik nicht ersichtlich. Auch kann nicht ge-
folgert werden, dass diese Plätze tatsächlich zur Verfügung stehen. Diese nicht belegten Plät-
ze verteilten sich auf 27 Einrichtungen. Während in 22 dieser Einrichtungen die rechnerische 
Differenz nur fünf oder weniger Plätze aufweist, die als Rangiergröße im regulären Betrieb an-
zusehen sind, entfällt eine Gesamtdifferenz von 55 Plätzen auf 5 Einrichtungen, bei denen die 
Einzeldifferenz jeweils mehr als fünf Plätze beträgt. 27 Einrichtungen waren voll belegt oder es 
wurden durch Platzsplitting insgesamt mehr Kinder betreut, als Plätze laut Betriebserlaubnis 
ausgewiesen sind. Im März 2016 wurden darüber hinaus 62 Kinder, die ihren dritten Geburts-
tag noch nicht gefeiert haben, auf regulären Kindergartenplätzen (die nicht in die oben gen-
nannte Platzzahl eingehen) betreut.  
Die Platzkapazitäten der Kindertagespflege sind nach Auskunft des Fachdienstes voll belegt – 
es besteht eine Warteliste. 
 

  

Kinder unter 3 
Jahren, Stichtag 

30.06.2016 

Plätze für Kinder 
in öffentlichen 

Einrichtung  

Anzahl der Plätze  
in der Tagespflege 
Stand 31.12.2015 

Vorhandene 
Plätze für Kinder 

unter 3 Jahre 

rechnerisch 
freie Plätze 
(Stand März 

2016) 

Versorgungsgrad 
Krippen, Tagespflege 

und Kindergärten  

Erlangen ins-
gesamt 3252 1261 173 1434 96 44,1% 

A-Nordwest 386 139 18  157 14 40,7% 
B-Alterlangen 248 94 10  104 15 41,9% 

C- Anger 230 48 12  60 3 26,1% 
D Nordost 683 204 20  224 13 32,8% 

E - Büchenbach-Dorf 161 53 15  68 5 42,2% 
F- Bruck 479 137 42  179 11 37,4% 

G - RH und Südgelände 704 427 39  466 21 66,2% 
H - Südwest  155 36 10  46 0 29,7% 

I - Südost 206 111 7  118 13 57,3% 
0 - ohne ZO   12   12 1   

 
Prognose über den weiteren Bedarf 
Die Auskünfte und Signale seitens der Träger, Einrichtungen und Fachkräfte vor Ort sind nicht 
einheitlich. Während einige Einrichtungen von langen Wartelisten berichten und über Aufsto-
ckungen der Plätze nachdenken berichten andere Einrichtungen davon, die angeboten Plätze 
nicht belegen zu können. Die Kindertagespflege berichtet von einer anhaltend hohen, bzw. 
nach wie vor steigenden Nachfrage.  
Flüchtlingskinder stellen im Bereich der Kinderkrippen keine ausschlaggebende Größe dar. 
 
Der Jugendhilfeplanung liegen in der Zusammenschau keine Erkenntnisse vor, die eine grund-
legende Kursänderung und ein prinzipielles Abrücken vom Versorgungsziel von 45% - 50% 
angemessen erscheinen lassen. 
 
Die Anzahl der Kinder um U3 Alter hat sich in den vergangen drei Jahren von 2850 auf ca. 
3250 erhöht. Die kleinräumige Bevölkerungsprognose der Abteilung für Statistik und Stadtfor-
schung geht für die kommenden fünf Jahre von stabilen Kinderzahlen, bzw. einem nur noch 
leichten Anstieg in dieser Altersgruppe(+ ca.1%) aus. Ob diese Zahlen auf Grund der allgemei-
nen Zunahme der Geburtenzahlen nachgebessert werden müssen, bleibt abzuwarten.  
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Krippen-
Planungsbezirke 

 Platzzahl 
2016 

Kinderzahl  
Juni 2016 

Kinderprognose 
2020 Lokaler Bedarf  Platzbedarf  

Zu schaffende 
Plätze  

A Nordwest 157 386 443 ca. 35% - 40% 155-180 0-12 
B Alterlangen 104 248 238 ca. 40% - 45% 95-105 - 
C Anger 60 230 238 ca. 30% - 35% 70-85 0-24 
D Nordost 224 683 652 ca. 45% - 50% 295-325 48-72 
E Büchenbach, Dorf 68 161 163 ca. 40% - 45% 65-75 - 
F Bruck 179 479 423 ca. 40% -45% 170-190 12-24 
G Röthelheim und Südge-

lände 466 704 739 > 50% 440-480 - 
H Südwest 46 155 145 ca. 30% - 35% 45-50 - 
I Südost 118 206 193 >50% 120-130 - 
0 Ohne Zuordnung 12       

Erlangen gesamt 1434 3252 3234 45% - 50% 
ca. 1440- 

1620 60-132 
 
 
Die in der Spalte „zu schaffende Plätze“ aufgeführten Zahlen stellen keine lineare Differenz der 
bestehenden Plätze zu dem prozentualen Bedarfen dar, sondern beziehen auch die Angebote 
in den angrenzenden Planungsbezirken mit ein. 

 
Die stadtweite Schaffung von 60 Plätzen wäre, bei Eintreffen der Kinderzahlenprognose, 
gleichbedeutend mit einer Versorgungsquote von 45,8% 
Die stadtweite Schaffung von 132 Plätzen wäre, bei Eintreffen der Kinderzahlenprognose, 
gleichbedeutend mit einer Versorgungsquote von 48,0% 
 
 
Situation im Kindergartenalter 
Aktuelle Situation 
In Erlangen leben mit Stichtag zum 30.06.2016, 3323 Kinder im Kindergartenalter. In 60 Ein-
richtungen stehen insgesamt 3469 Plätze zur Verfügung, dies entspricht einer Versorgungs-
quote von 105,9%. 
Im März 2016 waren von diesen Plätzen 249 Plätze nicht belegt (Formal: Differenz zwischen 
Plätzen laut Betriebserlaubnis und belegten Plätzen, dies entspricht ca 7% aller genehmigten 
Plätze). Die Gründe für die Nicht-Belegung sind aus der Statistik nicht ersichtlich. Auch kann 
nicht gefolgert werden, dass diese Plätze tatsächlich zur Verfügung stehen. Diese verteilten 
sich auf 35 Einrichtungen. Während in 20 dieser Einrichtungen die rechnerische Differenz nur 
fünf oder weniger Plätze aufweist, die als Rangiergröße im regulären Betrieb anzusehen sind, 
entfällt eine Gesamtdifferenz von 197 Plätzen auf 15 Einrichtungen, bei denen die Einzeldiffe-
renz mehr als fünf Plätze beträgt. 30 Einrichtungen waren voll belegt.  
Einer Platzneuschaffung vorausgehen sollte eine Überprüfung, inwieweit die Einrichtungen da-
hingehend gestärkt werden können, die hier zumindest grundsätzlich vorhandenen Platzpoten-
tiale auszuschöpfen. Die Thematik des Fachkräftemangels ist hier das von Einrichtungen 
und Trägern am häufigsten genannte Problemfeld. 
 
Im März 2016 wurden in Erlangen 3135 Kinder im Kindergartenalter betreut. Bei 119 der Kin-
der handelt es sich um Gastkinder, die nicht in Erlangen wohnen. (= 3,8%) Über die Anzahl der 
Erlanger Kindergartenkinder, die außerhalb von Erlangen eine Einrichtung besuchen lagen der 
JHP zum Zeitpunkt der Berichterstellung keine Angaben vor. Nimmt man eine vergleichbare 
Zahl von ein- und auspendelnden Kindern an, so werden von den Erlanger Kindern im Kinder-
gartenalter ca. 96% institutionell betreut. Dies liegt deutlich über dem Schnitt der westlichen 
Bundesländer von ca. 92%. 87 Kindergartenplätze waren darüber hinaus mit Kindern besetzt, 
die das dritte Lebensjahr noch nicht vollendet hatten, 81 Schulkinder wurden auf Kindergarten-
plätzen betreut (beide Zahlen sind nicht in den 3135 Kindern s.o. enthalten).  
Die Zusammenschau der dargestellten Zahlen mit den Rückmeldungen aus Einrichtungen und 
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der Fachabteilung lässt die augenblickliche Versorgungssituation im Kindergartenalter als an-
gespannt erscheinen.  
 
Eine weitere Bedarfssteigerung aufgrund steigender Kinderzahlen kann mit dem augen-
blicklichen Betreuungsangebot nicht mehr hinreichend befriedigt werden. 
 

Bezirke 3,5 Jg vorhandene 
KigaPlätze Quote 3,5 Jg rechnerisch freie 

Plätze (märz 2016) Einrichtungen
Einrichtungen mit 

rechnerisch freien Plätzen 
(März 2016)

01 Innenstadt I 155 140 90,3% 18 3 1
02 Innenstadt II 221 182 82,4% 5 4 1
03 Alterlangen 269 216 80,3% 8 3 1
04 Sieglitzhof 209 233 111,5% 6 4 2
05 Röthelheim 407 420 103,2% 28 9 4
06 Südstadt 164 195 118,9% 9 4 2
07 Anger 227 240 105,7% 30 3 3
08 Innenstadt III 155 125 80,6% 3 2 1
09 Bruck 428 400 93,5% 43 5 4
10 Eltersdorf 95 120 126,3% 8 2 1
11 Tennenlohe 140 153 109,3% 8 2 2
12 Frauenaurach 110 85 77,3% 0 2 0
13 Kriegenbrunn 53 75 141,5% 3 1 1
14 Büchenbach 191 230 120,4% 15 4 3
15 Büchenbach N 386 396 102,6% 57 5 4
16 Dechsendorf 113 100 88,5% 3 2 2

00
Planungsbezirk 
unabhängig 0 159 5 5 3

3.323 3.469 104,4% 249 60 35 Erlangen gesammt  
 
Prognose über den weiteren Bedarf 
Da im Kindergartenbereich grundsätzlich von einem Vollversorgungsbedarf auszugehen ist, 
stellt die kleinräumige Bevölkerungsprognose der Abteilung für Statistik und Stadtforschung 
das wichtigste Werkzeug für die Prognose des Platzbedarfs dar. Die aktuelle Bevölkerungs-
prognose berücksichtigt sowohl die in den vergangen Jahren gestiegene Geburtenzahl, als 
auch den Zuzug durch Flüchtlingsfamilien. 
Die weitere Entwicklung der Zahlen an Flüchtlingskindern in diesem Alter zu prognostizieren ist 
mit großen Unsicherheiten behaftet. Allgemein wird jedoch davon ausgegangen, dass sie im 
Kontext des Familiennachzuges in den kommenden Jahren auch dann leicht steigen wird, 
wenn die Zahlen des allg. Flüchtlingszuzuges auf dem heutigen, Niveau verbleiben (was 
durchaus nicht sicher ist) Wenn prognostisch von einer mittelfristigen Zahl von ca. 160 Flücht-
lingskindern ausgegangen wird, von denen ca. 75%-80% einen Kindergarten besuchen, so 
werden ca. 120-130 Plätze benötigt. Ca. 70 davon sind heute bereits belegt. Es kann nach die-
ser Rechnung also von einem zusätzlichen Bedarf von 50-60 Plätzen für Flüchtlingskinder im 
Kindergartenalter ausgegangen werden. 
Die Geburtenziffer hat sich in den Vergangen Jahren bayernweit erhöht. Dies trifft auch auf Er-
langen zu. Inwieweit sich dieser Trend stabilisiert oder gar verstärkt kann nicht belastbar vor-
hergesagt werden. Die durch die Geburtensteigerungen gewachsenen Kinderzahlen im Be-
reich der 0 - 3 jährigen wird sich jedoch sicher bereits in Kürze auch im Bereich der Kindergar-
tenkinder bemerkbar machen. Die Bevölkerungsprognose der Abteilung für Statistik und Stadt-
forschung geht von einer Steigerung der Kinderzahl dieser Altersstufe bis 2019 auf ca. 3515 
aus. (Dies berücksichtigt sowohl die Geburtenzahl als auch die Zuzüge durch Flüchtlinge) Ge-
genüber der Kinderzahl vom Beginn des Jahres 2016 von 3275 bedeutet dies ein Plus von 240 
Kindern bzw. rund 7,3%.  
Geht man, die Darstellungen der aktuellen Situation berücksichtigend davon aus, das grund-
sätzlich mindestens 5% der formal existierenden Plätze aus organisatorischen Gründen fak-
tisch nicht zur Verfügung stehen, sowie davon, dass die Inanspruchnahme-Quote unter Flücht-
lingskindern etwas unter der von deutschen Kindern liegt, so bedeutet dies auf die Platzzahlen 
umgelegt einen stadtweiten Mehrbedarf von 210 – 230 Plätzen im Kindergartenalter. 
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Kleinräumige Betrachtung: 
Der Zuwachs der Kinderzahlen im Kindergartenalter verteilt sich nicht gleichmäßig auf alle Kin-
dergartenplanungsbezirke in gleicher Weise. Die Zahlen der kleinteiligen Bevölkerungsprogno-
se geben hier jedoch gute Anhaltspunkte. Auch hier stellt die zu erwartende Zahl an Flücht-
lingskindern, insbesondere nach ihrem Auszug aus Gemeinschaftsunterkünften den größten 
Unsicherheitsfaktor dar. 

 

Bezirke Kinderzahl 
2016 (30.06) 

Prognose 
2019 

Veränderung der 
Kinderzahlen in % 

vorhandene 
KiGa Plätze 2016 

Bedarfsprognose 
2019 

Zu schaffende 
Plätze Quote 

01 Innenstadt I 140 152 -2% 140 ca. 150 ca. 10 99% 
02 Innenstadt II 215 240 9% 182 ca. 210 ca. 30 88% 
03 Alterlangen 281 285 6% 216 ca. 220 ca. 5 77% 
04 Sieglitzhof 203 212 1% 233 ca. 235 - 111% 
05 Röthelheim 416 450 11% 415 ca. 450 ca. 35 100% 
06 Südstadt 164 183 12% 195 ca. 210 ca. 15 115% 
07 Anger 221 225 -1% 240 ca. 230 - 102% 
08 Innenstadt III 137 159 3% 125 ca. 145 ca. 20 91% 
09 Bruck 413 483 13% 400 ca. 470 ca. 70 97% 
10 Eltersdorf 95 84 -12% 120 ca. 120 - 142% 
11 Tennenlohe 134 147 5% 153 ca. 155 ca. 0 105% 
12 Frauenaurach 116 112 2% 85 ca. 85 - 76% 
13 Kriegenbrunn 59 64 21% 75 ca. 80 ca. 5 124% 

14 Büchenbach 
Dorf 200 206 8% 230 ca. 230 - 112% 

15 Büchenbach 
Nordwest 374 392 2% 396 ca. 400 ca. 5 102% 

16 Dechsendorf 107 119 5% 100 ca. 115 ca. 15 96% 

00 Planungsbezirk 
unabhängig       159 ca. 175 ca. 15   

                  

Erlangen gesamt 3.275  3.515  7%  3.464  ca. 3680 ca. 225 104,7% 
 
 
Die Situation im Grundschulbereich 
Aktuelle Situation 
 
Die Erlanger Sprengel-Grundschulen (ohne Förder- und Privatschulen) werden im Schuljahr 
2015/162  von 3357 Schülerinnen und Schülern besucht. In insgesamt 32 Einrichtungen der 
Jugendhilfe werden derzeit 1321 Betreuungsplätze angeboten. Dies entspricht einer Quote von 
39,4%. In der Schulischen Mittagsbetreuung  werden 902 Plätze angeboten (26,9%). Gebun-
dene Ganztagesklassen werden im Schuljahr2015/16an sechs der 15 Erlanger Grundschulen 
angeboten. Diese werden von 516 Schüler*innen besucht. (15,4%). Insgesamt werden 81,6% 
aller Schüler*innen der Grundschulen (=74,2% der Kinder im Alter von 6-10 Jahren) in den Mit-
tags- bzw. Nachmittagsstunden betreut. 
Im März 2016 waren von den 1321 Plätzen laut Betriebserlaubnis 95 Plätze nicht belegt (For-
mal: Differenz zwischen Plätzen laut Betriebserlaubnis und belegten Plätzen, dies entspricht ca 
7% aller genehmigten Plätze). Die Gründe für die Nicht-Belegung sind aus der Statistik nicht 
ersichtlich. Auch kann nicht gefolgert werden, dass diese Plätze tatsächlich zur Verfügung ste-
hen. Diese verteilten sich auf 23 Einrichtungen. Während in 14 dieser Einrichtungen die rech-
nerische Differenz nur fünf oder weniger Plätze aufweist, die als Rangiergröße im regulären 
Betrieb anzusehen sind, entfällt eine Gesamtdifferenz von 77 Plätzen auf acht Einrichtungen, 
bei denen die Einzeldifferenz mehr als fünf Plätze beträgt. 10 Einrichtungen waren voll belegt. 
 

                                                
2 Die Schülerzahlen für das Schuljahr 2017/18 lagen der JHP zum Zeitpunkt der Berichterstellung noch nicht vor 
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Der Betreuungsbedarf im Grundschulalter ist in den vergangen Jahren enorm angewachsen. 
Unterstützt wird diese Tendenz auch durch den Umstand, dass nun vermehrt Kinder ins 
Grundschulalter kommen, die bereits seit der U3-Zeit institutionell betreut werden und die fami-
liäre Zeitstruktur entsprechend darauf abgestimmt ist. 
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Prognose über den weiteren Bedarf 
Bei der Prognose über den Bedarf muss die Jugendhilfeplanung nicht nur die Entwicklung der  
Schülerzahlen, sondern auch die Veränderungen in der Inanspruchnahme alternativer Förder-
und Betreuungsformen (GTS, offene Ganztagesgruppen, Mittagsbetreuung) berücksichtigen. 
Des Weiteren ist der Bedarf der Grundschulkinder mit Fluchthintergrund zu in Betracht zu zie-
hen. 
(gebundene) Ganztagesklassen – GTS 
Derzeit werden an sechs der 15 Erlanger Grundschulen Ganztagesklassen angeboten. An der 
Adalbert-Stifter-Grundschule sind zwei der fünf Züge als Ganztagesbeschulung konzipiert. Mit 
Ausnahme des zweiten Zuges an der ASS, ist der Aufbau in allen vier Jahrgangsstufen an al-
len Schulen abgeschlossen. Nach Kenntnis der JHP, plant derzeit keine weitere Erlanger 
Grundschule konkret in den kommenden Jahren gebundene Ganztageszüge einzurichten. 
(verlängerte) Mittagsbetreuung 
Gruppen der Mittagsbetreuung, die in Erlangen, anders als beispielsweise in Nürnberg, aus-
schließlich in der Trägerschaft von freien, oft kleinen Vereinen und Initiativen, angeboten wer-
den, finden sich mit Ausnahme der Mönauschule und der Grundschule Eltersdorf an allen Er-
langer Grundschulen. Die Mittagsbetreuung der Grundschule Eltersdorf wird im kommenden 
Schuljahr durch ein Angebot der offenen Ganztagesgruppe substituiert. (s.u.) Die Anzahl der 
Kinder, die eine Mittagsbetreuung nutzten pendelte in den vergangen vier Jahren um den Wert 
von ca. 900 (+/- 5%). Abgesehen von den Absenkungen, die aus der Einführung der offenen 
GT-Gruppen resultieren, ist aus Sicht der JHP mittelfristig hier nicht mit deutlichen Verände-
rungen zu rechnen. 
Offene Ganztagesgruppen. 
Die Offenen Ganztagesgruppen stellen eine sich gegenseitig ausschließende Alternative zur 
Schulischen Mittagsbetreuung dar. Aktuell findet dieses Modell in Erlangen noch keine Anwen-
dung. Ab dem kommenden Schuljahr wird die Grundschule Tennenlohe drei offenen Ganzta-
gesgruppen einrichten. Die Einrichtung an der Friedrich – Rückert-Schule wird derzeit (mit of-
fenem Ergebnis) diskutiert.  
Erfahrungen zu diesem Modell liegen in Erlangen noch nicht vor. Bis auf weiteres wird für die 
Bedarfsplanung davon ausgegangen, dass das Angebot der offenen Ganztagesgruppen 
hauptsächlich die Familien anspricht, die bislang die schulische Mittagsbetreuung genutzt ha-
ben. Eine Bedarfswanderung von den Horten weg ist aus heutiger Sicht nicht in signifikantem 
Umfang zu erwarten. Ein kontinuierlicher Austausch und fortlaufende Nach-planungen sind je-
doch geboten. 
Kinder mit Fluchthintergrund 
Die weitere Entwicklung der Zahlen an Flüchtlingskindern in diesem Alter zu prognostizieren ist 
mit großen Unsicherheiten behaftet. Allgemein wird jedoch davon ausgegangen, dass sie im 
Kontext des Familiennachzuges in den kommenden Jahren auch dann leicht steigen wird, 
wenn die Zahlen des allg. Flüchtlingszuzuges auf dem heutigen, Niveau verbleiben (was 
durchaus nicht sicher ist). 
Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass einerseits der Besuch von Ganztagesklassen nur für 
eine Minderheit der Flüchtlingskinder das geeignete Fördermedium darstellt, andererseits, 
dass die Inanspruchnahme von Horten und Lernstuben bislang deutlich hinter der Nachfrage 
Deutscher Kinder zurückbleibt. Im Februar besuchten von den ca 175 Grundschulkindern mit 
Fluchterfahrung nur 22 eine Einrichtung der Kindertagesbetreuung( Jugendhilfe). Sowohl aus 
Integrations- als auch aus individuellen Fördergesichtspunkten vertritt das Erlanger Jugendamt 
die Auffassung, dass der Besuch von Horten und Lernstuben für Grundschulkinder mit 
Fluchterfahrung ein geeignetes Förderinstrument darstellt und dass die Inanspruchnahme of-
fensiv beworben werden sollte. 
Für eine Bedarfsprognose ist einerseits der Umfang, in dem dies realisiert wird, zum andern 
die geografische Verortung der Schüler*innen mit Fluchthintergrund, nach ihrem Auszug aus 
den Gemeinschaftsunterkünften von zentraler Bedeutung. Zu beiden Punkten liegen derzeit 
keine ausreichenden Informationen vor, so dass der zusätzliche Bedarf durch Flüchtlingskinder 
nur in Form eines „Rechenpuffers“ berücksichtigt werden kann. 
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Schülerprognose: 
Die Schülerprognose3 geht bis 2020 davon aus, das die Gesamtzahl der Schüler*innen an den 
Erlanger Grundschulen innerhalb der Grenzen eines Intervalls von 3300 bis 3350 weitgehende  
konstant bleiben. Ab 2020 kommen die geburtenstarken Jahrgänge der letzten zwei Jahre ins 
Schulalter und es ist mit einem Anstieg der Schüler*innenzahlen zu rechen. Eine Prognose 
über einen Zeitraum von mehr als 5 Jahren ist jedoch aufgrund der Vielzahl an Einflussfaktoren 
mit einem zunehmenden Unsicherheitsfaktor belegt. 
 

  

2015/16 Prognose 
2022/23 

Veränderung 
absolut Veränderung in % 

kurzfristiger zu-
sätzlicher Hortbe-

darf 

Hermann-Hedenus 265 284 19 +7% - 
Büchenbach 185 233 48 +26% - 
Dechsendorf 111 112 1 +1% - 
Mönauschule 168 178 10 +6% - 
Heinrich-Kirchner 244 248 4 +2% - 
Frauenaurach 174 183 9 +5% ca. + 15 
Adalbert-Stifter 470 379 -91 -19% - 
Loschge 324 303 -21 -6% - 
Friedrich-Rückert 253 338 85 +33% ca. + 30* 
Michael-Poeschke 246 277 31 +13% - 
Pestalozzi 264 264 0 +0% - 
Bruck 209 169 -40 -19% - 
An der Brucker Lache 149 205 56 +38% - 
Eltersdorf 135 112 -23 -17% - 
Tennenlohe 150 144 -6 -4% - 
Erlangen insgesamt 3347 3428 81 2% 45 

 
*Im Sprengel der Rückertschule besteht nach übereinstimmender Aussage der Fachkräfte vor 
Ort dezidierter Bedarf an Lernstubenplätzen 
 
Der kurzfristige zusätzliche Hortbedarf bezieht die zu erwartenden Kinderzahlensteigerungen 
explizit noch nicht mit ein, sondern bezieht sich auf die aktuelle Bedarfssituation vor Ort. 
 
Bei gleichbleibender Nachfragesituation ergibt sich aus den wachsenden Kinderzahlen ab ca. 
2020 ein weiterer zusätzlicher Bedarf von ca. 175 Plätzen. Diese Plätze sind in der Rechnung 
nicht enthalten. 
 

2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen 
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?) 
 
 

3. Prozesse und Strukturen 
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?) 
 
 

4. Ressourcen  
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?) 

 

                                                
3 Die Schülerprognose bezieht sowohl Kinderzahlen als auch langjährige Erfahrungen über Rückstellungen, Gastschul-
anträge, Umzüge sowie die Nutzung von Privat und Förderschulen in ihr Rechenmodell mit ein. Die Vielzahl an Fakto-
ren macht diese naturgemäß anfälliger für Störungen. 
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Mittelbedarf 
 insgesamt 

jährlich 
 2018 - 2022  

Investitionskosten (einmalig):    

Investitionskosten Kinderkrip-
pe (5 - 11 Gruppen) 
ca. 420.000 € pro Gruppe 

ca. 2,1 bis 4,62 Mio. € ca. 420.000 bis 
924.000 €  bei IP-Nr. 365D.880 

Investitionskosten Kindergar-
ten (9 Gruppen) 
ca. 500.000 € pro Gruppe 

ca. 4,5 Mio. € ca. 900.000 € bei IP-Nr. 365D.880 

Investitionskosten Kinderhort  
(3 Gruppen) 
ca. 500.000 € pro Gruppe 

ca. 1,5 Mio. € ca. 300.000 € bei IP-Nr. 365D.880 

 
Folgekosten (jährlich):    

Betriebskostenbezuschussung  
(ca. 115.000 € pro Gruppe) ca. 1,96 bis 2,65 Mio. €  

bei Sachkonto 
530101 

    
Korrespondierende Einnah-
men für Investitionen (einma-
lig): 

   

staatliche Investitionskosten-
förderung (ca. 50%) ca. 4,05 bis 5,31 Mio. €  bei IP-Nr. 365D.610 

    
Korrespondierende Einnah-
men für Folgekosten (jährlich): 

   

staatliche Betriebskostenför-
derung  (58.000 € pro Gruppe) 

ca. 986.000 bis 
1.334.000 €  

bei Sachkonto 
414101 

 
 

Summen Investitionskosten (einmalig): 

Ausgaben  ca. 8,1 bis 10,62 Mio. € 
Einnahmen ca. 4,05 bis 5,31 Mio. € 
  

Summen Folgekosten (jährlich): 
Ausgaben ca. 1,96 bis 2,65 Mio. € 
Einnahmen ca. 986.000 bis 1.334.000 € 

 
Haushaltsmittel  

   werden nicht benötigt 
  sind vorhanden auf IvP-Nr.       

  bzw. im Budget auf Kst/KTr/Sk         
         sind nicht vorhanden 
 
 
Anlagen:  
 
 

III. Abstimmung 
siehe Anlage 
 

IV. Beschlusskontrolle 
V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 
VI. Zum Vorgang 
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Beschlussvorlage 
 
Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
ksy-T.2845 Stadtjugendamt 51/115/2016 
 
Konzepterstellung für eine moderne Kinder- und Jugendbeteiligung - 
Fraktionsantrag zum Arbeitsprogramm JA,161/2015 
Beratungsfolge Termin Ö/N Vorlagenart Abstimmung 
 
Jugendhilfeausschuss 13.10.2016 Ö Beschluss  
Kultur- und Freizeitausschuss 09.11.2016 Ö Kenntnisnahme  
 
 
Beteiligte Dienststellen 
Abteilung für Kinder und Jugendkultur, (412), Bürgermeisteramt/Bürgerschaftliches Engagement 
(OBM 13)  
 
 

I. Antrag 
 
1. Der Bericht der Verwaltung wird zur Kenntnis genommen 
2. Die Verwaltung wird beauftragt ein Konzept zur modernen Kinder- und Jugendbeteiligung zu 
erstellen und umzusetzen – Die dafür notwendigen Ressourcen sind zu beantragen.  
 
 

II. Begründung 
 
1. Ergebnis/Wirkungen 

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?) 
Im Rahmen der Bearbeitung des SPD-Fraktionsantrages Nr. 161/2015 zum Arbeitsprogramm des 
Jugendamtes „Erstellung eines modernen Beteiligungskonzeptes für Kinder und Jugendliche in 
Erlangen“ führten die Abteilung für Kinder- und Jugendkultur, die Koordinationsstelle für Bürger-
schaftliches Engagement und die Jugendhilfeplanung zwei Zielworkshops durch. Eingeladen wa-
ren: 
alle Fraktionen, alle Mitglieder des Jugendhilfeausschusses, Jugendparlament, Vertreter/-innen: 
Amt für Soziokultur, Stadtjugendamt/Jugendhilfeplanung, Bürgermeisteramt/Bürgerschaftliches 
Engagement, Stadtjugendring, Jugendhilfeausschuss, Gesundheitsregion plus 
 
An der Arbeitsgruppe haben aktiv teilgenommen: 
Vertreter/-innen Amt für Soziokultur, Stadtjugendamt/Jugendhilfeplanung, Bürgermeister-
amt/Bürgerschaftliches Engagement, Kinderschutzbund, Stadtjugendring, Vertreter/Innen SPD und 
der Grünen, Gesundheitsregion plus 
 
Der Fraktionsantrag wurde in zwei Arbeitssitzungen mit allen oben genannten Beteiligten hinsicht-
lich inhaltlicher Aufgabe und Anforderung bearbeitet. Die differenzierte thematische, inhaltliche  
und methodische Ausarbeitung wird beauftragt. Die Entwicklung eines modernen Konzeptes zur 
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen soll schon im Arbeitsansatz evaluiert werden um die 
Wirksamkeit der zum Einsatz kommenden Methoden und Formate zeitnah zu überprüfen und ge-
gebenenfalls weiterzuentwickeln. 
 

Im Folgenden sind die Ergebnisse der Arbeit der Arbeitsgruppen dargestellt. 
 
 

2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen 
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?) 

Ö  12
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I. Zielsetzung  - Was soll ein modernes Beteiligungskonzept bewirken? 
 

• Demokratische Prozesse erfahrbar machen, sowohl im Prozess als auch in der  
Wirkung 

• Identifizierung der Kinder  und Jugendlichen mit Ihrer Stadt und ihrem Stadtteil 
• Unterstützung der Verwaltung bei der Erfüllung gesetzlicher Aufgaben 

UN Kinderrechtskonvention Artikel 12, SGBVIII (§1 SGBVIII und  Stärkung des  
Mitwirkungsrechts als grundsätzliche Leitnorm), §3 Baugesetzbuch 

• Erfahrungs- und Lernfeld schaffen 
• Schaffen von Erfahrungsräumen der Selbstwirksamkeit 
• Es soll Spaß machen 
• Personelle und logistische Unterstützung für Akteure ohne bürokratische Hemmnisse 
• Erreichen vor allem auch der Kinder und Jugendlichen, verstärkte Fokussierung auf bisher 

zu wenig repräsentierte Teile der Zielgruppe : (z.B. verschiedene Stadtteile,  
Migrations- und Bildungsmilieus) 

• Übernahme einer Dolmetscherfunktion zwischen Kindern/Jugendlichen und der Stadtverwal-
tung 

• Verankerung in alle relevanten Planungsbereichen der Stadt 
• Förderung der Bereitschaft Verantwortung zu übernehmen. 
• Evaluation von Anfang an um eine hohe Wirksamkeit der Maßnahmen sicherzustellen. 

 
II. Einbindung in eine Gesamtstrategie gute Bürgerbeteiligung 

Mit dem Leitbild „gute Bürgerbeteiligung in Erlangen“ hat der Stadtrat eine verbindliche Emp-
fehlung für die zukünftige  Arbeit der Verwaltung verabschiedet. In den kommenden Jahren 
muss dieses Leitbild mit Leben gefüllt werden. Die Beteiligung von Kinder- und Jugendliche 
als besondere Zielgruppe der Bürgerschaft erfordert eine nochmals differenzierte Betrach-
tung der Formate, der Kooperationspartner, der Zeitabläufe, der Öffentlichkeitsarbeit und der 
Kommunikation und ist im Gesamtkonzept Beteiligung integriert. Im Rahmen der Differenzie-
rung sollen ein Werkzeugkoffer entwickelt werden, der vielseitig einsetzbar ist und von Multi-
plikatoren in Schulen, Vereinen, aus der Verwaltung und anderen Institutionen genutzt wer-
den kann. Die verantwortliche Stelle fungiert als Entwickler und Ermöglicher  und als „Ser-
vicestation“ für Kinder und Jugendliche, Verwaltung, Politik und allen interessierten Multipli-
katoren. Die Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen verändert sich enorm schnell. Mit der 
Entwicklung hin zur Ganztagschule sind neue Kooperationen notwendig, die bisherigen For-
mate der Beteiligung in Erlangen müssen hinsichtlich Ihrer Qualitätskriterien  auf den Prüf-
stand gestellt werden. 

 
III. Orientierung an den Qualitätsstandards guter Kinder- und Jugendbeteiligung des 

Bayerischen Jugendrings 
• Beteiligung ist gewollt und wird unterstützt 
• Beteiligung ist für alle Kinder und Jugendlichen möglich 
• Über Ziele der Beteiligung und vorhandene Entscheidungsspielräume herrscht Klarheit 
• Die Informationen sind verständlich und die Kommunikation ist gleichberechtigt 
• Es werden ausreichend Ressourcen zur Verfügung gestellt 
• Die Ergebnisse werden zeitnah umgesetzt 
• Die Beteiligten werden für die Partizipation qualifiziert und bestärkt 
• Kinder und Jugendliche wählen für sie relevante Themen aus 
• Die Partizipation ermöglicht den Kindern und Jugendlichen einen persönlichen Zugewinn 
• Die Partizipation wird dokumentiert und evaluiert 
 
IV. Stufen der Kinder- und Jugendbeteiligung 

Information – Wir erreichen mit unseren Informationen über schon bestehende Engage-
mentmöglichkeiten und -Formen möglichst alle Kindern und Jugendlichen in Erlangen und 
ebenso mit den Ankündigungen von geplanten Beteiligungsprojekten und Formaten. 
Mitsprache – Kinder und Jugendliche werden um Meinung/Ideen gebeten, diese werden 
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gesammelt und veröffentlicht und gehen in den Entscheidungsfindungsprozessen ein – die 
Entscheidung liegt ausschließlich bei Erwachsenen. Die Kinder und Jugendlichen werden 
sehr zeitnah über die Entscheidung informiert. 
Mitbestimmung – Kinder und Jugendliche haben ein gleichwertiges Stimmrecht 
Selbstbestimmung – Kinder und Jugendliche haben über das Projekt oder Teilbereiche die 
alleinige Entscheidungsmacht und Verantwortung und erhalten auf Anfrage Unterstützung. 
In Erlangen sollen im Rahmen der Konzeptentwicklung alle Stufen der Kinder- und Jugend-
beteiligung berücksichtigt und je nach Projekt eingeführt werden. 

 
V. Zielgruppen, Methoden und Erreichbarkeit: 

Kinder und Jugendliche: 
in einer verdichteten Lebenswelt mit einer Vielzahl an Möglichkeiten und Angeboten müssen 
attraktive Formate und Kanäle genutzt werden, die altersangepasst bei der direkten Betrof-
fenheit der Kinder und Jugendlichen ansetzen. Sowohl in Printformat als auch online sollen 
Kinder über die in Erlangen schon nutzbaren Beteiligungsmöglichkeiten informiert werden. 
Selbstwirksamkeitserfahrung und Verantwortungsübernahme soll im Sozialraum und the-
menbezogen ermöglicht werden. Das bedeutet auch Projektbudgets vorzuhalten, die von 
Kinder und Jugendlichen genutzt werden können. Wichtig wäre auch Formate auf einer 
übergeordneten Ebene zum Austausch und zur Diskussion größerer gesellschaftlicher The-
men anzubieten( z.B. jährliche Schülerforen zu Themen wie Umwelt, Zukunft, Ängste etc.). 
Familien: 
Bei jüngeren Kindern ermöglicht unter anderem das Elternhaus den Zugang zu Beteiligung, 
Adressat von Informationen sind also auch die Erziehungsberechtigten. Neben der Informa-
tion über tatsächliche Beteiligungsmöglichkeiten  für Kinder und Jugendlichen ist es nötig, 
auch grundsätzlich zu den Zielsetzungen von Beteiligung zu informieren und ein Bewusst-
sein in der Familie für das Thema zu schärfen. In Beteiligungsformaten für Kinder soll si-
chergestellt sein, dass deren eigenständige Meinungsbildung ermöglicht wird. 
Vernetzung der Institutionen: 
Alle mit Kindern und Jugendthemen befassten Institutionen sollen grundsätzlich informiert 
und sensibilisiert werden für das Thema Beteiligung. Die Beratung und fachliche Unterstüt-
zung bei der Planung und Umsetzung von Beteiligungsformaten ist in einer Servicestelle  
angesiedelt. 
 
Verwaltung und Politik: 
Die Servicestelle berät  die Verwaltung  und soll perspektivisch so ausgestattet sein, dass 
diese Stelle auch aus der Verwaltung beauftragt werden kann, bei unterschiedlichen The-
men, Kinder und Jugendliche zu beteiligen. Im Rahmen der im Leitbild gute Bürgerbeteili-
gung zu entwickelnden Vorhabenliste soll die Rubrik Beteiligung von Kindern und Jugendli-
chen aufgenommen werden, um die Aufmerksamkeit  in den Fachämtern stützen und sicher-
stellen, dass diese Zielgruppe mitgedacht wird. Die in den kommenden Jahren eingesetzten 
Stadteilbeiräte sind hier wichtige Partnern für den Sozialraum als eine Schnittstelle zwischen 
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen, Verwaltung und Politik. 
 

VI. Bei der Konzepterstellung sollen folgende Schwerpunkte berücksichtigt werden: 
Zielgruppe: Kinder und Jugendliche bis zum 18. Lebensjahr. 
zu Beginn: Altersgruppe der 8-18 Jährigen  
eigene Formate  für die 3-7jährigen sollen folgen 
Einbindung in eine Gesamtstrategie zur Bürgerbeteiligung 
Sicherstellung der eigenständigen Stimme der Kinder und Jugendlichen  
Vorsehen einer Beschwerdemöglichkeit 
Methoden zur Erreichung der (bislang) nicht organisierten Kindern und Jugendlichen 
Methoden zur Erreichung der unterschiedlichen Milieus von Kindern und Jugendlichen 
Schaffen einer Anlaufstelle für Politik und Verwaltung 
Anlage auf Dauer (abgesichert durch Ressourcen). 

 
VII. Kooperationspartner 
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Partner sind alle im Sozialraum aktiven Haupt- und  Ehrenamtlichen und vor allem auch Insti-
tutionen und Multiplikatoren, die z.B. wie Streetworker Zugang zu nicht  
organisierten Kindern  und Jugendlichen haben. 
 

VIII. Bestehende Angebote der Kinder und Jugendbeteiligung 
Auf die gute Arbeit verschiedener Akteure der vergangen Jahre soll aufgebaut werden. Die 
bestehenden Formate sollen auf Qualität, Nutzungsgrad, Bekanntheit hin untersucht und bei 
Bedarf gestärkt und unterstützt werden um mehr Wirkung zu entfalten. Das Erfahrungswis-
sen aus den verschiedenen Akteurs Gruppen soll genutzt werden. 
Eine erste nichtabschließende Sammlung bestehender Angebote, die bei der Weiterentwick-
lung betrachtet werden sollen:  
Lupenaktionen, Kinderbeauftragte, OBM Sprechstunde für Kinder, Jugendparlament, Stadt-
jugendring, Jungbürgerversammlung, Jugendverbände,  
Spielplatzplanung, politische Jugendverbände, StadtSMV, Jugendclubs. 

IX. Nachhaltigkeit 
Der Werkzeugkoffer ermöglicht, Methoden und Materialien vorzuhalten die erprobt, einsetz-
bar, verfügbar, wiederholbar und modifizierbar sind. Durch den Einsatz der Tools und Mate-
rialien werden die Multiplikatoren in den Institutionen vor Ort oder  
Kinder und Jugendliche selbst geschult und qualifiziert. 

X. Evaluation 
Im Rahmen einer begleitenden Untersuchung sollen in Kooperation mit der Wissenschaft vor 
Ort (FH, Universität) ausgewählte Fragestellungen erarbeitet und untersucht werden. 

 
 

3. Prozesse und Strukturen 
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?) 

Um den Arbeitsauftrag umsetzen zu können müssen folgende Arbeitspakete in der Kon-
zeptphase gearbeitet werden:  

• Erarbeitung von Printprodukten – Auflage eine Handbuchs Beteiligung für Kinder und Ju-
gendliche  - (wie Handbuch Bürgerbeteiligung), Info für Eltern und Institutionen 

• Bestandsaufnahme Mediennutzung: Wer nutzt was, wie, was fehlt, was muss entwickelt 
werden, was gibt es schon, wie kann das übertragen werden, wer kommuniziert, wer schult, 
wer informiert und Ableitung von Maßnahmen. 

• Erkundung der einzelnen Sozialräume  zur Identifizierung von Beteiligungsthemen, dazu 
gehört auch eine Befragung der städt. Einrichtungen zum Thema Beteiligung 

• Durchführung erster eigener Projekte zur Aktivierung von Kindern und Jugendlichen im 
Rahmen schon bestehender Veranstaltungen  

• Kontinuierliche  Öffentlichkeitsarbeit 
• Vorbereitung  von Vernetzungstreffen zum Austausch von Erfahrungen und als Pool zur 

Entwicklung neuer Ideen. Austausch vermeidet Doppelstruktur und Mehrfacharbeit. 
• Information  und Sensibilisierung  der Verwaltung 
• Initiierung eines Fachtages 
• Erarbeitung von Evaluationsfragen 

 
Ressourcen: 
 

Um allen Kinder und Jugendlichen in Erlangen Beteiligung zu ermöglichen sind die beste-
henden Formate zu überprüfen und weiterzuentwickeln, diverse Zielgruppen und Altersgrup-
pen in den Blick zu nehmen, die Möglichkeiten moderner Kommunikation altersgerecht zu 
nutzen und eigenen neue Format Sozialraum und Themenbezogen zu entwickeln. Angesie-
delt bei der Kommunalen Jugendpflege/SJR sollen Zuschüsse zur Schaffung einer halbe 
Personalstelle bewilligt werden (26.000 €). 
Ebenso Sachmittel in Höhe von 10.000 € (Fahrtkosten, Fortbildungen, Büromaterialien, Be-
wirtung, Öffentlichkeitsarbeit, …). 
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Haushaltsmittel  

   werden nicht benötigt 
  sind vorhanden auf IvP-Nr.       

  bzw. im Budget auf Kst/KTr/Sk         
      x    sind nicht vorhanden 
 
 
Anlagen:  
 
 

III. Abstimmung 
siehe Anlage 
 

IV. Beschlusskontrolle 
V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 
VI. Zum Vorgang 
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Beschlussvorlage 
 
Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
IV/512-3/GS013 T. 2729 Stadtjugendamt 512/035/2016 
 
Investitionskostenförderung für die Generalsanierung der Waldorfkrippe und des 
Waldorfkindergartens mit Anbau, Noetherstr. 2; hier: Änderung des Förderantrags 
Beratungsfolge Termin Ö/N Vorlagenart Abstimmung 
 
Jugendhilfeausschuss 13.10.2016 Ö Gutachten  
Haupt-, Finanz- und Personalaus-
schuss 19.10.2016 Ö Gutachten  

Stadtrat 27.10.2016 Ö Beschluss  
 
 
Beteiligte Dienststellen 
 
 

I. Antrag 
 

1. Für die Generalsanierung der Waldorfkrippe, Noetherstr. 2 in 91058 Erlangen, werden 12 
Krippenplätze weiterhin als bedarfsnotwendig anerkannt. 
 

2. Aufgrund einer Änderung des Förderantrags seitens des Trägers erhält der Waldorfkinder-
garten e.V. Erlangen für die Generalsanierung der Waldorfkrippe und des Waldorfkinder-
gartens mit Anbau, Noetherstr. 2 in 91058 Erlangen, insgesamt einen um 87.474 € höheren 
Baukostenzuschuss (189.680 € mehr staatlicher Anteil, 102.206 € weniger städtischer An-
teil, Art. 27 BayKiBiG i. V. m. Art. 10 FAG). 

 
 
 

II. Begründung 
 
1. Ergebnis/Wirkungen 

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?) 
Erhalt der 75 Kindergartenplätze im Waldorfkindergarten und der 12 Krippenplätze in der Wal-
dorfkrippe 
 

2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen 
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?) 
Änderung des Förderantrags hinsichtlich der Kostenaufteilung zwischen Waldorfkindergarten 
und Waldorfkrippe 
 

3. Prozesse und Strukturen 
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?) 
Da es gewünscht war, das Vorhaben frühzeitig der Politik vorzustellen, wurde es mit Be-
schlussvorlage Nr. 512/015/2016 in die städtischen Gremien (JHA und HFPA 20.01.2016, StR 
21.01.2016) eingebracht. Für die Generalsanierung des Waldorfkindergartens mit Anbau wur-
de der Bedarf der 75 Kindergartenplätze als bedarfsnotwendig anerkannt und es wurde ein 
Baukostenzuschuss sowie ein Mietkostenzuschuss für das Ausweichquartier während der 
Bauzeit beschlossen.   
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Geänderte Kostenaufteilung seitens des Trägers 
Im Anschluss wurde der Beratungsprozess mit dem Träger fortgesetzt. Daraufhin hat der Trä-
ger mit Datum vom 14.07.2016 eine geänderte Kostenberechnung vorgelegt. Danach werden 
die Kosten der Baumaßnahme mit einem anderen Verteilungsschlüssel auf Waldorfkindergar-
ten und Waldorfkrippe aufgeteilt. Diese Kostenaufteilung ist an der tatsächlichen Nutzung des 
Gebäudes durch die verschiedenen Altersgruppen orientiert. Das Stadtjugendamt bewertet die 
neue Aufteilung als nachvollziehbar und stimmte dieser am 26.07.2016 zu.  
Der Träger reichte den Förderantrag vollständig am 26.08.2016 im Stadtjugendamt ein.  
Die Planung ist unverändert; der Baubeginn ist in 2017 geplant.  
 
Erhöhung des Kostenrichtwertes und der Förderquote  
Der Kostenrichtwert, der vorliegend zur Berechnung des Baukostenzuschusses für den Anbau 
herangezogen wird, wurde mit Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums der Fi-
nanzen vom 11.05.2016 rückwirkend zum 01.01.2016 von 3.883,00 €/m² auf 4.102,00 €/m² er-
höht.  
Zudem wurde ab 08/2016 die Förderquote für die staatliche Zuweisung von 40 v. H. auf 55 v. 
H. erhöht.  
 
Förderrechtliche Folgen 
Die Bagatellgrenze von 100.000 € gemäß Nr. 2.2 der Zuweisungsrichtlinie (FAZR) wird nun 
auch für die Waldorfkrippe erreicht, sodass für beide Bereiche (Kindergarten und Kinderkrippe) 
eine staatliche Zuweisung fließen kann.  
 
Aus den o. g. Änderungen ergibt sich folgender vorläufiger Finanzierungsplan für die Gesamt-
maßnahme: 
 

564.000,00 € staatliche Zuweisung 
459.274,00 € Anteil der Stadt Erlangen 

      311.674,25 € Anteil des Waldorfkindergarten e. V. Erlangen 
   1.334.948,25 € Gesamtkosten 
 
Bedarfseinschätzung für die 12 Krippenplätze 
Aus Sicht der Jugendhilfeplanung stellt sich die Situation wie folgt dar: 
In Erlangen leben mit Stichtag zum 30.06.2016, 3252 Kinder im Alter von unter drei Jahren. 
Für diese können aktuell 1261 Plätze in Einrichtungen der Kindertagesbetreuung und 173 Plät-
ze in der Kindertagespflege zur Verfügung gestellt werden. Somit ergibt sich eine gesamtstäd-
tische Versorgungsquote von 44,1%. Um dem Grundsatz der wohnortnahen Versorgung ge-
recht werden zu können wird die Stadt kleinräumig in 9 Planungsbezirke aufgeteilt. Die Wal-
dorfkrippe zählt hierbei zum Planungsbezirk F – Erlangen Bruck. In diesem stehen 479 Kinder 
im Alter von unter drei Jahren, insgesamt 179 Betreuungsplätze gegenüber. Es ergibt sich so-
mit eine kleinräumige, rechnerische Versorgungsquote von 37,4%. Die Quote ist in den ver-
gangen zwei Jahren durch einen deutlichen Anstieg der Kinderzahlen in dieser Altersgruppe in 
Bruck, gefallen. 
In seiner Sitzung vom 26.05.2011 legte der Stadtrat für Bruck einen lokalen Bedarfskorridor 
von 40% - 
45% Versorgungsquote als bedarfsangemessen fest. Dieser Bedarf ist aus Sicht der Jugend-
hilfeplanung nach wie vor Vollumfänglich gegeben. Um das gesteckte Versorgungziel (beim 
aktuellen Stand der Kinderzahlen) zu erreichen ergibt sich somit ein lokaler Mehrbedarf von 12 
bis 35 Plätzen. 
Die hier behandelten 12 Plätze der Waldorfkrippe sind somit geeignet zu einer bedarfsgerech-
ten Versorgung mit Betreuungsplätzen für unter Dreijährige vor Ort beizutragen uns sind aus 
bedarfsplanerischer Sicht zu befürworten. 
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3. Ressourcen  
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?) 

Ausgaben: 
Erhöhung des Zuschusses zu 
den Baukosten um 

87.474 € bei IP-Nr. 365D.880 

 
Korrespondierende Einnahmen: 
Erhöhung der staatlichen Zu-
weisung um 

189.680 € bei IP-Nr. 365D.610ES 

   
Nachträglich notwendig werdende, geringfügige Änderungen des Finanzierungsplans von bis 
zu 10 % (z. B. aufgrund einer Änderung des Kostenrichtwertes, der Förderquote oder der för-
derrechtlichen Bewertung durch die Regierung von Mittelfranken) sind gedeckt.  
 
Haushaltsmittel  

   werden nicht benötigt 
  sind vorhanden auf IP-Nr. 365D.880  

  bzw. im Budget auf Kst/KTr/Sk         
         sind nicht vorhanden 
 
 
 
Anlagen:  
 
 

III. Abstimmung 
siehe Anlage 
 

IV. Beschlusskontrolle 
V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 
VI. Zum Vorgang 
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Beschlussvorlage 
 
Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
IV/51/511/SWI  511/030/2016 
 
Bedarfsfeststellung für eine zweigruppige Spielstube in Bruck 
Beratungsfolge Termin Ö/N Vorlagenart Abstimmung 
 
Jugendhilfeausschuss 13.10.2016 Ö Gutachten  
Haupt-, Finanz- und Personalaus-
schuss 19.10.2016 Ö Gutachten  

Stadtrat 27.10.2016 Ö Beschluss  
 
 
Beteiligte Dienststellen 
Amt 20, Abt. Abt. 241, JHP 
 
 

I. Antrag 
 
1. Der Bedarf für eine zweigruppige Spielstube mit  insgesamt 32 Plätzen wird bestätigt. 
2. Die Räumlichkeiten erstellt die GEWOBAU in der Junkersstraße 1, die die Stadt Erlangen an-
mietet. 
3. Die Verwaltung wird beauftragt,  die notwendigen Haushaltsmittel für den HH 2018anzumelden.  
 
 

II. Begründung 
 
1. Ergebnis/Wirkungen 

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?) 

 Im Planungsbezirk Bruck reichen nach aktuellen Erhebungen die Kindertagesplätze im 
Kindergartenalter nicht aus. Durch die Schaffung der zweigruppigen Spielstube mit 
insgesamt 32 Plätzen wird die Platzsituation entspannt. 

       Aus Sicht der Jugendhilfeplanung stellt sich die Situation wie folgt dar: 
 Im Kindergartenplanungsbezirk Erlangen Bruck (9) können derzeit für 428 Kinder im 

Kindergarten 400 Kindergartenplätze angeboten werden. Dies entspricht einer lokalen 
rechnerischen Versorgungsquote von ca. 93,5%. Die Zahl der Kinder im Alter von unter 
drei Jahren beträgt mit Stichtag zum 30.06.2016 479. Eine deutliche Erhöhung der 
Kinderzahlen im Kindergartenalter innerhalb der nächsten drei Jahre ist somit vorher-
sehbar. Für den Bedarf an Kindergartenplätzen operiert die Jugendhilfeplanung in Er-
langen standardmäßig mit 3,5 Jahrgängen. Legt man diese auf die Zahl der heute un-
ter Dreijährigen um, so ergibt sich in den kommenden Jahren ein prognostischer Be-
darf von ca 550 Plätzen. Die Schaffung von zusätzlichen 36 Betreuungsplätzen in einer 
Spielstube am oben genannten Standort sind somit geeignet, zur Deckung des zu er-
wartenden örtlichen Bedarfes beizutragen und wird darum aus bedarfsplanerischer 
Sicht durch die Jugendhilfeplanung befürwortet.  
 

2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen 
 

(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?) 

 Die GEWOBAU plant aktuell die Ersatzeinrichtungen für die Junkersstraße 1 (Ersatz-
räume für die Familienpädagogische Einrichtung, Lernstube und Offene Jugendsozial-
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arbeit). In diesem Gebäudekomplex wäre die Schaffung der notwendigen Räumlichkei-
ten für eine zweigruppige Spielstube im ersten Obergeschoss, hier sind auch die 
Räumlichkeiten für die Grund- und Jugendlernstube situiert, möglich. Die GEWOBAU 
ist bereit, diese Räumlichkeiten dort zu schaffen und an die Stadt Erlangen zu vermie-
ten.  
 
 

3. Prozesse und Strukturen 
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?) 

 In Abstimmung mit der Bauabteilung des Gebäudemanagements und dem Jugendamt 
plant die GEWOBAU die Einrichtung und erstellt das Gebäude. Die Spielstube wird 
zweigruppig konzipiert und insgesamt 36 Plätze, davon maximal sechs integrative 
Plätze, anbieten.  
 
 

4. Ressourcen  
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?) 

 Finanzielle Ressourcen sind bisher nicht vorhanden. Im Investitionsbereich sind Mittel 
für die Einrichtung und die Außenanlage erforderlich. Weiter sind als Folgekosten die 
Finanzmittel für die Miete erforderlich. Nach heutigem Planungsstand wird die  Fertig-
stellung des Gebäudes in 2018 erfolgen. Für die Realisierung der  maximalen FAG-
Förderung ist ein Investitionskostenzuschuss, der über die Bauphase bis 2019 umge-
setzt werden kann, notwendig. Die in der Übersicht aufgezeigten Summen sind Erfah-
rungswerte, die sich anhand der Planung und Genehmigung der Regierung von Mittel-
franken noch ändern können. Das für den Betrieb der Spielstube erforderliche Personal 
ist im Personalhaushalt 2018 zu beantragen.   
Investitionskostenzuschuss: € 1.095.000 bei IPNr.:  
Sachkosten: € bei Sachkonto:  
Personalkosten (brutto): € bei Sachkonto: 
Folgekosten € bei Sachkonto: 
Korrespondierende Einnahmen € 400.000 bei Sachkonto: 
Weitere Ressourcen  
 
Haushaltsmittel  

   werden nicht benötigt 
  sind vorhanden auf IvP-Nr.       

  bzw. im Budget auf Kst/KTr/Sk         
         sind nicht vorhanden 
 
 
Anlagen: keine  
 
 

III. Abstimmung 
siehe Anlage 
 

IV. Beschlusskontrolle 
V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 
VI. Zum Vorgang 
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Beschlussvorlage 
 
Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
IV/512-3/GS013  T. 2729 Stadtjugendamt 512/033/2016 
 
Investitionskostenförderung für die Generalsanierung mit Anbau des Evang. 
Kindergartens Maluki, Büchenbacher Anlage 1; hier: Änderung des 
Finanzierungsplans 
Beratungsfolge Termin Ö/N Vorlagenart Abstimmung 
 
Jugendhilfeausschuss 13.10.2016 Ö Gutachten  
Haupt-, Finanz- und Personalaus-
schuss 19.10.2016 Ö Gutachten  

Stadtrat 27.10.2016 Ö Beschluss  
 
 
Beteiligte Dienststellen 
 
 

I. Antrag 
 
Aufgrund der Erhöhung des Kostenrichtwertes erhält die Evang. Gesamtkirchenverwaltung Erlan-
gen für die Generalsanierung mit Anbau des Evang. Kindergartens Maluki, Büchenbacher Anlage 
1 in 91056 Erlangen, insgesamt einen um 6.116 € höheren Baukostenzuschuss (3.000 € mehr 
staatlicher Anteil, 3.116 € mehr städtischer Anteil).  
 
 

II. Begründung 
 
1. Ergebnis/Wirkungen 

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?) 

 Erhalt der 80 Regelkindergarten- und 10 Integrativplätze 

2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen 
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?) 

 Änderung des Finanzierungsplans 

3. Prozesse und Strukturen 
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?) 

 Der Kostenrichtwert, der bei Neubauten von Kindertageseinrichtungen zur Berechnung der 
Höhe der Baukostenförderung herangezogen wird, wurde mit Bekanntmachung des Bayeri-
schen Staatsministeriums der Finanzen vom 11.05.2016 rückwirkend zum 01.01.2016 von 
3.883,00 €/m² auf 4.102,00 €/m² erhöht.  

 Für die Generalsanierung mit Anbau des Evang. Kindergartens Maluki, Büchenbacher Anlage 
1 in 91056 Erlangen, ergibt sich dadurch gegenüber der Beschlussvorlage Nr. 512/024/2016 
(JHA 13.04.2016, HFPA 20.04.2016, StR 28.04.2016) insgesamt 6.116 € mehr an Baukosten-
förderung (3.000 € mehr staatlicher Anteil, 3.116 € mehr städtischer Anteil).  

 Vorläufiger, neuer Finanzierungsplan für die Gesamtmaßnahme: 

  644.000,00 €   staatliche Zuweisung  
0965.324,00 €   Anteil der Stadt Erlangen 
_549.661,99 €  Anteil der Evang.-Luth. Gesamtkirchengemeinde Erlangen 

           2.158.985,99 €  Gesamtkosten 
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4. Ressourcen 
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?) 

Ausgaben: 
Erhöhung des Zuschusses zu 
den Baukosten um 

6.116,00 €  bei IP-Nr. 365D.880 

 
Korrespondierende Einnahmen: 
Erhöhung der staatlichen Zu-
weisung um  

3.000 € bei IP-Nr. 365D.610ES 

 
 Nachträglich notwendig werdende, geringfügige Änderungen des Finanzierungsplans von bis 

zu 10 % (z. B. aufgrund einer Änderung des Kostenrichtwertes, der Förderquote oder der för-
derrechtlichen Bewertung durch die Regierung von Mittelfranken) sind gedeckt.  

 
Haushaltsmittel  

   werden nicht benötigt 
  sind vorhanden auf IP-Nr. 365D.880  

  bzw. im Budget auf Kst/KTr/Sk         
         sind nicht vorhanden 
 
 
 
Anlagen:  
 
 

III. Abstimmung 
siehe Anlage 
 

IV. Beschlusskontrolle 
V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 
VI. Zum Vorgang 
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Beschlussvorlage 
 
Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
VI/24 Amt für Gebäudemanagement 242/096/2015/1 
 
Neubau Bürger-, Begegnungs- und Gesundheitszentrum (BBGZ) Hartmannstraße, 
Erlangen; Vorplanung nach DABau 5.4 Vorentwurf / weitere Vorgehensweise;  
Beantwortung Fraktionsantrag Bündnis 90 / Die Grünen vom 21.07.2015 
Beratungsfolge Termin Ö/N Vorlagenart Abstimmung 
 
Sportbeirat 04.10.2016 Ö Empfehlung  
Sportausschuss 04.10.2016 Ö Gutachten  
Bildungsausschuss 06.10.2016 Ö Gutachten  
Bauausschuss / Werkausschuss für 
den Entwässerungsbetrieb 11.10.2016 Ö Gutachten  

Jugendhilfeausschuss 13.10.2016 Ö Gutachten  
Haupt-, Finanz- und Personalaus-
schuss 19.10.2016 Ö Gutachten  

Stadtrat 27.10.2016 Ö Beschluss  
 
 
Beteiligte Dienststellen 
20 z.K., 40, 51, 52, 61 
 
 

I. Antrag 
 
• Der abgeschlossene Vorentwurf für den Neubau des Bürger-, Begegnungs- und Gesundheits-

zentrums (BBGZ) Hartmannstraße wird zur Kenntnis genommen. 
• Für das weitere Vorgehen wird die Verwaltung mit der Variante A oder B1 oder B2 oder C be-

auftragt. Die Entscheidungsalternativen sind: 
Variante A:  
Nach dem Abschluss der Vorplanung sind keine weiteren Planungsschritte zu veranlassen. 
Das Projekt BBGZ wird nicht weiterverfolgt, bis die Gesamtfinanzierung gesichert ist. 
Variante B1: 
Die Verwaltung wird beauftragt, eine Neukonzeption einer Dreifach-Sporthalle ohne rele-
vante Tribünenplätze und ohne weitere Multifunktionsbereiche/ Gemeinbedarfsflächen zu er-
stellen und zu planen. 
Dabei sind Erweiterungsflächen für ein städtisches Familienzentrum, den DAV und für das 
Fraunhofer Institut zu berücksichtigen. Die Realisierung soll entweder parallel oder in zwei ge-
trennten Bauabschnitten erfolgen. 
Die bis zur Leistungsphase 2 notwendigen Planungsmittel in Höhe von 200.000 EUR sind für 
den Haushalt 2017 nachzumelden. 
Das Projekt BBGZ wird nicht weiterverfolgt. 
Variante B2: 
Die Verwaltung wird beauftragt, eine Neukonzeption einer Dreifach- bis Vierfach-
Sporthalle zu erstellen und zu planen. In einer frühen Konzeptphase wird überprüft, in wie 
weit Bewegungs- und Gymnastikräume (einschl. notwendiger Nebenräume) sowie Zuschau-
erplätze bis maximal 1.000 Personen realisierbar sind.  
Die Erweiterungsflächen für ein städtisches Familienzentrum, den DAV und für das Fraunhofer 
Institut sind zu berücksichtigen. Die Realisierung soll entweder parallel oder in zwei getrennten 
Bauabschnitten erfolgen. 
Die bis zur Leistungsphase 2 notwendigen Planungsmittel werden wegen der ungenauen Pla-
nungsaufgabe mit  250.000 EUR grob geschätzt und sind für den Haushalt 2017 nachzumel-
den. 
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Das Projekt BBGZ wird nicht weiterverfolgt. 
Variante C: 
Die Verwaltung wird beauftragt, eine Umplanung des vorliegenden Vorentwurfs vorzuneh-
men. Planungsziel ist hierbei eine Dreifach-Sporthalle einschließlich der bisherigen Multifunk-
tionsbereiche/Gemeinbedarfsflächen und die Bespielbarkeit für Handballspiele der 1. Bundes-
liga (Einhaltung der Vorgaben der DKB Handballbundesliga). 
Dabei sind Erweiterungsflächen für ein städtisches Familienzentrum, den DAV und für das 
Fraunhofer Institut zu berücksichtigen. Die Realisierung soll entweder parallel, oder in zwei ge-
trennten Bauabschnitten erfolgen. 
Die für eine Wiederholung von Teilleistungen zur Überarbeitung der Vorplanung notwendigen 
Planungsmittel in Höhe von ca. 250.000 EUR sind für den Haushalt 2017 nachzumelden. 
Das Projekt BBGZ wird nicht weiterverfolgt. 

• Die Bearbeitung des Fraktionsantrags von Bündnis 90 / Die Grünen Nr. 127/2015 vom 
21.07.2015 wird zurückgestellt und bei einer Fortsetzung der Planung weiter bearbeitet. 

 
 
 

II. Begründung 
 
1. Ergebnis/Wirkungen 

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?) 
Mangels ausreichender Projektfinanzierung kann der Planungsauftrag über den Vorentwurf 
hinaus für den Neubau des Bürger- Begegnungs- und Gesundheitszentrums (BBGZ) an die 
Verwaltung aktuell in der konzipierten Form nicht realisiert werden (Variante A). 
Die Varianten B1 oder B2 oder C bieten Möglichkeiten, die städtischen Bedarfe an Sport- und 
Gemeinbedarfsflächen, aber auch die der sonstigen externen Nutzer zu decken. 
 
 

2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen 
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?) 
Bis auf Weiteres kein Fortsetzen weiterer Planungen für den Neubau einer 4-fach Sporthalle 
und die notwendigen Räumlichkeiten, Zuschauerplätze, Gemeinbedarfsflächen und Außenan-
lagen auf dem Grundstück des Festplatzes an der Hartmannstraße in Erlangen auf Basis die-
ses abgeschlossenen Vorentwurfs. 
 
 

3. Prozesse und Strukturen 
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?) 
Ausgangslage 
Aufgrund des besonderen Entwicklungsbedarfs des Stadtteils Erlangen Südost (§ 171e 
BauGB) sollte zur Stabilisierung und Aufwertung des Gebiets ein Bürger-, Begegnungs- und 
Gesundheitszentrum (BBGZ) als Neubau erstellt werden, welcher ergänzend notwendige 
Schulsportflächen in Kombination mit einer handballtauglichen Halle für die Bundesliga bein-
halten sollte.  
Die 4-fach-Sporthalle war mit 3 Sporthallenteilen für das Ohmgymnasium (2) und für die Wirt-
schaftsschule (1) ausgelegt. Der 4. Hallenteil sollte von der Franconian International School 
genutzt werden.  
Auf die Beschlusslage zum Bedarf von Schulsportflächen und zur Planung wird verwiesen, 
ebenso auf die vorangegangenen Untersuchungen am Marie-Therese- und am Ohm-
Gymnasium, dass an beiden Standorten keine direkt angrenzenden Flächen für die fehlenden 
Halleneinheiten vorhanden bzw. geeignet sind. 
 
Gemeinbedarfsflächen 
Neben dem Schulsport sieht die jetzige Planung Flächen für die Gesundheitsförderung, den 
Breitensport, die Begegnung und die Bildung vor. Das Nutzungskonzept wäre offen, nieder-
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schwellig und nichtkommerziell, die Flächen waren allgemein zugänglich, offen für Veranstal-
tungen aller Art, insbesondere für 
• Bürgerversammlungen, 
• Bürgerinformationsveranstaltungen aller Art, 
• Empfänge, Vermietungen an Bürgerveranstaltungen, 
• Konferenzen, 
• Ausstellungen, 
• Veranstaltungen im Rahmen von Städtepartnerschaften, 
• VHS-Kurse, 
• Nutzung der Bewegungs- und Gymnastikräume durch den im 2. BA vorgesehenen Fami-

lienstützpunkt. 
 
Förderung Städtebauprogramm „Soziale Stadt“ 
Städtebauförderungsmittel werden nur subsidiär eingesetzt, d.h. alle anderen relevanten För-
dermöglichkeiten sind vorrangig von der Kommune zu nutzen (Vermeidung von Doppelförde-
rungen). 
Die Höhe der Städtebauförderung richtet sich dabei nach den förderfähigen Kosten. Hierbei 
kann nach Förderrichtlinien jedoch ausschließlich der sog. Gemeinbedarf berücksichtigt wer-
den. Die Abstimmung, was der Fördergeber in diesem Sinne beim BBGZ anerkennen kann, er-
folgte hierzu in mehreren Verhandlungsrunden zwischen der Stadt Erlangen mit der Regierung 
von Mittelfranken, der obersten Baubehörde bis hin zum Innenminister selbst. 
Die Abstimmung gestaltete sich durchaus kontrovers, da es bislang nur ansatzweise vergleich-
bare Maßnahmen gibt, die im Rahmen der Bund-/Länder-Programme gefördert wurden. Als 
Herausforderung zeigte sich insbesondere die Verbindung von Schulsport, allgemeiner Frei-
zeitnutzung, Berücksichtigung der Belange der Allgemeinheit bzw. des Profisports und der da-
mit einhergehenden baulichen Strukturen von spezifischen Nutz-, Technik- und Erschließungs-
flächen. 
Hierzu mussten teils detaillierte Ausarbeitungen, Berechnungs- und Zuteilungsverfahren über 
Nutzflächen, Nutzungszeiten oder anzusetzende Bauelementkosten durch die Verwaltung er-
stellt und geprüft werden. 
 
Auszug aus der Verhandlungschronologie: 
April 2015 Ermittlung des Gemeinbedarfs durch das GME anhand der erwarteten öffentli-

chen Nutzungszeiten 
17.06.2015 Termin mit der Regierung von Mittelfranken in Erlangen zur Vorstellung der 

Förderberechnung 
anschließend Aufstellung einer eigenen Förderberechnung durch die Regierung von Mittel-

franken (RvMfr.) über Zuweisung von spezifischen Flächenanteilen als Ge-
meinbedarf 

anschließend Gegendarstellung spezifischer Flächenanteile als Gemeinbedarf durch das 
GME 

02.10.2015 Termin mit Innenminister Herrmann und RvMfr. über die unterschiedlichen För-
derbetrachtungen, insbesondere bzgl. Berücksichtigung der Zuschauertribünen 

24.11.2015 Termin RvMfr.: 
Mögliche Berücksichtigung einer differenzierten Kostenbetrachtung von Einzel-
bauteilen (Tribünenbereiche) innerhalb des Gesamtgebäudes 

Anfang 2016 Abstimmung RvMfr/Oberste Baubehörde bzgl. bauteilorientierter Kostenbe-
trachtung 

Juni 2016 erneute Ermittlung des Gemeinbedarfs anhand einer differenzierter Kostenbe-
trachtung und detaillierter Zuweisung aller Nutzflächen in Nutzungsanteilen 
durch das GME 

Juli 2016 Abschließender Berechnungsvorschlag durch die RvMfr. zu den möglichen för-
derfähigen Kosten 
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21.09.2016 Finale Besprechung mit der RvMfr. mit der endgültigen Zusage der Förder-
summe von 4,1 Mio € 

 
 
Planungsinhalt und Funktionen 
A) Die vorliegende Planung des Vorentwurfs (Variante A) sieht einen erdgeschossigen Ein-

gang zu den Sport- und Umkleideflächen, sowie einen Hauptzugang über die nordwestlich 
gelegene Treppenanlagen zum Foyer für eine Verteilung auf die Zuschauerränge vor. Die 
Sporthallenflächen der 4-fach-Sporthalle sind gemäß den Forderungen aus dem Raumpro-
gramm für Schulsportanlagen mit den zugehörigen Umkleideräumen für Schüler und Leh-
rer, Konditionsraum und den anderen notwendigen Nebenräumen ausgestattet. Auf der 
Foyerebene sind Versorgungseinrichtungen im Foyer selbst und in den Eckbereichen vor-
gesehen. Eine eigenständige Einheit bilden der Gymnastik- und der Bewegungsraum im 
Erdgeschoss, die auch einen separat liegenden Zugang besitzen. Ein Mehrzweckbereich 
im Obergeschoss ermöglicht mit einem zugeschalteten Cateringbereich weitere separate 
Nutzungen. 
 
Der Freibereich ist geprägt durch die im Norden der Sporthalle angesiedelten PKW-Stell-
flächen, welche zum Teil durch Asphaltierung der Fahrflächen (westlicher Teil) markiert 
sind. Der östliche Bereich bliebe wie bisher geschottert, um auch zukünftig Nutzungen wie 
z. B. Zirkusevents zu ermöglichen. Die abschließende Betrachtung der Stellplatzsituation 
bei Großveranstaltungen i. V. m. mit dem Stellplatzbestand des Schwimmbades sind im 
Zuge der Entwurfs-/Genehmigungsplanung zu klären. In Abstimmung mit dem Umweltamt 
ist bereits durch ein Ingenieurbüro ein Gutachten über die Einhaltung der zulässigen Im-
missionsrichtwerte im Veranstaltungsfall „Handball-Bundesliga-Spiel“ erstellt worden. 
 
Das äußere Erscheinungsbild ist gegenüber der Wettbewerbsplanung in Form, Material und 
Proportion annähernd identisch geblieben. 

 
B) Die Variante B1 beinhaltet eine Neukonzeption einer Dreifachhalle zur Unterbringung not-

wendiger Schulsportflächen für das Ohmgymnasium und die Wirtschaftsschule, sowie die 
Bereitstellung von Flächen für den Vereinssport außerhalb der Schulzeiten. Gemeinbe-
darfsflächen wären nicht vorzusehen, die Möglichkeit zur Schaffung weniger Tribünenplät-
zen (in etwa 100 bis 200 Sitzplätze) ist gegeben. 
 
Es wird jedoch zu bedenken gegeben, dass der Standort Hartmannstraße als städtische 
Fläche aus verschiedenen Aspekten einmalig ist: z.B. bzgl. der Größe, der städtebaulichen 
Möglichkeiten, seiner verkehrlichen Anbindung, der Möglichkeit für KFZ-Stellplätze in Ver-
bindung mit der Universität. Er ist grundsätzlich zum Bau einer Dreifachhalle geeignet, je-
doch hat dies zur Konsequenz, dass diese Fläche dann für eine sehr lange Zeit für keine 
weitere (vielleicht herausragendere) Entwicklung im zentralen Stadtosten mehr zur Verfü-
gung steht. 
 
Die Variante B2 beinhaltet eine Neukonzeption einer Dreifach- bis Vierfach-Sporthalle, mit 
weiterführenden Untersuchungen für die Unterbringung von Gemeinbedarfsflächen wie z.B. 
Gymnastik- und Bewegungsräumen sowie Tribünenplätzen bis zu maximal 1.000 Zuschau-
ern. Alle weiteren Anforderungen und Ausführungen sind analog der Variante B1. 

 
C) Die Variante C sieht eine Umplanung der vorliegenden Planung vor. Die bestehende Vor-

entwurfsplanung des BBGZ dient als Grundlage, jedoch reduziert auf eine Dreifachhalle mit 
den Möglichkeiten für den Schulsport, dem Vereinssport und einschließlich der Flächen für 
den Gemeinbedarf, sowie der Möglichkeit der Durchführung von Erstliga-Handballspielen. 
Die Vorgaben der DKB Handballbundesliga (mind. 2.250 Zuschauer, Tribünen, Beleuch-
tung, Eignung für Fernsehübertragung, etc.) sind einzuhalten. Offene Fragen, wie die Lö-
sung des Stellplatzbedarfs und der Lärmemissionen sind wie bei Variante A im Zuge der 
Planung zu klären. 

 
 

170/196



 Seite 5 von 8 

Weitere Bauabschnitte 
Der Ideenteil aus dem Wettbewerb, welcher als zweiter Bauabschnitt (2. BA) behandelt wurde, 
beinhaltet aktuell die Boulder-/Kletterhalle des DAV, sowie ein Familienzentrum der Stadt Er-
langen, dessen Bedarf am 20.05.2015 im Stadtrat beschlossen wurde. Das Familienzentrum 
sichert im betroffenen Umfeld den Bildungs-, Betreuungs- und Beratungsbedarf für Familien 
mit Kindern ab Geburt bis zum Übergang Ausbildung/Berufsleben. Für die Erstellung einer 
Vorentwurfsplanung für das Familienzentrum wurden in 2015 80.000 € bereitgestellt und nach 
2016 übertragen. 
 
Für das Leistungszentrum Elektronik (LZE) des Fraunhofer Instituts – ebenfalls im 2. BA vor-
gesehen - sind die Vorplanungen (externe Beauftragung) bereits angelaufen. 
 
In mehreren Gesprächen mit Vertretern des DAV und deren Architekt sind verschiedene Ent-
wurfsansätze diskutiert worden. Zur Zeit untersucht der DAV eine Positionierung seines Soli-
tärgebäudes im direkten Anschluss an das BBGZ / die Sporthalle. Danach versucht die Stadt, 
über einen Vorbescheid für die Gesamtplanung auf dem Grundstück an der Hartmannstraße 
die bauplanungsrechtlichen Fragen zu klären, um damit dem DAV eine Möglichkeit zu schaf-
fen, vor dem Bau des BBG/ der Sporthalle eine Baugenehmigung zu erwirken. 
 
Eine Realisierung in Bauabschnitten ist bauplanungsrechtlich nach §34 BauGB unter der Auf-
lage denkbar, dass am Ende tatsächlich ein Bebauungszusammenhang gewahrt ist. Der Flä-
chennutzungsplan sieht dort derzeit Sportflächen vor, ein Bauleitplanverfahren wird nicht an-
gestrebt. 
 
Zeitplan 
A) Ein Fortsetzen der jetzigen Planung (Variante A) ist erst mit einer ausreichenden Finanzie-

rung im städtischen Haushalt möglich. 

B) Bei den Varianten B1 und B2 ist die bisherige Planung obsolet. Es handelt sich um eine 
grundlegende Änderung der Planungsaufgabe, so dass neue Vergabeverfahren zur Beauf-
tragung des Architekten und der Fachplaner notwendig werden. Hierfür ist mit einem Zeit-
bedarf von ca. 6 Monaten zu rechnen, die anschließende Vorplanung ist dann mit mindes-
tens einem Jahr anzusetzen. 

C) Bei der Variante C handelt es sich um eine Anpassung des Planungsziels, bei der keine er-
neuten Vergabeverfahren notwendig wären. Der Umplanung könnte daher nach freigege-
bener Finanzierung kurzfristig beginnen. Sie wird mit einem Zeitbedarf von 6 bis 8 Monaten 
geschätzt. 

 
 

 
4. Ressourcen  

(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?) 

Kostenschätzung 
A) Nach der vorliegenden Kostenschätzung ergeben sich für die Variante A Gesamtkosten in 

Höhe von 21.550.000 € (brutto inkl. Einrichtungskosten, Vorsteuerabzug s.u. berücksich-
tigt). 
 
Diese Kosten entsprechen den veranschlagten Gesamtkosten, die im Stadtrat am 
23.10.2014 kommuniziert wurden (14.062.936 € ohne Nebenkosten und ohne MWSt.), je-
doch mit folgenden Veränderungen: 
Die etwas vergrößerten Flächen (Gymnastik- und Bewegungsräume, Zuschaueranzahl von 
2.600 auf 3.200, zusätzlicher Stiefelgang nach Regierungsforderung) und die Vorplanung 
ergaben Kostenpräzisierungen, die sich im Bereich von +5% bewegen. 
 
Das Ergebnis der Kostenschätzung kann zu dem derzeitigen Planungszeitpunkt nur mit ei-
ner Genauigkeit von +/- 20% ermittelt werden. Bei geschätzten Gesamtkosten in Höhe von 
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21.550.000 € würde die Endabrechnungssumme damit voraussichtlich zwischen 
19.395.000 € und 23.705.000 € liegen. 

 
 
B) Bei einem Neubau einer Dreifachhalle in der Größe der Variante B1 wäre mit Gesamtkos-

ten von bis zu 10 Mio. € zzgl. Erschließungskosten zu rechnen. Die Planungsleistungen 
wären komplett neu zu erbringen, im Vorfeld sind VgV-Verfahren für die Vergabe von Pla-
nungsleistungen durchzuführen. Die Erstellung einer Vorentwurfsplanung wird mit 
ca. 200.000 € geschätzt. 
 
Die Variante B2 beinhaltet zum Teil unkonkrete Vorgaben, welche erst im Zuge der Kon-
zeptionierungsphase (Grundlagenermittlung) konkretisiert werden können. Daher sind Kos-
ten nicht ermittelbar, jedoch sind diese deutlich über denen der Variante B1 anzusetzen. 
Für die Erstellung einer Vorentwurfsplanung sollten in etwa 250.000 € angesetzt werden. 

 
 
C) Für die Umplanung des Vorentwurfs im Sinne der Variante C ist eine weitere Zusammenar-

beit mit den jetzigen Planern möglich. Es ist davon auszugehen, dass bisherige Planungs-
ergebnisse teilweise herangezogen werden können. Hierbei wird u.a. mit Einsparungen in 
der Leistungsphase 1 (Grundlagenermittlung) gerechnet. 
Der Entfall der vierten Halleneinheit kann gegenüber der jetzigen Vorplanung in etwa mit 
einer Einsparung im niedrigeren einstelligen Millionenbereich beziffert werden. Die Erstel-
lung einer teilwiederholenden Vorentwurfsplanung abzgl. Grundlagenermittlung wird mit 
ca. 250.000 € geschätzt. 

 
Vorsteuerabzug 
Die neue Sporthalle wäre dem Unternehmensbereich der Stadt Erlangen zugeordnet. Die Stadt 
als Bauherr ist daher berechtigt, den Vorsteuerabzug aus Eingangsrechnungen wahrzuneh-
men, soweit die Halle unternehmerisch, also für steuerpflichtige Vermietung (z. B. an den HC 
Erlangen), verwendet wird. Eine Verwendung der Halle für hoheitliche Zwecke, also für Schul-
sport (u. a. für die FIS), ggf. auch im Rahmen der Amtshilfe, schließt den Vorsteuerabzug aus. 
Nach der vorliegenden Prognose der Nutzungsbelegung läge der Anteil der unternehmeri-
schen Nutzung bei 33%, 67% entfallen auf Schul- und andere nicht steuerbare Nutzungen. 
D.h., dass bei der Schulsporthalle die Vorsteuer in Höhe von 19% mit einer Quote von 33% 
abzugsfähig ist. Der sich ergebende Betrag i.H.v. 1,2 Mio. € ist in der o.g. Kostenschätzungs-
summe bereits in Abzug gebracht. 
 
 
 
 
Förderkulisse BBGZ 
 
FAG 
Die Baumaßnahme ist nach Art. 10 FAG förderfähig. Die Förderung von Schulsportflächen ist 
eine Pauschalförderung je Halleneinheit, wenn das Pflichtraumprogramm erfüllt ist. Zuschau-
erplätze sind hierfür nicht relevant. 
Der erwartete Förderbetrag liegt nach der aktuellen Erhöhung des Fördersatzes bei ca. 3 Mio. 
EUR für 3 Halleneinheiten. 
 
Eine Abstimmung mit der Regierung von Mittelfranken zum vorgelegten Vorentwurf ist erfolgt. 
Ergebnis: Die Planung erfüllt alle Anforderungen, lediglich ein Stiefelgang war noch vorzuse-
hen. 
 
 
Städtebauförderung 
Nach Abschluss der unter 3. dargestellten zeitaufwendigen Fördermittelakquise besteht nun 
grundsätzliches Einvernehmen zwischen dem Fördergeber und der Stadt Erlangen, wie der 
Gemeinbedarf - und nur dieser ist im Rahmen der Städtebauförderung zu berücksichtigen - in 
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diesem Fall ermittelt wird. Die Regierung von Mittelfranken hält dabei an der grundsätzlichen 
Berechnungsweise anhand förderfähiger Flächen fest und ermittelt über deren Verhältnis zur 
Gesamtfläche den Anteil der förderfähigen Kosten. Diese werden dann wiederum zu 60% be-
zuschusst. 
 
Die seitens des Fördergebers am 18.07.2016 per Email übersandte und lt. Auskunft der Regie-
rung von Mittelfranken vorab mit der OBB abgestimmten Förderbetrachtung geht bei jetziger 
Planung von einem Förderbetrag in Höhe von ca. 4,1 Mio. € aus. 
Ein tatsächlicher Förderantrag ist jedoch hierzu nach Abschluss der Leistungsphase 3 (Entwurf 
mit Kostenberechnung) erst noch zu stellen. 
 
 
Förderung KfW 
Die Planung erreicht das Ziel eines KfW-Effizienzhauses 55 und kann damit über das KfW-
Förderprogramm „IKK- Energieeffizient Bauen und Sanieren“ gefördert werden. Neben zins-
verbilligten Krediten beinhaltet das Förderprogramm auch einen Tilgungszuschuss in Höhe bis 
250.000 € 
 
 
Weitere Beteiligungen 
Die Beteiligung der Pro Handball Club Erlangen GmbH & Co.KG wird über Mietzahlungen fi-
nanziert. Die Vorfinanzierung übernimmt die Stadt Erlangen. 
 
Finanzierungsübersicht BBGZ 

Kosten Zuschuss/Beteiligung Bemerkung 

21,55 Mio. €  Gesamt-Baukosten gem. Kostenschät-
zung 

-3,0 Mio. € FAG FAG-Mittel für die Schulsportflächen der 
3-fach-Halle 

0 Mio. € Dritte Mietbeteiligung der Pro Handball Club 
Erlangen GmbH & Co.KG, Vorfinanzie-
rung über die Stadt 

-0,25 Mio. € KfW als Tilgungszuschuss 
-4,1 Mio. € Städtebauförderung  

-7,35 Mio. €  Zuschusshöhe und Einnahmen 
14,2 Mio. €  Eigenmittel der Stadt Erlangen 

 
Auch die Varianten B1, B2 und C sehen jeweils eine Förderung durch FAG in Höhe von ca. 
3 Mio. EUR und den KfW-Tilgungszuschuss vor. 
 
Nur bei einer Umplanung (Variante C) ist für den Gemeinbedarfsanteil mit Zuschussmitteln der 
Städtebauförderung und einer Beteiligung der Pro Handball Club Erlangen GmbH & Co.KG zu 
rechnen – ebenso eine Neukonzeption entsprechend der Variante B2 mit entsprechenden  
Gemeinbedarfsflächen (Zuschussmittel der Städtebauförderung). 
 
Investitionskosten: 
Ausstattung Amt 52 + Amt 40  
(Federführung bei Amt 52) 

€ bei IPNr.: 424F.400 

Sachkosten: € bei Sachkonto:  
Personalkosten (brutto): € bei Sachkonto: 
Folgekosten € bei Sachkonto: 
Korrespondierende Einnahmen € bei Sachkonto: 
Weitere Ressourcen  
 
Haushaltsmittel  
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   werden nicht benötigt 
  sind vorhanden: 

  - für das Familienzentrum i. H. v. 80.000 EUR mit AOD bei Amt 51 
  - Vormerkung i. H. v. 21 Mio. EUR als Merkposten 

   sind nicht vorhanden: 
 
 
 
Anlagen: Fraktionsantrag von Bündnis 90 / Die Grünen Nr. 127/2015 vom 21.07.2015 

Grundrisse EG bis 2. OG,  
Schnitte, 
Freianlagenplan 
Ermittlung der Städtebauförderung (Flächenzuweisung, Förderbetrachtung) 

 
 
 

III. Abstimmung 
siehe Anlage 
 

IV. Beschlusskontrolle 
V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 
VI. Zum Vorgang 
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Grüne Liste  Rathausplatz 1  91052 Erlangen 
 
 

Herrn 
Oberbürgermeister 
Dr. Florian Janik 
Rathausplatz 1 
91052 Erlangen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antrag: Planungskriterien für das geplante BBGZ 
 
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 

 
das geplante BBGZ am Rande eines Naturschutzgebietes bedarf besonderer und auch 

außergewöhnlich hoher Planungssorgfalt; um zum einen der sensiblen städtebaulichen und 

naturräumlichen Lage und zum anderen den hohen Ansprüchen und Vorbehalten der 

Bevölkerung Rechnung zu tragen. 

 

Daher beauftragen wir die Verwaltung folgende Punkte explizit im weiteren Planungsverlauf 

zu berücksichtigen: 

 

 Den Untergrund des jetzigen Festplatzes, der zum Parkplatz werden soll, nicht weiter als 

vorhanden zu befestigen oder versiegeln, so dass jederzeit dort wieder ein großes Zelt 

aufgebaut werden kann 

 Während der Bauzeit und für die Ertüchtigung von Schotterflächen darf kein 

Kalkschotter verwendet werden, sondern sandmagerrasen-verträgliches Material 

 Vorhandene Bäume zu erhalten und während der Bauzeit nachhaltig zu schützen, alle 

nicht zu vermeidenden Fällungen 100% gebietsnah nachpflanzen 

 Das Dach des Gebäudes zu begrünen 

 Die Außenwände der Süd- und Westseite mit Photovoltaikelementen zu bestücken, die 

Nord- und Ostseiten zu begrünen 

 Im Eingangsfoyer des Gebäudes einen Indoor-Spielplatz und einen Café- und Bistro-

Bereich mit bequemen und ausreichend vielen Tischen und Stühlen für Gäste und 

Besuchende vorzusehen 

 Den Zugang zum Naturschutzgebiet zu erschweren 

 Grünflächen als ökologische Bienenwiesen auszuführen, die Versiegelung und 

Pflasterung von Zuwegen auf das Notwendigste zu beschränken. 

 
 
 
 
 

Stadtratsfraktion 
 

Rathausplatz 1, 91052 Erlangen 
Zimmer 130 

tel 09131/862781 fax 09131/861681 
e-mail: buero@gl-erlangen.de 
http://www.gl-erlangen.de 

Bürozeiten: 

Mo 10-12, 14-18  Di, Mi 10-12  Do 10-14 

Erlangen, den 21.07.2015 

Fraktionsantrag gemäß § 28/ § 29 GeschO 
Eingang: 22.07.2015 
Antragsnr.: 127/2015 
Verteiler: OBM, BM, Fraktionen 
Zust. Referat: VI/24 
mit Referat: I/31 
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 Alle Anbietende, die in der geplanten Halle Veranstaltungen durchführen, werden per 

Nutzungsvertrag dazu verpflichtet, dass die Eintrittskarten als Kombitickets für den 

ÖPNV ausgegeben werden 

 Es wird ein Verkehrskonzept für das BBGZ entwickelt, das insbesondere folgende Punkte 

berücksichtigt: 

o Gute ÖPNV-Anbindung insbesondere bei Großveranstaltungen  

(ggf. Shuttle-Busse) 

o nutzungsspezifische Koordinations-Plattform für die Parkraumbewirtschaftung 

der Parkplätze von Schwimmbad, Festplatz, Uni, Sporthalle  

o Anwohnendeparkplätze optimieren und ausweiten 

o Parksituation kontrollieren und ggf. anpassen 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. Dr. Birgit Marenbach 

 
 
 
 

F.d.R.:  Wolfgang Most 
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NEUBAU BÜRGER-, BEGEGNUNGS- UND 
GESUNDHEITSZENTRUM 

VORENTWURF 
Freianlagen 

Ö
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BBGZ Erlangen
Schulsport 4.ext. Halleneinheit

Flächen- und Kubaturberechnung nach DIN 277 HCE Tribünenflächen

Stand Raumplanung 12.10.2015/Tribünen BBGZ Verkehrsflächen aufgeteilt

Technik Allgemein Verkehrsflächen BBGZ

NF TF VF

Nutzfläche
Techn. 

Funktionsfl.
Verkehrsfl.

m² m² m²

Zusammenfassung 

a raumhoch umschlossen + überdeckt 2375 2357 756 1926 177 8094

b nicht raumhoch umschlossen + überdeckt 29,34% 29,12% 9,34% 23,80% 2,19% 94%

c nicht raumhoch umschlossen + nicht überdeckt

3-fach-Halle Stadt

4.ext. 

Hallenein-

heit

BBGZ HCE V % Summe

a 5639 2002 1244 634 1090 168 502,1 5640

a EG-01-03 Gymnastikraum 123,7 123,7 123,7 100% 100% BBGZ-Anteil
a EG-01-10 Vierfachsporthalle 459,0 459,0 459,0 Schulsportflächen

a EG-01-11 Vierfachsporthalle 466,5 466,5 466,5 Schulsportflächen

a EG-01-12 Vierfachsporthalle 468,8 468,8 468,8 Schulsportflächen

a EG-01-13 Vierfachsporthalle 460,6 460,6 460,6 4. Halleneinheit

a EG-01-20 Konditionsraum 76,1 76,1 76,1 100% 100% BBGZ-Anteil
a EG-01-40 Bewegungsraum 112,9 112,9 112,9 100% 100% BBGZ-Anteil
a EG-02-10 Sportlerumkleide 31,0 31,0 31,0 Schulsportflächen
a EG-02-11 Sportlerumkleide 31,0 31,0 31,0 Schulsportflächen
a EG-02-12 Sportlerumkleide 33,3 33,3 33,3 Schulsportflächen
a EG-02-13 Sportlerumkleide 33,8 33,8 33,8 Schulsportflächen
a EG-02-14 Sportlerumkleide 30,7 30,7 30,7 Schulsportflächen
a EG-02-15 Sportlerumkleide 30,4 30,4 30,4 Schulsportflächen
a EG-02-16 Sportlerumkleide 31,1 31,1 31,1 4. Halleneinheit
a EG-02-17 Sportlerumkleide 30,4 30,4 30,4 4. Halleneinheit
a EG-02-20 Waschraum/Dusche 8,1 8,1 8,1 Schulsportflächen
a EG-02-21 Waschraum/Dusche 8,1 8,1 8,1 Schulsportflächen
a EG-02-22 Waschraum/Dusche 8,7 8,7 8,7 Schulsportflächen
a EG-02-23 Waschraum/Dusche 8,7 8,7 8,7 Schulsportflächen
a EG-02-24 Waschraum/Dusche 8,7 8,7 8,7 Schulsportflächen
a EG-02-25 Waschraum/Dusche 8,7 8,7 8,7 Schulsportflächen
a EG-02-26 Waschraum/Dusche 8,1 8,1 8,1 4. Halleneinheit
a EG-02-27 Waschraum/Dusche 8,7 8,7 8,7 4. Halleneinheit
a EG-02-30 WC 3,3 3,3 3,3 Schulsportflächen
a EG-02-31 WC 2,8 2,8 2,8 Schulsportflächen
a EG-02-32 WC 5,0 5,0 5,0 Schulsportflächen
a EG-02-33 WC 5,0 5,0 5,0 Schulsportflächen
a EG-02-34 WC 3,3 3,3 3,3 Schulsportflächen
a EG-02-35 WC 3,3 3,3 3,3 Schulsportflächen
a EG-02-36 WC 3,3 3,3 3,3 4. Halleneinheit
a EG-02-37 WC 3,3 3,3 3,3 4. Halleneinheit
a EG-02-40 Zusätzliche Umkleiden Sportler/innen 31,2 31,2 31,2 100% 100% BBGZ-Anteil
a EG-02-41 Zusätzliche Umkleiden Sportler/innen 31,2 31,2 31,2 100% 100% BBGZ-Anteil
a EG-02-50 Waschraum/Dusche 9,0 9,0 9,0 100% 100% BBGZ-Anteil
a EG-02-51 Waschraum/Dusche 9,0 9,0 9,0 100% 100% BBGZ-Anteil
a EG-02-60 WC 9,3 9,3 9,3 100% 100% BBGZ-Anteil
a EG-02-61 WC 8,6 8,6 8,6 100% 100% BBGZ-Anteil

%-Anteil 

BBGZ

Art 

Grundfläche/ 

Rauminhalt

Raum Nr. Bereich

NGF

3-fach-Halle

4.ext. 

Hallenein-

heit

BBGZ HCE SummeStadt

Nutzflächen [NF]
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BBGZ Erlangen
Schulsport 4.ext. Halleneinheit

Flächen- und Kubaturberechnung nach DIN 277 HCE Tribünenflächen

Stand Raumplanung 12.10.2015/Tribünen BBGZ Verkehrsflächen aufgeteilt

Technik Allgemein Verkehrsflächen BBGZ

NF TF VF

Nutzfläche
Techn. 

Funktionsfl.
Verkehrsfl.

m² m² m²

Art 

Grundfläche/ 

Rauminhalt

Raum Nr. Bereich

NGF

3-fach-Halle

4.ext. 

Hallenein-

heit

BBGZ HCE SummeStadt

a EG-02-70 Umkleide Sportlehrer / 1.Hilfe 15,1 15,1 15,1 Schulsportflächen
a EG-02-71 Umkleide Sportlehrer / 1.Hilfe 10,6 10,6 10,6 Schulsportflächen
a EG-02-80 Lehrerumkleide 16,1 16,1 16,1 Schulsportflächen
a EG-02-81 Lehrerumkleide 10,7 10,7 10,7 4. Halleneinheit
a EG-02-90 Regieraum 4,0 4,0 4,0 0% Stadt
a EG-02-100 Hallenwartraum / ELT 3,9 3,9 3,9 0% Stadt
a EG-02-111 Abstellraum 93,1 93,1 93,1 V Verteilung im Verhältnis der HNF - BBGZ/Stadt
a EG-02-112 Abstellraum 95,0 95,0 95,0 Hallenboden HCE
a EG-02-120 Geräteraum 72,1 72,1 72,1 Schulsportflächen
a EG-02-121 Geräteraum 92,4 92,4 92,4 Schulsportflächen
a EG-02-122 Geräteraum 103,5 103,5 103,5 Schulsportflächen
a EG-02-123 Geräteraum 74,3 74,3 74,3 4. Halleneinheit

a EG-02-130 Zusätzlicher Geräteraum 34,5 34,5 34,5 100%
100% BBGZ-Anteil; zugeordnet 
Gymnastik/Bewegung

a EG-02-140 Sanitärraum Lehrer 3,9 3,9 3,9 Schulsportflächen
a EG-02-141 Sanitärraum Lehrer 4,0 4,0 4,0 Schulsportflächen
a EG-02-150 Sanitärraum Sportlehrer 5,4 5,4 5,4 Schulsportflächen
a EG-02-151 Sanitärraum Sportlehrer 3,6 3,6 3,6 4. Halleneinheit
a EG-02-160 Stuhllager 83,9 83,9 83,9 V Verteilung im Verhältnis der HNF - BBGZ/Stadt
a EG-02-161 Mobile Tribünen 46,2 46,2 46,2 0% Stadt
a EG-02-162 Mobile Tribünen 25,6 25,6 25,6 0% Stadt
a EG-02-163 Mobile Tribünen 25,6 25,6 25,6 0% Stadt
a EG-02-164 Mobile Tribünen 30,9 30,9 30,9 0% Stadt
a EG-03-33 WC 4,4 4,4 4,4 V Verteilung im Verhältnis der HNF - Alle
a EG-03-34 WC 2,9 2,9 2,9 V Verteilung im Verhältnis der HNF - Alle
a EG-03-71 Personalraum 11,7 11,7 11,7 V Verteilung im Verhältnis der HNF - Alle
a EG-03-80 Hausmeisterraum 23,6 23,6 23,6 V Verteilung im Verhältnis der HNF - Alle

a EG-03-100 1.Hilfe Raum 20,5 20,5 20,5 Schulsportflächen
a EG-05-10 Doppelumkleide 57,8 57,8 57,8 HCE UK
a EG-05-20 Physioraum 14,7 14,7 14,7 HCE Physio
a EG-06-30 Hausmeisterwerkstatt 15,9 15,9 15,9 V Verteilung im Verhältnis der HNF - Alle
a EG-07-10 Mülllagerflächen Sporthalle 27,4 27,4 27,4 V Verteilung im Verhältnis der HNF - Alle
a 1.OG-03-20 Foyer 405,1 40,5 364,6 405,1 90% 90% BBGZ-Anteil
a 1.OG-03-30 Getränkeausgabe 38,1 38,1 38,1 0% Stadt
a 1.OG-03-31 Getränkeausgabe 48,1 48,1 48,1 0% Stadt
a 1.OG-03-32 Getränkeausgabe 21,9 2,1 19,8 21,9 90% 90% BBGZ-Anteil
a 1.OG-03-40.01 Zuschauer WC 15,5 15,5 15,5 V Verteilung im Verhältnis der HNF - BBGZ/Stadt
a 1OG-03-40.02 Zuschauer WC 14,8 14,8 14,8 V Verteilung im Verhältnis der HNF - BBGZ/Stadt
a 1OG-03-40.03 Zuschauer WC 22,3 22,3 22,3 V Verteilung im Verhältnis der HNF - BBGZ/Stadt
a 1OG-03-40.04 Zuschauer WC 8,3 8,3 8,3 V Verteilung im Verhältnis der HNF - BBGZ/Stadt
a 1.OG-03-41.01 Zuschauer WC 18,3 18,3 18,3 V Verteilung im Verhältnis der HNF - BBGZ/Stadt
a 1.OG-03-41.02 Zuschauer WC 17,5 17,5 17,5 V Verteilung im Verhältnis der HNF - BBGZ/Stadt
a 1.OG-03-41.03 Zuschauer WC 18,7 18,7 18,7 V Verteilung im Verhältnis der HNF - BBGZ/Stadt
a 1.OG-03-41.04 Zuschauer WC 13,7 13,7 13,7 V Verteilung im Verhältnis der HNF - BBGZ/Stadt
a 1.OG-03-42.01 Behinderte WC 7,5 7,5 7,5 V Verteilung im Verhältnis der HNF - BBGZ/Stadt
a 1.OG-03-42.02 Behinderte WC 6,4 6,4 6,4 V Verteilung im Verhältnis der HNF - BBGZ/Stadt
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BBGZ Erlangen
Schulsport 4.ext. Halleneinheit

Flächen- und Kubaturberechnung nach DIN 277 HCE Tribünenflächen

Stand Raumplanung 12.10.2015/Tribünen BBGZ Verkehrsflächen aufgeteilt

Technik Allgemein Verkehrsflächen BBGZ

NF TF VF

Nutzfläche
Techn. 

Funktionsfl.
Verkehrsfl.

m² m² m²

Art 

Grundfläche/ 

Rauminhalt
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NGF
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4.ext. 

Hallenein-
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BBGZ HCE SummeStadt

a 1.OG-03-42.03 Lagerraum 12,1 12,1 12,1 V Verteilung im Verhältnis der HNF - BBGZ/Stadt
a 1.OG-03-43.01 Wäscheraum 13,0 13,0 13,0 V Verteilung im Verhältnis der HNF - BBGZ/Stadt
a 1.OG-03-110.01 Zuschauer WC 8,3 8,3 8,3 V Verteilung im Verhältnis der HNF - BBGZ/Stadt
a 1OG-03-110.02 Zuschauer WC 9,0 9,0 9,0 V Verteilung im Verhältnis der HNF - BBGZ/Stadt
a 1OG-03-110.03 Zuschauer WC 10,2 10,2 10,2 V Verteilung im Verhältnis der HNF - BBGZ/Stadt
a 1.OG-03-110.04 Zuschauer WC 15,5 15,5 15,5 V Verteilung im Verhältnis der HNF - BBGZ/Stadt
a 1.OG-03-111.01 Zuschauer WC 6,2 6,2 6,2 V Verteilung im Verhältnis der HNF - BBGZ/Stadt
a 1.OG-03-111.02 Zuschauer WC 6,3 6,3 6,3 V Verteilung im Verhältnis der HNF - BBGZ/Stadt
a 1.OG-03-111.03 Zuschauer WC 7,9 7,9 7,9 V Verteilung im Verhältnis der HNF - BBGZ/Stadt
a 1.OG-03-111.04 Zuschauer WC 7,7 7,7 7,7 V Verteilung im Verhältnis der HNF - BBGZ/Stadt
a 1.OG-09-01 Tribüne 21,6 21,6 21,6 0% Stadt
a 1.OG-09-02 Tribüne 46,4 46,4 46,4 0% Stadt
a 1.OG-09-03 Tribüne 62,6 62,6 62,6 0% Stadt
a 1.OG-09-04 Tribüne 46,6 46,6 46,6 0% Stadt
a 1.OG-09-05 Tribüne 53,0 53,0 53,0 0% Stadt
a 1.OG-09-06 Tribüne 142,7 142,7 142,7 0% Stadt
a 1.OG-09-07 Tribüne 38,3 38,3 38,3 0% Stadt
a 1.OG-09-08 Tribüne 46,7 46,7 46,7 0% Stadt
a 1.OG-09-09 Tribüne 63,3 63,3 63,3 0% Stadt
a 1.OG-09-10 Tribüne 46,7 46,7 46,7 0% Stadt
a 1.OG-09-11 Tribüne 53,8 53,8 53,8 0% Stadt
a 2.0G-03-10 Mehrzweckraum 187,9 18,8 169,1 187,9 90% 90% BBGZ-Anteil
a 2.0G-03-40.01 WC 8,2 0,8 7,4 8,2 90% 90% BBGZ-Anteil
a 2.0G-03-41.01 WC 10,7 1,1 9,6 10,7 90% 90% BBGZ-Anteil
a 2.0G-03-110.01 Vorraum 4,0 0,4 3,6 4,0 90% 90% BBGZ-Anteil
a 2.0G-03-110.01 Vorraum 4,1 0,4 3,7 4,1 90% 90% BBGZ-Anteil
a 2.0G-03-50 Cateringküche 19,5 2,0 17,6 19,5 90% 90% BBGZ-Anteil
a 2.0G-03-60 Nebenraum Cateringküche 14,4 1,4 13,0 14,4 90% 90% BBGZ-Anteil
a 20G-03-72 Putzraum 7,2 0,7 6,5 7,2 90% 90% BBGZ-Anteil
a 2.0G-04-10 Presseraum 32,7 3,3 29,4 32,7 90% 90% BBGZ-Anteil
a 2.0G-09-01 Tribüne 127,7 127,7 127,7 0% Stadt
a 2.0G-09-02 Tribüne 132,2 132,2 132,2 0% Stadt
a 2.0G-09-03 Stehplatz 68,9 68,9 68,9 0% Stadt

2.002 1.244 634 1.090 168 502,1 5.640

39,0% 24,2% 12,3% 21,2% 3,3% 100%

NF

Anteil Tribünenflächen 1.078,8 86,69%
Anteil WC-Flächen 0,0 0,00%
Anteil Rest "Stadt" 69,4 5,58%
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BBGZ Erlangen
Schulsport 4.ext. Halleneinheit

Flächen- und Kubaturberechnung nach DIN 277 HCE Tribünenflächen

Stand Raumplanung 12.10.2015/Tribünen BBGZ Verkehrsflächen aufgeteilt

Technik Allgemein Verkehrsflächen BBGZ

NF TF VF

Nutzfläche
Techn. 

Funktionsfl.
Verkehrsfl.

m² m² m²
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Grundfläche/ 

Rauminhalt
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NF TF VF
Nutzfläche

Techn. 
Funktionsfl.

Verkehrsfl.

m² m² m²

287 112 70 35 61 9 287
a EG-06-10 Technikräume 100,1 %-Anteil
a EG-06-11 Technikraum DVEM 6,1 %-Anteil
a EG-06-12 Technikraum ELA 5,2 %-Anteil
a EG-06-13 Technikraum BMZ 4,6 %-Anteil
a EG-06-14 Technikraum ESTV 9,5 %-Anteil
a EG-06-15 Technikraum NSHV 7,7 %-Anteil
a EG-06-16 Technikraum T1 6,7 %-Anteil
a EG-06-17 Technikraum T2 6,5 %-Anteil
a EG-06-18 Technikraum BATT 11,1 %-Anteil
a EG-06-19 Technikraum ELT 5,5 %-Anteil
a EG-06-20 Technikraum HLS Lüftung 83,9 %-Anteil
a EG-06-21 Technikraum ELT 11,6 %-Anteil
a EG-06-22 Technikraum ELT 12,1 %-Anteil
a 1.OG-06-11 Technikraum ELT 5,7 %-Anteil
a 1.OG-06-12 Technikraum ELT 5,9 %-Anteil
a 1.OG-06-13 Technikraum ELT 5,1 %-Anteil

Art 

Grundfläche/ 

Rauminhalt

Raum Nr. Bereich

Technikflächen [TF] [%-Aufteilung nach Nutzflächenanteilen]

3-fach-Halle
4.ext. 

Hallenein-
BBGZ HCE SummeStadt
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BBGZ Erlangen
Schulsport 4.ext. Halleneinheit

Flächen- und Kubaturberechnung nach DIN 277 HCE Tribünenflächen

Stand Raumplanung 12.10.2015/Tribünen BBGZ Verkehrsflächen aufgeteilt

Technik Allgemein Verkehrsflächen BBGZ

NF TF VF

Nutzfläche
Techn. 

Funktionsfl.
Verkehrsfl.

m² m² m²

Art 

Grundfläche/ 

Rauminhalt

Raum Nr. Bereich

NGF

3-fach-Halle

4.ext. 

Hallenein-

heit

BBGZ HCE SummeStadt

NF TF VF

Nutzfläche
Techn. 

Funktionsfl.
Verkehrsfl.

m² m² m²

2168 261 1043 87 776 0 2168

a EG-08-01 Verkehrsfläche 95,0 35,6 11,9 47,5 95,0 50% FIS und Schulsport 75/25%; 50% BBGZ-Anteil
a EG-08-02 Verkehrsfläche 3,4 2,6 0,9 0,0 3,4 0% FIS und Schulsport 75/25%; 50% BBGZ-Anteil
a EG-08-03 Verkehrsfläche 44,7 33,5 11,2 0,0 44,7 0% FIS und Schulsport 75/25%; 50% BBGZ-Anteil
a EG-08-04 Verkehrsfläche 76,9 57,7 19,2 0,0 76,9 0% FIS und Schulsport 75/25%; 50% BBGZ-Anteil
a EG-08-05 Verkehrsfläche 19,2 14,4 4,8 0,0 19,2 0% FIS und Schulsport 75/25%; 50% BBGZ-Anteil
a EG-08-06 Verkehrsfläche 24,8 18,6 6,2 0,0 24,8 0% FIS und Schulsport 75/25%; 50% BBGZ-Anteil
a EG-08-07 Verkehrsfläche 29,3 23,4 5,9 29,3 20% Nebeneingang Norden
a EG-08-08 Verkehrsfläche 4,2 3,4 0,8 4,2 20% Aufzug Nebeneingang Norden
a EG-08-09 Verkehrsfläche 20,8 16,6 4,2 20,8 20% Treppenhaus Nord

a EG-08-10 Verkehrsfläche 7,9 3,0 1,9 1,0 1,7 0,3 7,9
Zugang Technik -  Aufteilung nach % der 
Nutzflächen

a EG-08-11 Verkehrsfläche 147,0 147,0 147,0 100%
Flurflächen Bereich Bewegung/Gymnastik - 
100% BBGZ

a EG-08-12 Verkehrsfläche 61,4 61,4 61,4 100%
Flurflächen Bereich Bewegung/Gymnastik - 
100% BBGZ

a EG-08-13 Verkehrsfläche 45,6 4,6 41,0 45,6 90% Treppenhaus ins Foyer - 90% BBGZ

a EG-08-14 Verkehrsfläche 63,4 47,6 15,9 0,0 63,4 0%
Flur zu Umkleiden - FIS und Schulsport 75/25%; 
50% BBGZ-Anteil

a EG-08-15 Verkehrsfläche 64,0 48,0 16,0 0,0 64,0 0%
Flur zu Umkleiden - FIS und Schulsport 75/25%; 
50% BBGZ-Anteil

a 1.OG-08-01 Verkehrsfläche 397,7 318,2 79,5 397,7 20% Verkehrsflächen zu den Tribünen - 20% BBGZ
a 1.OG-08-02 Verkehrsfläche 4,2 3,4 0,8 4,2 20% Aufzug Nebeneingang Norden - 90% BBGZ

a 1.OG-08-03 Verkehrsfläche 20,8 16,6 4,2 20,8 20%
Treppenhaus Nebeneingang Norden - 90% 
BBGZ

a 1.OG-08-04 Verkehrsfläche 91,7 91,7 0,0 91,7 0% Verkehrsflächen zu den Tribünen - 20% BBGZ
a 1.OG-08-05 Verkehrsfläche 295,2 295,2 0,0 295,2 0% Verkehrsflächen zu den Tribünen - 20% BBGZ
a 1.OG-08-06 Verkehrsfläche 86,2 8,6 77,6 86,2 90% Verkehrsflächen zu den Tribünen - 20% BBGZ
a 1.0G-08-07 Verkehrsfläche 30,9 3,1 27,8 30,9 90% Treppenhaus Foyer zu WCs - 90% BBGZ
a 1.0G-08-08 Verkehrsfläche 3,4 0,3 3,1 3,4 90% Aufzug (vom Foyer)
a 2.0G-08-01 Verkehrsfläche 252,1 25,2 226,9 252,1 90% Flurflächen zum Mehrzweckbereich
a 2.0G-08-02 Verkehrsfläche 3,4 0,3 3,1 3,4 90% Aufzug (zum Foyer)

a 2.0G-08-03 Verkehrsfläche 23,2 2,3 20,9 23,2 90%
Flurflächen zum Mehrzweckbereich, 
Nebeneingang Norden

a 2.0G-08-04 Verkehrsfläche 4,2 0,4 3,8 4,2 90% Aufzug Norden
a 2.0G-08-05 Verkehrsfläche 20,8 2,1 18,7 20,8 90% Nebentreppenhaus Norden
a 2.0G-08-06 Verkehrsfläche 226,2 226,2 0,0 226,2 0% Flur zu den Tribünen im Süden

2.167,7 0,0 1.043,5 0,0 775,9 0,3

Art 

Grundfläche/ 

Rauminhalt

Raum Nr. Bereich
Verkehrsflächen [VF] [Aufteilung nach Nutzflächenzuweisungen]

3-fach-Halle
4.ext. 

Hallenein-
BBGZ HCE SummeStadt
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BBGZ Erlangen 
Förderbetrachtung Juni 2016 

 
1. Flächenanteile in Prozent 
 
Flächenanteil 3-fach-Halle % Stadt % 4.ext. 

Halleneinheit % 
BBGZ % HCE % Gesamt % 

Alle 39,0 24,2 12,3 21,2 3,3 100 
Stadt / BBGZ  53,3  46,7  100 
 
2. Flächenaufteilung 
 
Flächenart 3-fach-Halle m² Stadt m² 4.ext. 

Halleneinheit m² 
BBGZ m² HCE m² Gesamt m² 

Direkte Zuordnung 2.002,00 1.244,00 634,00 1090,00 168,00 5.138,00 
Aufteilung – Alle 33,50 20,80 10,60 18,20 2,80 85,90 
Aufteilung – BBGZ / Stadt  221,80  194,10  415,90 
Zwischensumme 2.035,50 1.486,60 644,60 1.302,30 170,80 5.639,80 
Verkehrsflächen 261,00 1043,50 87,10 775,90 0,30 2.167,80 
Gesamt 2.296,50 2.530,10 731,7 2.078,20 171,10 7.807,60 
Anteil in % 29,41 % 32,41 % 9,37 % 26,62 % 2,19 % 100 % 
 
3. Kostenzusammenstellung 
 
KGr Bezeichnung Gesamtkosten € Anteil Gemeinbedarf € 

(26,62 %) 
Zuwendungsfähig 
Gemeinbedarf € 

Nichtzuwendungsfähig 
Gemeinbedarf € 

200 Herrichten und Erschließen 362.200,00 96.400,00 96.400,00 0,00 
300 Baukonstruktionen 12.037.500,00 3.204.400,00 2.872.500,00 ***331.900,00 
400 Technische Anlagen 4.086.400,00 1.087.800,00 1.087.800,00 0,00 
500 Außenanlagen* 764.600,00 203.500,00 203.500,00 0,00 
600 Ausstattung und Kunstwerke 263.300,00 70.100,00 0,00 70.100,00 
700 Baunebenkosten** 3.437.000,00 914.900,00 681.600,00 233.300,00 

Gesamt 20.951.000,00 5.577.100,00 4.941.800,00 635.300,00 
* Nur Stellplätze (restl. Kosten Außenanlagen in Höhe von 1.608.300,00 € werden separat gefördert). 
** Anteil Nebenkosten für nicht berücksichtigte Außenanlagen in Höhe von 196.200,00 € (8,4%) wurde abgezogen. 
*** Die Kosten der Kostengruppe 370 (Sportgeräte, Küchen etc.) sind nicht zuwendungsfähig. 
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- 2 – 
 
4. Städtebauförderung 
 
Anteil Gemeinbedarf      4.941.800,00 € 
Außenanlagen ohne Stellplätze    1.608.300,00 € 
Nebenkosten Außenanlagen (pauschal 16 %)     257.300,00 € 
 
Gesamt       6.807.400,00 € 
 
Anteil Bund/Land      4.084.400,00 € 
Anteil Stadt       2.723.000,00 € 
 
 
Ansbach, 24.05.2016 
Häußer 
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 Seite 1 von 2 

Entwurfsplanungsbeschluss nach DA Bau 
 
Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
VI/24 Amt für Gebäudemanagement 242/145/2016 
 
Unterbringung von Flüchtlingen im Rahmen der Jugendhilfe; Umbau und 
Sanierung von Teilen des städtischen Gebäudes Schillerstr. 52a; Beschluss der 
Entwurfsplanung gemäß DA - Bau 5.5.3 
Beratungsfolge Termin Ö/N Vorlagenart Abstimmung 
 
Bauausschuss / Werkausschuss für 
den Entwässerungsbetrieb 20.09.2016 Ö Beschluss  

Jugendhilfeausschuss 13.10.2016 Ö Gutachten  
 
 
Beteiligte Dienststellen 
Amt 51, Amt 20 z. K.  
 
 

I. Antrag 
 
Der vorliegenden Entwurfsplanung mit Kostenberechnung zum Umbau und zur Sanierung von 
Teilen des städtischen Gebäudes Schillerstr. 52a als Wohnraum für jugendliche Asylbewerber wird 
zugestimmt. Sie wird der Genehmigungs- und Ausführungsplanung zu Grunde gelegt. Die weiteren 
Planungsschritte sind zu veranlassen. 
Der Bedarf wurde in der Stadtratssitzung am 25.2.16 einstimmig beschlossen (51/079/2016).  
 
 

II. Begründung 
 
1. Ergebnis/Wirkungen 

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?) 
Es wird Wohnraum für unbegleitete, jugendliche Asylbewerber zur Verfügung gestellt 

2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen 
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?) 
Das unter Denkmalschutz stehende städtische Gebäude Schillerstr. 52a wird im Erdgeschoss 
und 1. Obergeschoss umgebaut und saniert. 
Raumprogramm EG: 3 Einbettzimmerappartments 

3 barrierefreie Einbettzimmerappartments 
1 Waschmaschinenraum 

Raumprogramm 1.OG: 1 Wohngemeinschaft mit 3 Einbettzimmern 
1 Küche 
1 Dusch- /WC- Raum 
1 Wohngruppe mit 5 Zweibettzimmern 
1 Gruppenraum 
1 Küche 
1 Büro 
1 Nachtzimmer 
1 Waschmaschinenraum 
1 Dusch-/WC-Raum Damen, 1 Duschraum und 1 WC-Raum Herren 

Zur Sicherstellung von zwei Fluchtwegen im 1. Obergeschoss werden die beiden vorhandenen 
Treppenhäuser durch einen neu zu schaffenden Flur verbunden. Es wird eine flächendeckende 
Brandmeldeanlage eingebaut. Unter der Erdgeschossdecke wird eine feuerbeständige Decke 
abgehängt. 
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Auf der Südseite werden neue Fenster eingebaut. Auf der Nordseite werden auf der Innenseite 
neue Fenster eingebaut; die vorhandenen Außenfenster werden saniert. Im 1. Obergeschoss 
wird auf den Wandinnenseiten eine Wärmedämmung angebracht. 
Es wird eine neue Gasthermenheizung installiert. Die Elektroinstallationen werden erneuert. 
Für die Nassräume werden neue Wasser- und Abwasserinstallationen verlegt. 
Derzeit wird der Bauantrag mit extern zu erstellendem Brandschutzkonzept erarbeitet. 
Terminschiene: 
Baubeginn:  November 2016 
Baufertigstellung:   Juli 2017 
 

3. Prozesse und Strukturen 
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?) 
Projektleitung durch das Technische Gebäudemanagement, Sachgebiet Bauunterhalt in Zu-
sammenarbeit mit dem Sachgebiet Betriebstechnik 
 

4. Ressourcen  
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?) 
Investitionskosten: € bei IPNr.:  
Sachkosten: 1.075.000€ bei Sachkonto: 521112 
 
Haushaltsmittel  

   werden nicht benötigt 
 425.000 € sind im GME-Budget 2016 nicht vorhanden. Diese Summe wird im Sep-

tember 2016 im Rahmen des Nachmeldeverfahrens angemeldet. 
 650.000 € sind im Entwurf des Arbeitsprogramms 2017 des GME´s enthalten.  

 
Kostenberechnung: 
200 Herrichten und Erschließen         7.140,00 € 
300 Bauwerk – Baukonstruktionen,     520.540,51 € 
400 Bauwerk - Technische Anlagen     386.696,04 € 
500 Außenanlagen       23.026,50 € 
600 Ausstattung und Kunstwerke     0,00 € 
700 Baunebenkosten     137.300,00 € 
Kosten gesamt  1.074.703,05 €  
 
 
Bearbeitungsvermerk des Revisionsamtes 
 

  Die Entwurfsplanungsunterlagen mit ergänzender Kostenermittlung haben dem  
RevA vorgelegen. Bemerkungen waren 

  nicht veranlasst 
  veranlasst (siehe anhängenden Vermerk) 

 
 
 
         06.09.2016, gez. Deuerling 
 
Anlagen:Grundrisspläne: Erdgeschoss und Obergeschoss, Ansichten, Erläuterungsbericht 
 
 

III. Abstimmung 
siehe Anlage 
 

IV. Beschlusskontrolle 
V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 
VI. Zum Vorgang 
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   Umbau Schillerstrasse 52 BAII 
   E R L Ä U T E R U N G S B E R I C H T 

0. PLANUNG 
0.1 Städtebau 
Das unter Denkmalschutz stehende städtische Gebäude Schillerstr. 52a befindet 
sich auf dem Areal der ehemaligen Kavalleriekaserne.  Das Gebäude wurde ur-
sprünglich als Reitstall errichtet. Umgebaut wird der Mittelteil. Im östlichen Gebäude-
trakt befindet sich ein Kinderhort, der westliche Teil wurde bereits für die Unterbrin-
gung von Flüchtlingen, im Rahmen der Jugendhilfe umgebaut und saniert. 
 
0.2 Gebäude 
Das Gebäude wird im Erdgeschoß und 1. Obergeschoß umgebaut und saniert.  
Raumprogramm EG:  
3 Einbettzimmerappartments, 3 barrierefreie Einbettzimmerappartments, 1 Wasch-
maschinenraum 
Raumprogramm 1.OG:  
1 Wohngemeinschaft mit 3 Einbettzimmern, 1 Küche und 1 Dusch- /WC- Raum. 
1 Wohngruppe mit 5 Zweibettzimmern, 1 Gruppenraum, 1 Küche, 1 Büro, 1 Nacht-
zimmer, 1 Waschmaschinenraum, 1 Dusch- /WC- Raum Damen, 1 Duschraum Her-
ren, 1 WC- Raum Herren 
Zur Sicherstellung von zwei Fluchtwegen im 1. Obergeschoß werden die beiden 
vorhandenen Treppenhäuser durch einen neu zu schaffenden Flur verbunden. Es 
wird eine flächendeckende Brandmeldeanlage eingebaut.  
 
0.3 Öffentlich-rechtliche Anforderungen 
Das Baugrundstück liegt nicht im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes. 
 
1. BAUGRUNDSTÜCK 
1.1 Eigentumsverhältnisse 
Das Grundstück befindet sich im Eigentum der Stadt Erlangen.. 
1.2 Stellplätze 
Auf dem Grundstück werden an der Südseite 7 Fahradstellplätze und 2 PKW-
Stellplätze errichtet . 
1.4 Bebauung der Nachbargrundstücke 
Südlich zur bestehenden Anlage befindet sich die Karl-Heinz Hirsemann –Halle. 
1.5 Gelände- und Höhenlage  

Das Gelände ist nahezu eben. 
 
2. HERRICHTEN UND ERSCHLIESSEN 
2.1 Abbruch  
Bestehende Innenwände  und der Erdgeschossboden werden zum größten Teil ab-
gebrochen. Ausführung erfolgt  nach Absprache mit Statiker. 
2.2 Verkehrsflächen, Ver- und Entsorgung  

Die Erschließung in das Gelände erfolgt von Westen über die Wihelmstrasse.Ver- 
und Entsorgungsleitungen Wasser, Abwasser und Strom sind vorhanden. 
 
3. BAUWERK - BAUKONSTRUKTIONEN 
Rohbauarbeiten 
Gründung: Im Erdgeschoss wird eine neue Bodenplatte eingebaut. Die Wandgrün-
dung bleibt bestehen. 
Decken: Holzbalkendecken Bestand 
Tragende Außenwände: Erdgeschoss Mauerwerk , Obergeschoss, ausgemauerte 
Fachwerkwände 
Tragende Innenwände: bestehende Holzstützen, Stahlstützen erhalten eine  Brand-
schutzummantelung 
Nichttragende Innenwände: Neue Trockenbauwände 
Zimmerarbeiten 
Holzdachstuhl  Bestand 
Dachabdichtung 
Ziegelabdeckung Bestand 
Stahlbauarbeiten 
Geländerkonstruktionen sind zu überarbeiten 
Putzarbeiten innen 
Kalkgipsputz d=15 mm, geglättet und gefilzt 
Nassbereich: Kalkzementputz d=15 mm  
Putzarbeiten außen 
keine 
 

Ö  17

195/196



   Umbau Schillerstrasse 52 BAII 
   E R L Ä U T E R U N G S B E R I C H T 

Fliesen-/ Plattenarbeiten (Farben nach Bemusterung) 
Küchen:    Feinsteinzeug R 11 
Sanitärbereich:   Boden – Fliesen R 9 
          Wände – Wandfliesen ca. 10x10 cm weiß matt bis 2,15 m 
Estricharbeiten 
EG neuer Trockenestrich auf Dämmung. OG Spanplatten auf bestehenden Holzdie-
len. 
Bodenbelagsarbeiten 
Linoleum oder Vinylboden mit Holzsockelleisten. 
Tischlerarbeiten Fenster 
Auf der Südseite werden neue Fenster eingebaut. Auf der Nordseite werden auf der 
Innenseite neue Fenster eingebaut; die vorhandenen Außenfenster werden saniert.  
Tischlerarbeiten Innentüren und Mobiliar 
Innentüren: HPL-beschichtete Holztürblätter mit Vollspaneinlage und Hartholzumlei-
mer, Stahlumfassungszargen, Edelstahl-Drückergarnituren, Schallschutz- und 
Brandschutzzubehör nach Erfordernis 
Küchentheken: Schreinerlösung mit farbiger Beschichtung nach Wahl. 
Maler- und Lackierarbeiten 
Innenwandflächen in abgetönten Farbtönen, als Silikat- oder Dispersionsanstrich, 
Farbkonzept in Abstimmung mit dem Nutzer, Sockelbereich mit Latexschutzanstrich 
Anstrich auf Metall in mehrschichtiger Acrylharzlackbeschichtung, Farbton Eisen-
glimmer 
WC-Trennwände 
Modulares System aus 40mm dicken Spanplatten mit silbergrauer HPL-
Beschichtung und Hartholzanleimer; stabile 3-Rollen Edelstahl-Objektbänder; Be-
schläge, Kopfleisten und Schattennut in Edelstahl 
Schließanlage 
Generalschließanlage nach Abstimmung mit dem Nutzer 
Beschilderung 
Raumbeschilderung nach GME-Standard 
Baureinigung 
Baufeinreinigung der gesamten Innenflächen sowie Fensteraußenflächen 
Trockenbauarbeiten mit abgehängten Decken 
Metallständer-Unterkonstruktion mit beidseitiger doppelter Beplankung durch Gips-
kartonplatten, Oberflächen gespachtelt und gestrichen. 
Abgehängte Gipskartondecken,  
Unter der Erdgeschoßdecke wird eine feuerbeständige Decke abgehängt. 

Im 1. Obergeschoß wird auf der Wandinnenseite eine Wärmedämmung angebracht. 
 
4. BAUWERK – TECHNISCHE ANLAGEN 
Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen 
Entwässerungsleitungen: Erneuerung der gesamten Grundleitungen, Entlüftung über 
Dach 
Wasserleitungen: aus nichtrostendem Stahl mit Pressfitting-Verbindungen mit Isolie-
rung Ringleitungen für Kalt- und Warmwasser in den einzelnen Nutzungseinheiten 
Einrichtungsgegenstände: aus weißem Kristallporzellan, mit Armaturen chrom Sen-
sor gesteuerte Waschtischarmaturen, zur Einhaltung der Trinkwasserhygiene (Ent-
nahme alle 72h) 
Warmwasserbereitung über Speicherladesystem mit 300l Speicher 
 
Wärmeversorgungsanlagen 
Gas-Brennwertgerät, raumluftunabhängige Betriebsweise 
Abgassystem als Luft-Abgas-System (LAS) in bestehendem Kamin 
Ventil- und Badheizkörper mit Systemtemperatur 70/50 °C 
 
Lufttechnische Anlagen 
Einzelabluftanlagen in den Nasszellen 
 
Starkstromanlagen, Fernmelde- und informationstechnische Anlagen 
Sicherheitsbeleuchtung in Flucht- und Rettungswegen,  
Installation mit Mantelleitungen, Unterputzverlegung 
Installationsmaterial: Schalter, Taster und Steckdosen in UP-Ausführung, weiß 
Blitzschutzanlage nach VDE 0185, Fundamenterdung 
Beleuchtung: in Fluren Einbaustrahler, in WC’S und Nebenräumen Einbauleuchten 
mit Kompaktleuchtstofflampen und Spiegelreflektoren, im Treppenhausbereich De-
ckenaufbauleuchten. 
Außenbeleuchtung: Wandleuchten 
Datennetz: multifunktionales Daten-/Telefonnetz 
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